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Zu diesem Heft:

Liebe Leser der Zeitschrift FRANKENLAND!

Das Sonderheft der Zeitschrift FRANKENLAND, das Sie gerade in Händen halten, präsen-
tiert Ihnen die eingesandten informativen und ansprechenden Beiträge des 6. Fränkischen 
�ementages des FRANKENBUNDES, den die Bundesleitung am 6. Mai 2017 in Nürn-
berg veranstaltete. Anlässlich des heuer anstehenden Gedenkens an den Beginn der Reforma-
tionszeit mit der �esenverö�entlichung durch Martin Luther vor 500 Jahren beschäftigte 
sich unsere Veranstaltung mit dem �ema „Die Reformation in Franken“. 

Der Ort der Tagung war mit Bedacht ausgewählt worden, da in Nürnberg bereits im 
Jahr 1525 durch Ratsbeschluss der evangelische Gottesdienst eingeführt wurde. So kann diese 
ehemalige Reichsstadt mit Recht als einer der Hauptorte der Reformation in Franken und in 
Deutschland insgesamt gelten. Die wissenschaftlichen Vorträge, die durch mehrere Führun-
gen an historischer Stelle sowie durch die vom FRANKENBUND organisierte Ausstellung 
„Fränkische Lebensbilder im Fokus der Reformation“ ergänzt wurden, fanden im Haus Eck-
stein der evangelisch-lutherischen Kirche gleich bei der Pfarrkirche St. Sebald statt. 

Das einführende Referat mit dem Titel „Vom Ablassstreit bis zur Augsburger Konfession“ 
hielt apl. Prof. Dr. Rudolf Keller von der Universität Regensburg, in dem er die Entwicklung 
der reformatorischen Bewegung von 1517 bis 1530 in Franken umriss. Anschließend sprach 
apl. Prof. Dr. Hans-Wolfgang Bergerhausen (Universität Würzburg) über die Bedeutung des 
Augsburger Religionsfriedens von 1555, der die initiale Phase der Reformationszeit zu einem 
ersten, wenn auch nicht dauerhaften Endpunkt führte. Mit den Vorträgen von Wolfgang 
Merklein (Karlstadt) über „Andreas Bodenstein, genannt Dr. Carlstadt“ und von Dr. Wolf-
gang F. Reddig (Ansbach) zu „Kanzler Georg Vogler“ wurden weitere, eher personenbezogene 
Facetten der Geschichte der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts beleuchtet. War Bodenstein 
Förderer Luthers gewesen, der dann in seiner Radikalität zu ihm in Opposition geriet, so 
geriet der Ansbacher Kanzler Vogler als Fürsprecher der neuen Lehre am Ansbacher Hof letzt-
lich zwischen die Mühlsteine der Politik und musste zeitweilig sogar in Festungshaft. 

Zusätzlich zu diesen Beiträgen, die beim �ementag referiert wurden, können wir unse-
ren geschätzten Lesern des Sonderheftes noch einen Aufsatz von Frau Evelyn Gillmeister-
Geisenhof (Weißenburg) präsentieren. Sie hat uns aufschlussreiche Informationen über die 
„Kleidung der evangelischen Pfarrer nach der Reformation in Franken“ beigesteuert, die 
ho�entlich auf Ihr Interesse stoßen werden. Dafür sei Ihr an dieser Stelle herzlich gedankt.

Somit können Sie, verehrte Leser, bei der Lektüre dieses Sonderhefts Ihrer Zeitschrift 
FRANKENLAND ein recht dichtes, vielgestaltiges Bild der damaligen Zeit, ihrer Umstände 
und Auswirkungen gewinnen. Die Schriftleitung wünscht Ihnen allen viel Vergnügen und 
gute Anregungen bei der Lektüre Ihrer Zeitschrift FRANKENLAND.

Ihr 
Dr. Peter A. Süß



Frankenland Sonderheft • 2017

Der Ablassstreit

Im Ablassstreit erleben wir, wie der Augus- 
tinermönch und Professor Martin Luther 
in Wittenberg seinem Beruf nachging.
Er war Inhaber eines Lehrstuhls mit dem 
Fachgebiet Auslegung der Bibel. Als ge-
weihter Priester war der Professor immer 
gleichzeitig auch mit Aufgaben in der Pfar-
rei als Prediger und Seelsorger betraut. Im 
Rahmen seiner Bibelauslegung und durch 
die Provokation, die er im Beichtstuhl 
beim Hören der Beichte emp�nden muss-
te, stellte Luther seine 95 �esen über den 
Ablass am Vorabend des Allerheiligenfes-
tes 1517 ö�entlich in der Universität zur 
Diskussion. Ob er sie selbst an der Tür der 
Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen 

hat, braucht uns kaum zu interessieren, 
jedenfalls wurden sie schnell bekannt. Sie 
wurden gedruckt und dadurch weit verbrei- 
tet. Der erste Druck der 95 �esen Luthers 
erschien – das ist für uns nicht unwichtig – 
nicht in Wittenberg, sondern in Nürnberg 
bei dem Drucker Hieronymus Hölzel.2

Weitere Drucke folgten noch 1517 in 
Leipzig und in Basel. In Nürnberg hat der 
Ratskonsulent Christoph Scheurl  II. den 
Druck veranlasst.3 Er, der sich im Kreis der 
Humanisten für die Glaubensfrage inter-
essierte, hatte den Text der �esen durch 
den Wittenberger Kanoniker Ulrich von 
Dienstedt erhalten. Scheurl selbst war 
bekanntlich bis 1512 Rektor der damals 
noch jungen Universität Wittenberg gewe-
sen, bevor er wieder in seine Heimatstadt 
Nürnberg zurückgekehrt war.4

Was verstehen wir unter „Reformation“?

1517, das Jahr, das des �esenanschlags in 
Wittenberg wegen gewöhnlich als Beginn 
der Reformation angenommen wird, war 
also in Franken nur für die wenigen huma- 
nistisch Aufgeschlossenen von Bedeutung.
Bis zum Beginn der Reformation im Ge-
biet sollte es noch dauern. Im mittelalter-
lichen Sprachgebrauch wurde das Wort 
„reformare“ parallel mit „renovare“, „in-
novare“, „restituere“ verwendet. Da waren 
Reformation und Renaissance also eigent-
lich synonyme Begri�e. Luther nannte 
sich nicht einen Reformator; er wusste 
sich nicht als der Bringer einer neuen Zeit.
Positiv verwandte Luther den Begri� nur 
in der Reformation seiner Universität, wo 

Rudolf Keller

Anfänge der Reformation in Franken: 
Vom Ablassstreit bis zum Augsburger Reichstag (1530)
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gerstellen wurden 1522 mit Dominikus 
Schleupner und Andreas Osiander, beides 
reformatorisch gesinnte �eologen, neu 
besetzt. 1522 bis 1524 entfaltete sich eine 
reformatorische Bewegung, gegen die der 
Rat kaum eingri�. Lazarus Spengler,10 der 
Ratsschreiber – heute würden wir sagen: 
der Leiter der Ratskanzlei – förderte diese 
Bewegung bewusst. Er war selbst theolo-
gisch gebildet und hoch motiviert.11 Das 
von ihm 1524 gedichtete Lied „Durch 
Adams Fall ist ganz verderbt menschlich 
Natur und Wesen“ ist fest in die Bekennt-
nis- und Liedtradition eingegangen.12 An-
fang März 1525 kam es zum „Nürnberger 
Religionsgespräch“, aus dem die von An-
dreas Osiander geführte evangelische Seite 
als Sieger hervorging. Der Rat hielt sich zu- 
rück und ließ die getro�ene Entscheidung 
von da an gelten, behauptete sich auch ge-
gen die Ansprüche des Bamberger Diöze-
sanbischofs Weigand von Redwitz.

sich sein Berufsleben abspielte und wo an-
stehende Reformen durchzuführen waren.
Im Blick auf die Kirche nannte er selbst 
sich nicht Reformator.

Erst Veit Ludwig von Seckendorf ver-
wandte 1688 den Begri� in unserem heu-
tigen Sinn für die Reform, die von Luthers 
Wirken ausging.5 Luther selbst verstand 
sich in der einen heiligen christlichen Kir-
che, die allezeit sein und bleiben müsse.
Zu erkennen ist diese Kirche daran, dass 
in ihr das Evangelium rein gepredigt wird 
und die heiligen Sakramente gemäß dem 
Evangelium gereicht werden.6 Dieser Kir-
che wollte Luther dienen. Er dachte nicht 
an Neugründung und auch nicht daran, 
seinen Namen dafür zu gebrauchen.7 Er 
dachte wohl an Freilegung der wahren Kir- 
che von Missbräuchen und Traditionen, 
für die er die Übereinstimmung mit dem 
Evangelium nicht feststellen konnte.

Nürnberg 

Hier lautet das �ema: „Die Reformation 
in Franken“, und wir können gut beobach- 
ten, wie Reformation eine Erneuerungs-
bewegung in der Reichsstadt Nürnberg 
und im Markgraftum Brandenburg-Ans- 
bach-Kulmbach gewesen ist.8 In der Noris 
hatte die Reformation eine gewisse Vor-
bereitung in der vorreformatorischen Pre-
digt gefunden. In Kreisen der humanis-
tisch bestimmten Oberschicht gab es viele 
Sympathisanten für die von Wittenberg 
ausgehende Bewegung. Der Rat hatte das 
Recht, die Predigerstellen zu besetzen. Für 
die Predigerstellen hatte der Rat das Prä-
sentations- und Patronatsrecht. Dadurch 
konnte in solchen Städten die Reforma-
tion leichter und schneller Fuß fassen.9

In Nürnberg waren die beiden Propsteien 
bei St. Sebald und St. Lorenz an Luther-
anhänger vergeben worden. Die Predi-

Abb. 1: Lazarus Spengler (1507–1534). Rats-
schreiber (Leiter der Ratskanzlei) in Nürnberg.

Photo: Joachim Schäfer – 
Ökumenisches Heiligenlexikon
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Andreas Osiander

Werfen wir zunächst einen Blick auf den 
theologisch wichtigsten Kopf der Reforma- 
tion im fränkischen Gebiet, Andreas Osi-
ander (1496–1552).13 Über seine Frühzeit 
wissen wir vieles nur in Umrissen. Er wur-
de in Gunzenhausen geboren und hatte ab 
1515 in Ingolstadt studiert. 1520 wurde 
er in Gunzenhausen zum Priester geweiht 
und feierte dort seine Primiz. 1519 wurde 
er als Hebräischlehrer am Kloster der Au-
gustiner-Eremiten in Nürnberg angestellt.
Das Kloster von Luthers Orden hatte auch 
in Nürnberg Bedeutung für die humanis-
tische Bildung und Beschäftigung mit 
Luthers Lehre. Luther selbst kehrte hier 

als Gast ein, als er 1518 nach Augsburg 
reiste. In die Zeit am Kloster fällt Osian-
ders Hinwendung zu Luthers Lehre. 1522 
wird er Prediger an St. Lorenz in Nürn-
berg. Das geschah ungefähr zeitgleich mit 
dem Dienstbeginn der Prediger Domini-
kus Schleupner an St. Sebald und �omas 
Venatorius an der Heilig-Geist-Kirche.
Damit waren die drei wichtigsten Prediger- 
stellen in der Reichsstadt durch den Rat 
mit �eologen besetzt, die Luthers Lehre 
kannten und befürworteten. Osianders 
erste erhaltene schriftliche Zeugnisse han-
deln 1522 „Über die guten Werke“.14

Erste Reformen sind zu erkennen. Er 
verfasste eine deutschsprachige Ordnung 
für den Taufgottesdienst.15 Der Bischof 
von Bamberg hatte zwar 1523 eine an ihn 
gerichtete Anfrage, ob in Nürnberg das 
heilige Abendmahl unter den beiden Ge-
stalten von Brot und Wein gefeiert wer-
den dürfe, abgelehnt, aber die Nürnberger 
�eologen beachteten diese bischö�iche 
Weisung nicht. Sie nahmen schrittweise 
die Neuordnung der Gottesdienste vor.
Osiander ergri� auch das Wort für Argula 
von Grumbach, die mutige Frau der Refor- 
mation.16 Seine Schlussrede beim Nürn-
berger Religionsgespräch 152517 sollte zur 
Entscheidung der Stadt für die Annahme 
der Reformation führen. 1525 war es 
soweit, dass die Priester Schleupner und 
Pistorius in Nürnberg heirateten. Osian-
der folgte ihrem Vorbild am 25. Oktober 
1525,18 also im gleichen Jahr wie Luther 
in Wittenberg. Damit waren zwei wichti-
ge umstrittene Kernthemen der reforma-
torischen Neuordnung in Nürnberg auf 
der Tagesordnung: Die Ermöglichung der
Ehe für Geistliche und die Feier des 
Abendmahls unter beiderlei Gestalt mit 
Brot und Wein für die ganze Gemeinde.

Osianders ganz normales Wirken als 
Pfarrer in Nürnberg hatte aber noch ganz

Abb. 2: Andreas Osiander (1522–1549). Prediger 
an der St.-Lorenz-Kirche in Nürnberg. Ölgemäl-
de von Jörg Pencz (Bibliotheca Vaticana Rom).
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als Pfarrer in der eigenen Verantwortung 
vor Gott sah.24

In Nürnberg sind freilich nicht alle 
humanistisch Gebildeten evangelisch ge-
worden. Willibald Pirckheimer hat diesen 
Schritt nicht vollzogen. Caritas Pirckhei-
mer,25 seine Schwester, die Äbtissin im 
Klarakloster war, blieb mit ihrem Kloster 
über 1525 hinaus katholisch. Das Kloster 
bestand bis 1596. Das musste der Rat gel- 
ten lassen, er konnte lediglich die Aufnah-
me von Novizinnen verbieten und regel-
mäßig einen evangelischen Prediger ins 
Kloster schicken.

Markgraftum Brandenburg-
Ansbach-Kulmbach

In Ansbach standen bis zum Tod Markgraf 
Kasimirs, der am 21. September 1527 in 
Ofen als Feldherr im Krieg König Ferdi-
nands gegen Johann Zapolya mit 46 Jah-
ren starb, die Zeichen nicht auf Reforma-
tion. Kasimir wagte keine Stellungnahme 
und wollte die Glaubensfrage auf der na-
tionalen Ebene geregelt wissen. Am 14. Fe- 
bruar 1528 trat mit Markgraf Georg der 
neue Regent die Regierung an, und damit 
begann auch eine zugunsten der Refor-
mation gesinnte Kirchenpolitik. Georg 
hatte vorher schon in seinem Herzogtum 
Jägerndorf die Reformation eingeführt.
Bereits am 1. März 1528 traf ein Land-
tag in Ansbach klare Entscheidungen und 
stellte die Weichen für die Einführung der 
Reformation. Der Markgraf persönlich 
korrespondierte deswegen auch mit Lu-
ther in Wittenberg. Luther machte ihm 
Empfehlungen für geeignete Pfarrer und 
freute sich über die Rückkehr von Johann 
Rurer nach Ansbach als Prediger am Stift 
St. Gumbertus.26 Hatte Markgraf Kasimir 
noch den evangelisch eingestellten Sekre-
tär Georg Vogler in Haft gesetzt und Jo-

andere Auswirkungen. Während der 
Reichstage kamen bedeutende Persönlich-
keiten in die Stadt und besuchten die Got-
tesdienste, in denen der Lorenzer Prediger 
auf der Kanzel stand. Albrecht von Bran-
denburg-Ansbach, der Hochmeister des 
Deutschen Ordens und spätere Herzog 
von Preußen,19 wurde durch die Predigten 
Andreas Osianders für die Reformation 
gewonnen und blieb ihm lebenslang ver-
bunden, was später dazu führen sollte, dass 
Osiander 1549 nach Königsberg ging, wo 
er auch 1552 verstorben ist. Isabella von 
Dänemark, die Schwester Karls V., emp-
�ng 1524 in der Nürnberger Burgkapelle 
durch Osiander das heilige Abendmahl 
unter beiden Gestalten.20 Das war damals 
ein ausdrückliches Bekenntnis zum evan-
gelischen Glauben. Die andere Schwester 
Karls V., Maria von Ungarn, emp�ng das 
Abendmahl durch Osiander nicht,21 war 
in der betre�enden Zeit auch gar nicht in 
Nürnberg, aber sie war für das Evangeli-
um sehr o�en, besuchte den Augsburger 
Reichstag und stand zeitweilig in Verbin-
dung mit Luther.22 Man kann zwar nicht 
sagen, dass Osiander an den Reichstagen 
mitgewirkt habe,23 aber Besucher des 
Reichstags wurden von seinem Dienst als 
Pfarrer und Prediger in Nürnberg erreicht.
Ottheinrich von der Pfalz in Neuburg ließ
sich von Osiander beraten und von ihm 
1543 eine Kirchenordnung für sein Ge-
biet erarbeiten. Osiander war also ein 
weithin geachteter �eologe. Von seinen 
Kenntnissen der hebräischen Sprache und 
der Judaistik machten auch die Witten-
berger �eologen durch brie�iche Nach-
fragen gerne Gebrauch. Das sollte man 
nicht übersehen, auch wenn bekannt ist, 
dass der Lorenzer Prediger sich in Nürn-
berg nicht nur Freunde gemacht hatte. Er 
vertrat eine sehr klare Zwei-Reiche-Lehre 
und wusste dem Rat zu sagen, wo er sich 
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hann Rurer,27 den Ansbacher Prediger, zur 
Flucht nach Liegnitz gezwungen, so durf-
ten jetzt unter Georg beide zurückkehren 
und zum Aufbau der evangelischen Kir-
che beitragen.

Markgraf Georg und der Rat der 
Reichsstadt Nürnberg ließen 1528 eine 
für Nürnberg und das Markgraftum ge-
meinsame Visitation durchführen. Diese 
Kirchenvisitation wird gewöhnlich als das 
Datum der Einführung der Reformation 
im Markgraftum genannt. Es ging dabei 
um die Bestandsaufnahme, Neuordnung 
und Klärung der Verhältnisse in den ein-
zelnen Pfarreien. Die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse sollten in die gemeinsame 
Kirchenordnung, mit deren Erarbeitung 

begonnen wurde, Eingang �nden. Der 
Markgraf hatte zur Mitarbeit an dem 
kirchenrechtlich entscheidenden Doku-
ment den �eologen Johannes Brenz28

aus Schwäbisch Hall nach Nürnberg ge-
sandt. Franken reichte damals ja weit 
über die heutige Landesgrenze hinaus 
nach Westen. Den Text der Kirchenord-
nung hat Osiander jedoch zweifellos 
durch seine Endredaktion ganz maßgeb-
lich gestaltet und geprägt. Aber damit ge-
hen wir über den Augsburger Reichstag 
nun doch schon hinaus, denn es sollte 
bis 1533 dauern, bis die Brandenburg-
Nürnbergische Kirchenordnung endlich 
publiziert und in Kraft gesetzt wurde.29

Die Kirchenordnung – in ihrem Kern die 

Abb. 3: Übergabe des Augsburger Bekenntnisses beim Reichstag 1530. „Konfessionsbild“ aus dem Jahr 
1602 von Andreas Herrneisen in Kasendorf.              Photo: Martina Schubert.
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Ordnung der Gottesdienste und eine Zu-
sammenstellung der wichtigsten Punkte 
evangelischer Lehre – und das Augsburger 
Bekenntnis gehören also eng zusammen.
Nürnberg und Brandenburg-Ansbach-
Kulmbach bewegen sich innerhalb der in 
Augsburg übergebenen Konsensurkunde, 
welche die evangelischen Länder vereint 
formuliert haben. Die Texte stammen ja 
von den �eologen,30 wurden jedoch von 
den unterzeichnenden Fürsten und Städ-
ten – das waren zunächst nur die Städte 
Nürnberg und Reutlingen  – unter kur-
sächsischer Führung auf dem Reichstag 
übergeben.

Das Augsburger Bekenntnis

An dieser Stelle wäre auf die Inhalte der in 
Augsburg vorgelegten „Confessio“ einzu-
gehen. Den Reformatoren lag daran, die 
Chance zu nutzen, vor Kaiser und Reich 
darlegen zu können, was sie glauben. Sie 
betonen die Einheit der Kirche und die 
Übereinstimmung mit der Lehre der Alten 
Kirche. Im Zentrum der Aussagen steht – 
entwickelt aus der Lehre von Gott und 
dem Sohn Gottes – der Artikel von der 
Rechtfertigung des Sünders aus der Gna-
de Gottes, wie sie das beim Apostel Paulus 
erlernt hatten. Dem wurden die Aussagen 
zum Kirchenverständnis, zum Amt der 
Pfarrer und dem Gebrauch der Sakramen-
te zugeordnet. Die evangelischen Fürsten 
legten großen Wert darauf, dass sie nicht 
mit den radikalen Reformatoren, den so- 
genannten Täufern und Spiritualisten ver-
wechselt wurden, die eine kirchliche Or-
ganisation und das Amt der Pfarrer ganz 
ablehnten. Erst im zweiten Teil des Be-
kenntnisses kamen sie in den sogenannten 
„spänigen“ Artikeln auf die umstrittenen 
Fragen zu sprechen. Hier wurde begrün-

det, warum das Abendmahl unter beiden 
Gestalten gefeiert wird, warum das Abend- 
mahl keine Opfermesse mehr ist, sondern 
ein Gnadenmittel, durch das Gott sich 
den Menschen schenkt. Hier wurde über 
die Aufhebung des P�ichtzölibats und 
den Ehestand der Geistlichen gesprochen.
Hier wurde auch zum �ema der Amtsge-
walt der Bischöfe klar die Trennung von 
weltlicher Macht und geistlichem Auftrag 
dargelegt. Das Dokument war klar in sei-
nen Aussagen, aber doch auf Verständi-
gung angelegt. Die Verhandlungen über 
diesen Text und die darauf erfolgte Ent-
gegnung in der „Confutatio“ des Johan-
nes Eck31 zogen sich bis in den September 
1530 hin. Die Wittenberger �eologen 
waren ein halbes Jahr wegen der Teilnah-
me am Reichstag unterwegs. Osiander al- 
lerdings konnte früher nach Nürnberg zu-
rückkehren.

Luther erlebte die Zeit dieses Reichstags 
auf der Veste Coburg, der südlichsten Burg 
der sächsischen Kurfürsten. Zwischen ihm 
und den in Augsburg weilenden Kollegen 
unter Führung Philipp Melanchthons 
gab es einen regen Briefwechsel. Er durf-
te nicht selbst zum Reichstag reisen, weil 
immer noch die Reichsacht über ihn ver-
hängt war. Er begrüßte die „Confessio“ 
dankbar. Viele Besucher kamen zu ihm 
nach Coburg, darunter viele Nürnberger, 
aber auch Argula von Grumbach aus Bay-
ern und Martin Bucer aus Straßburg. Der 
sächsische Kurfürst hätte Luther gerne 
während dieser Zeit in Nürnberg unter-
bringen wollen, aber der Nürnberger Rat 
wagte es mit Rücksicht auf den Kaiser 
nicht, dem immer noch in Reichsacht be-
�ndlichen Wittenberger Professor inner-
halb seiner Mauern einen Aufenthalt zu 
ermöglichen. Deshalb konnte er mit der 
Augsburger Delegation nur bis Coburg zu- 
sammen reisen.32
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Osianders �eologie

Fragt man nach der �eologie Osianders, 
so bieten sich dafür sowohl die Kirchen-
ordnung als auch die ihr beigegebenen 
Kinderpredigten über die Hauptstücke 
des Katechismus als herausragende Quel-
len an.33 Die Kinderpredigten hat Osian-
der – entgegen dem ursprünglichen Wil-
len des Rates – im Alleingang entworfen 
und zum Druck gebracht. Es sind Predig-
ten über die Hauptstücke des Katechis-
mus, die Osiander vorher hatte drucken 
lassen.34 Er arbeitete in enger Anlehnung 
an Luthers Katechismen von 1529, setz-
te aber doch eigene Akzente. Anders als 
Luther schrieb er Lesepredigten für „mei-
ne liebe Kindlein“, die von den Kaplänen 
im Katechismusunterricht an bestimmten 
Wochentagen nachmittags in den Kirchen 
verlesen werden sollten. Dazu mussten die
Handwerksmeister – das ordnete der Rat 
ausdrücklich an – den Kindern freie Zeit 
von der Arbeit geben. Am Ende jeder 
Einheit wurde im Unterricht als Ertrag 

die von Luther formulierte Erklärung der  
Hauptstücke aus dem Kleinen Katechis-
mus gemeinsam memoriert. Osiander 
zählt als Sakramente nicht nur Taufe und 
Abendmahl, sondern auch das Lehrstück 
„Vom Amt der Schlüssel“, spricht aus-
drücklich von drei Sakramenten.35

Luther im Ackerbürgerstädtchen Wit-
tenberg hatte die Unterweisung im Kate- 
chismus den christlichen Hausvätern auf-
getragen. Wittenberg hatte damals unge-
fähr 4.000 Einwohner, während in Nürn-
berg zehnmal so viele Menschen lebten. So 
können wir unterschiedliche Akzentset-
zungen beobachten, wenn auch die enge 
Verwandtschaft mit Luthers Katechismen 
unübersehbar ist. Sowohl die Kirchenord-
nung als auch die Kinderpredigten haben 
eine große Reihe von abhängigen Ord-
nungen und – im Falle der Kinderpredig-
ten – Nachdrucken in ganz Deutschland 
erlebt, wurden auch ins Niederdeutsche 
übersetzt. Der Nürnberger Osiander hat 
dadurch neben dem norddeutschen Kir-
chenordnungsfachmann Johannes Bugen-

Abb. 4: Die Vier Apostel. Ge-
mälde von Albrecht Dürer 
1526, München, Alte Pina-
kothek. Nach Heinz Scheible: 
Philipp Melanchthon. Eine 
Gestalt der Reformationszeit. 
Karlsruhe 1995, S. 76: „Dü-
rer schenkte dieses Vermächtnis 
seiner Kunst dem Rat seiner 
Vaterstadt, der die Bilder im 
Rathaus aufhängte […] Ein 
aktueller Hintergrund ist o�en- 
sichtlich die Schulgründung im 
Jahre der Entstehung des Werkes:

Der Kopf des Evangelisten Johannes (links im roten Mantel) erinnert an Dürers Melanchthon-Porträt 
[…] Bei den anderen dreien sind Ähnlichkeiten mit den ersten Lehrern dieser Schule festzustellen […]: 
Paulus (rechts vorne mit dem Schwert) gleicht dem Rektor Joachim Camerarius, Markus (neben Pau-
lus) dem Poeten Eobanus Hessus […]; Petrus (mit dem Schlüssel) ist vermutlich ein idealisiertes Bildnis 
des Griechischlehrers Michael Roting.“
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hagen für solche Ordnungen weit über die 
Region hinaus – etwa in Mecklenburg – 
prägend gewirkt.36

Mit dem, was ich hier beschreibe, greife 
ich über die Grenze von 1530 schon leicht 
hinaus, was ich aber um der Inhalte willen 
für nötig halte. Nicht eingehen kann ich 
an dieser Stelle auf den Abgang Osianders 
von der Nürnberger Bühne 1549 und den 
theologischen Streit über die Rechtferti-
gungslehre, der aus der kurzen Königsber-
ger Zeit (1549 bis 1552) mit seinem Na-
men verknüpft ist, uns aber an dieser Stel-
le nicht zu beschäftigen braucht, weil wir 
von Franken sprechen.

Was brachte Franken zum Augsburger 
Reichstag mit, so könnte man fragen. Osi- 
ander war schon beim Marburger Reli-
gionsgespräch 1529 mit anwesend. Den 
Schmalkaldischen Bund37 als Bündnis der 
Protestanten gab es zwar noch nicht, aber 
es gab doch ein enges Miteinander, von 
dem man in Augsburg ausgehen konnte.
Die in Augsburg Anwesenden Franken 
wollten dort keine eigene Position dar-
legen wie das die oberdeutschen Städte 
mit der „Confessio Tetrapolitana“ oder 
Zwingli mit seiner „Fidei ratio“ taten,38

sondern wollten am Bündnis unter säch-
sischer Führung beteiligt sein. Markgraf 
Georg zeigte dem Kaiser gegenüber sei-
ne Position deutlich und sagte, worauf es 
ihm ankam.39

Reformation in den Städten 
und Grafschaften

Die „Reformation in Franken“ ist mit den 
beiden wichtigsten evangelischen Terri-
torien Nürnberg und der Markgrafschaft 
noch nicht zureichend beschrieben. In 
Augsburg waren außer der Reichsstadt 
Nürnberg aus diesem Gebiet noch die 
Städte Weißenburg und Windsheim ei-

gens vertreten. Die Reichsstadt Rothen-
burg, in der reformatorische Kräfte auch 
bereits sehr aktiv waren, war durch die 
Wirren des Bauernkriegs noch einmal auf 
Distanz zur Reformation gegangen und 
wurde erst 1544 wieder für die evangeli-
sche Lehre geö�net. In Rothenburg war 
ein wichtiges Problem zusätzlich zu bewäl- 
tigen, denn die schöne Kirche St. Jakob 
gehörte dem Deutschen Orden, der auch 
bestimmte, wer hier als Prediger wirken 
durfte. Diese Abhängigkeit konnte erst 
spät gelöst werden. Erst im Jahr 1559 be-
kam Rothenburg durch den bekannten 
�eologen Jakob Andreae aus Tübingen 
eine evangelische Kirchenordnung.40

In Schweinfurt, wo der Schmalkaldi-
sche Bund seine Bundestagung hielt, ver-
hielt es sich ähnlich. Auch hier konnte die 
Reformation erst 1542 eingeführt wer-
den.41 In Regensburg, wo seit der Früh-
zeit der Reformation Freunde Luthers 
und Melanchthons lebten, vollzog sich 
der Übergang zur Reformation ebenfalls 
erst 1542.42

Ich erwähne an dieser Stelle nur kurz, 
dass sich damals auch im Adel und der 
Ritterschaft an manchen Orten die Hin-
wendung zur Reformation vollzog. Die 
Herren von Schwarzenberg wurden be-
reits 1524 evangelisch. Häu�g kam der 
Wechsel auch erst nach 1530 zustande.43

In Würzburg predigte 1520/1521 Paul 
Speratus44 im Sinne der Reformation, be-
vor er nach Wien weiterzog. Er war der 
Verfasser des bekannten und von Lu-
ther geschätzten Liedes „Es ist das Heil 
uns kommen her“. Es gab in Würzburg 
weitere Ansätze, aber keine breite Re-
formationsbewegung.45 In Bamberg da-
gegen wirkte der Lutherfreund Johann 
von Schwarzenberg als Hofmeister am 
bischö�ichen Hof. Der Priester Johannes 
Schwanhauser an St. Gangolf hielt evan-
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gelische Predigten. Als der Bischof, Wei-
gand von Redwitz, jedoch gegen ihn vor-
ging, wandte er sich nach Nürnberg, wo 
er dann Prediger am Dominikanerinnen-
kloster St. Katharina wurde.46

Zusammenfassung

Was wir heute gewöhnlich als Reformati-
on bezeichnen, war im fränkischen Gebiet 
ein vielseitig verknüpftes Netz von Strö-
mungen und Beziehungen, das häu�g 
durch die Gewissensentscheidung von Ein- 
zelnen bedingt war, aber doch auch von 
den rechtlichen Gegebenheiten abhängig 
gewesen ist. Wer hatte das Präsentations- 
und Besetzungsrecht für welche Pfarrei? 
Wer waren die jeweils maßgeblichen Ak-
teure? Wie konnten sie das Geschehen be-
ein�ussen? Wo war an einen Wechsel auf 
der Pfarrstelle überhaupt nicht zu denken, 
so dass sich auch die Konfessionszugehö-
rigkeit nicht verändern ließ?

Die Unterschiedlichkeit der Rechtsver-
hältnisse und Zuständigkeiten durch Pa-

tronate führte ja dann auch dazu, dass das 
Bild der konfessionellen Zugehörigkeit 
der einzelnen Orte so vielfältig blieb, was 
sich oft bis in die jüngste Vergangenheit 
nicht wesentlich geändert hat.
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Hans-Wolfgang Bergerhausen

Der Augsburger Religionsfrieden
Ein Überblick über seine wichtigsten Bestimmungen und Probleme

Um die Mitte des 16. Jahrhunderts drohte 
die Konkurrenz der Religionsparteien das 
Heilige Römische Reich deutscher Nation 
zu zerreißen. 1542 eroberten die luthe-
rischen Landesherren von Kursachsen 
und Hessen das katholische Herzogtum 
Braunschweig-Wolfenbüttel und führten 
dort gewaltsam die Reformation durch.
Sie beanspruchten sogar ein Interventions- 
recht in allen altgläubigen Territorien, in 
denen sie das Seelenheil von Bewohnern, 
die dem Protestantismus zuneigten, ge-
fährdet glaubten.1 Im Schmalkaldischen 
Krieg von 1546/47 unterwarf Kaiser Karl V.
die protestantischen Reichsstände und ver- 
suchte seinerseits, sowohl die Konfessions- 
frage in seinem Sinne zu bereinigen als 
auch die kaiserliche Autorität wiederher-
zustellen.2 Fast zeitgleich beendete er mit 
militärischem Druck den ersten Versuch, 
das Erzbistum Köln ins protestantische 
Lager zu führen.3 Im Fürstenaufstand von 
1552 wurde indes deutlich, dass eine ein-
seitige Lösung der Religionsproblematik 
durch das Reichsoberhaupt eigentlich al-

len Reichsfürsten unerwünscht war, weil 
sie eine ihnen unerträglich erscheinende 
Machtsteigerung des Kaisers nach sich zie-
hen musste.4 Der Markgrä�er Krieg von 
1553/54, der das Bistum Würzburg mit 
voller Wucht traf, führte zudem drastisch 
vor Augen, dass sich der Landfrieden im 
Reich in voller Au�ösung befand.5 Indem 
Frankreich die Gelegenheit nutzte, sich 
die Reichsstädte Metz, Toul und Verdun 
anzueignen, wurde ferner o�enbar, dass 
das Reich dabei war, zum Objekt fremder 
Mächte abzusinken.6 Die Notwendigkeit 
einer konfessionsübergreifenden Zusam-
menarbeit trat mithin o�en zutage. Aus 
diesen Einsichten zog der Augsburger Re-
ligionsfrieden 1555 die Konsequenzen.

Der Augsburger Religionsfrieden zählt 
zu den folgenschwersten Ereignissen der 
Reichsgeschichte.7 Er wurde auf dem 
Reichstag zu Augsburg 1555 zwischen 
König Ferdinand, dem Bruder Kaiser 
Karls V., sowie den katholischen Reichs-
ständen und den lutherischen bzw. pro-
testantischen Reichsständen geschlossen.
Die katholischen Reichsstände wurden 
darin durchweg als „Stände der alten Re-
ligion“ bezeichnet, die lutherischen als 
Stände, „so der Augspurgischen Confession 
verwandt“, oder als „Augspurgische Con-
fessions-Verwante“. Diese Bezeichnungen 
wurden vorab von den Ständen selbst fest- 
gelegt.8 Der Anspruch der Katholiken, 
„die alte Religion“ zu sein und damit in 
kirchenrechtlicher Kontinuität zu stehen, 
fand mit Billigung der Protestanten Ein-
gang in den Religionsfrieden!
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Der   Augsburger   Religionsfrieden   ist
Teil des Abschiedes des Augsburger 
Reichstages; unter einem Reichsabschied 
versteht man die Zusammenstellung sämt- 
licher auf dem Reichstag mit Gesetzes-
kraft getro�enen Vereinbarungen; diese 
wurden vor dem Auseinandergehen eines 
Reichstages, vor seiner Verabschiedung, 
vorgelesen; daher der Name. Im Augs-
burger Reichsabschied des Jahres 1555 
nimmt der Religionsfrieden die Paragra-
phen 7 bis 32 ein.9

Kaiser und Papst waren an dem Frie-
densschluss nicht beteiligt.10 Kaiser Karl V.
hatte sein Lebtag für die Einheit der Chris- 
tenheit gekämpft und wollte die Verant-
wortung für eine rechtsförmliche Aner-
kennung des Protestantismus nicht über-
nehmen. Im Juni 1554 übertrug er seinem 
Bruder Ferdinand deshalb umfassende 
Verhandlungs- und Beschlussfassungsvoll-
machten, weil er selbst „unüberwindliche 
Bedenken“ in der Religionsfrage habe. So 
wurde König Ferdinand nolens volens zur 
entscheidenden Figur des Reichstages.11

Auch die Kurie lehnte die Errichtung 
eines Religionsfriedens ab. In Rom war 
man der Ansicht, dass weltliche Mächte 
überhaupt nicht befugt seien, Entschei-
dungen zu tre�en, die tief in Glaubens-
angelegenheiten eingri�en, oder gar ‚Ket-
zern‘ dauernde Rechte zu gewähren. Doch 
verzichtete der Papst mit Rücksicht auf 
die Notlage, in der sich Ferdinand und die 
katholischen Reichsstände befanden, auf 
einen förmlichen Protest.12

Der Augsburger Religionsfrieden war 
also ein Partikularfrieden im Reich. „Er 
trug den Doppelcharakter einer ständischen 
Vereinbarung zwischen dem Reichsober-
haupt und den Reichsständen (wie jeder 
andere Reichsabschied auch) und einer 
konfessionellen Vereinbarung zwischen der 
katholischen und der evangelischen Religi-

onspartei.“ 13 Entsprechend der Struktur 
des Reichstages musste zuerst getrennt 
jeweils im Kreise der Kurfürsten, der 
Fürsten und der Städte und schließlich 
unter diesen dreien eine Einigung er-
zielt werden; dieses ohnehin komplizier-
te Verfahren wurde 1555 noch dadurch 
erschwert, dass die Konfessionsparteien 
sich zusätzlich zu Sonderverhandlungen 
trafen. Kam eine Einigung zwischen den 
Ständen zustande, dann musste in einem 
weiteren Schritt die Zustimmung König 
Ferdinands eingeholt werden; erteilte der 
König sie nicht oder wünschte er Ände-
rungen, musste neu verhandelt werden.
Es versteht sich, dass am Ende eines so 
mühsamen Verfahrens häu�g recht viel-
deutige Kompromissformeln standen.

Fassen wir die Bestimmungen des Frie- 
denswerkes nun näher ins Auge: Zunächst 
ist zu betonen, dass der Gedanke des 
kirchlichen Ausgleichs bei den Verhand-
lungen zwar zurücktrat, aber darum doch 
nicht ein für alle Mal von der Tagesord-
nung verschwand. Die Spaltung der Re-
ligion wurde als Ursache für alle „Wider-
wertigkeit“ (§  7) im Reich ausdrücklich 
benannt. Über die Bekenntnisfrage einen 
Vergleich zu erzielen, sah man sich aber 
außerstande. Deshalb wurde die Behand-
lung der Bekenntnisfrage „auf andere ge-
legene Zeit“ (§ 10) verschoben. Die Glau-
benskrise wurde durch den Religionsfrie-
den also nicht gelöst. Die Glaubensfragen 
wurden nicht bereinigt, sondern nur sus-
pendiert.14 Man trennte folglich die Ver-
handlungen über den Ausgleich der Reli-
gion von den Beratungen über den säkula-
ren Frieden zwischen den Religionspartei-
en im Reich ab; denn diese konnten nicht 
mehr verschoben werden, wenn man das 
Reich lebensfähig halten und weitere Reli-
gionskriege auf deutschem Boden vermei-
den wollte. Der Augsburger Religionsfrie-
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den verfolgte somit zuallererst das Ziel, 
die Sicherheit der Reichsstände und der 
Untertanen zu gewährleisten und einen 
weiteren Zerfall des Reiches zu verhüten, 
und zwar trotz fortbestehender Spaltung 
der Religion (§ 13). Er wollte und konn-
te also die in der Reformation aufgebro-
chene Glaubensspaltung im Reich nicht 
überwinden. Er wollte vielmehr lediglich 
für den politischen Bereich eine Frie-
densordnung scha�en, die die Koexistenz 
zweier Konfessionen in einem Reich er-
möglichen sollte. Die Friedensordnung, 
die er schuf, war rein „weltlich-politischer 
Natur“.15 Zu diesem Zweck wurde der 
Reichslandfrieden auf den religiösen Be-
reich ausgedehnt. Die Reichsstände der 
Augsburger Konfession wurden in den 
Reichslandfrieden einbezogen. Niemand 
sollte mehr „von wegen der Augspurgischen 
Confession und derselbigen Lehr, Religion 
und Glaubens halb mit der �at gewaltiger 
Weiß“ überzogen, beschädigt oder gegen 
seinen Willen der Augsburgischen Konfes-
fession entfremdet werden (§ 15). Umge-
kehrt versicherten die Stände der Augsbur-
gischen Konfession denen „der alten Reli-
gion“, sie ihrerseits unbeschwert zu lassen 
(§ 16). Die protestantischen und katholi-
schen Reichsstände sagten sich gegenseitig 
den Schutz ihrer Besitzstände und Kir-
chengebräuche zu. Im Zentrum dieser Be-
stimmungen stand also zunächst einmal 
der gegenseitige Gewaltverzicht (§ 14–16).
Die weltlichen Reichsstände erhielten da-
rüber hinaus auch für die Zukunft das 
Recht, von der einen zur anderen Kon-
fession überzutreten und das Bekenntnis 
ihrer Untertanen zu bestimmen (§ 15).
Ihnen war sowohl der künftige Übertritt 
zum Augsburger Bekenntnis als auch die 
Rückkehr zum katholischen Glauben frei-
gestellt. Die Bestimmung der Konfession 
wurde folglich zu einem obrigkeitlichen 

Recht. Sie gehörte seither untrennbar mit 
der Landeshoheit zusammen. Man nannte 
dies im Nachhinein das „ius reformandi“; 
der Religionsfrieden selbst kannte diesen 
Begri� nicht. Es dauerte sogar noch ein 
paar Jahrzehnte, bis der Greifswalder Ju-
rist Joachim Stephani (1544–1623) die 
Formel „cuius regio, eius religio“ prägte, die 
man noch heute gemeinhin mit dem Re-
ligionsfrieden verbindet; sie erst brachte 
die verklausulierten Regelungen des Re-
ligionsfriedens auf den Punkt, dass derje-
nige, der das Land besaß, dort auch das 
Bekenntnis verbindlich festlegte.16

Den Untertanen wurde lediglich das 
Recht eingeräumt, auszuwandern, wenn 
sie einen Religionswechsel des Landes-
herrn nicht mit vollziehen wollten; dies 
war das sogenannte „ius emigrandi“; es be-
seitigte im Binnenverhältnis von Altkirch-
lichen und Protestanten das ältere Ketzer-
recht, demzufolge Andersgläubige auszu-
merzen waren (§ 24). Das „ius emigrandi“
wird manchmal als das erste allgemeine 
Grundrecht bezeichnet, das das Reich 
durch das geschriebene Verfassungsrecht 
jedem Deutschen garantierte.17 Doch war
es von modernen Formen der Religions-
freiheit noch meilenweit entfernt; diese 
wurden erst durch Naturrecht und Aufklä- 
rung möglich; sie setzten ein ganz neues 
Menschenbild voraus. Abgegrenzt wurden 
1555 nicht die Befugnisse von Individuen, 
die Träger vor- und außerstaatlicher Rech-
te waren, sondern diejenigen von verfein-
deten konfessionellen Großgruppen. Es 
ging nicht um den Schutz des Einzelnen, 
sondern um die innere Integrität der je-
weiligen Konfession.18 Zu bedenken ist im 
Übrigen, dass ja aufgrund des Reformati-
onsrechtes der Landesherren die Unterta-
nen, sofern sie sich nicht zur Emigration 
entschlossen, dem landesherrlichen Reli-
gionsbann unterworfen waren. Aus dem 
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Emigrationsrecht der Untertanen entwi-
ckelte sich folglich ein Ausweisungsrecht 
des Landesherrn. Ein Bleiberecht gab es 
nicht.19 Die reichsständischen Herrschaf-
ten wurden vielmehr als in sich geschlos-
sene Konfessionsstaaten konzipiert.

Auch die geistlichen Reichsstände, also
die reichsunmittelbaren Bischöfe und 
Äbte, wurden ausdrücklich in den Schutz 
des Reiches einbezogen (§ 16). Der Kon-
fessionswechsel wurde ihnen allerdings 
verwehrt. Reichsunmittelbare Bischöfe 
und Prälaten mussten, wenn sie zur Augs- 
burger Konfession übertraten, ihr Kirchen- 
amt aufgeben. Den zuständigen Dom-
kapiteln, Wahlgremien oder Kollatoren 
stand es dann zu, die Stelle mit einem An-
gehörigen „der alten Religion“ neu zu be-
setzen. Dies ist der sogenannte Geistliche 
Vorbehalt (§ 18). Er verfolgte das Ziel, die 
Reichskirche, die ein tragender Bestandteil 
der Reichsverfassung war, vor dem Zugri� 
der Protestanten zu schützen. Deshalb 
war dieser Artikel des Friedens besonders 
heftig umkämpft.20 Am Ende der Ausein-
andersetzungen stand ein merkwürdiger 
Kompromiss: Der Geistliche Vorbehalt 
wurde von König Ferdinand einseitig in 
den Religionsfrieden eingefügt. Zugleich 
aber wurde im Geistlichen Vorbehalt 
selbst eigens darauf verwiesen, dass sich 
die beiden Religionsparteien in diesem 
Punkt nicht hätten vergleichen können.
Der Dissens in dieser Frage wurde also 
ausdrücklich festgehalten. Doch gingen 
die Protestanten nicht so weit, die Auf-
nahme des Geistlichen Vorbehaltes in den 
Text des Religionsfriedens zu verhindern.
Dies brachte ihnen im Gegenzug einige 
Konzessionen seitens Ferdinands ein, durch
die das Recht der geistlichen Reichsfürsten 
zur Rekatholisierung ihrer Territorien par-
tiell eingeschränkt wurde. Der König ver-
fügte, dass Ritter, Städte und Kommunen, 

„welche lange Zeit und Jahr her der Augs-
purgischen Confession anhengig gewesen“
und sie „o�enlich [...] bis auf heut dato“
ausgeübt hätten, unbehelligt bleiben soll-
ten. Die Probleme dieser Zusagen liegen 
auf der Hand. Gesprochen wurde darin 
nur von Städten und Kommunen als einer 
Gesamtheit, nicht von deren einzelnen 
Bewohnern; vorausgesetzt wurde für die 
Inanspruchnahme der Konzessionen die 
ö�entliche Konfessionsausübung, nicht 
eine geheime oder häusliche; und höchst 
auslegungsfähig, weil völlig schwammig 
war die Bindung an einen langen, unun-
terbrochenen Gebrauch der Augsburger 
Konfession bis zum Friedensschluss. An-
ders als der Geistliche Vorbehalt wurden 
diese Zusagen zudem nicht in den Text 
des Religionsfriedens eingefügt, sondern 
erfolgten in einer ergänzenden einseitigen 
Erklärung Ferdinands zum Religionsfrie-
den, der sogenannten „Declaratio Ferdi-
nandea“.21 Diese wurde nicht einmal, wie 
es sonst mit Reichsgesetzen geschah, dem 
Reichskammergericht, also dem obersten 
Reichsgericht, amtlich mitgeteilt. Sie war 
deshalb nicht justiziabel. Die „Declaratio 
Ferdinandea“ war aus diesen Gründen 
eine sehr magere Gegenleistung für einen 
Verzicht auf die weitere Protestantisierung 
der Reichskirche seitens der lutherischen 
Reichsstände. Bereits auf dem nächsten 
Reichstag übergaben die protestantischen 
Reichsstände Anfang 1557 darum einen 
feierlichen Protest, in dem sie erklärten, 
dass sie sich an den Geistlichen Vorbehalt 
nicht gebunden fühlten.22 Ausgerechnet 
jene Klausel des Religionsfriedens, die den 
Katholiken eine Einwilligung in einen 
Kompromiss mit den Protestanten erst 
möglich gemacht hatte, war also von An-
fang an heiß umstritten. Gerade die Lage 
der Reichskirche blieb folglich auch nach 
dem Friedensschluss äußerst prekär.
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Ferner bestätigte der Augsburger Religi-
onsfrieden, dass solches Kirchengut, das die 
katholische Geistlichkeit 1552 „oder seit-
hero“ auf territorialer Ebene nicht innege-
habt hatte, den Reichsständen der Augs-
burger Konfession verbleiben sollte (§ 19).
Diese Regelung bezog sich auf Stifte, Klös-
ter und andere geistliche Güter, die selbst 
nicht reichsständisch waren, sondern die im 
Gebiet eines Reichsstandes lagen, also nur 
mittelbar Kaiser und Reich unterstanden.
Mit ihr war somit die bis zum Friedens-
schluss erfolgte Einziehung von Kirchen-
gütern durch protestantische Reichsstän-
de in ihrem jeweiligen Herrschaftsbereich 
bestätigt. Fraglich war indes, wie denn die 
hier eingefügte Stichjahrsregelung zum Re-
formationsrecht der weltlichen Reichsfürs-
ten passte.23 Durften also die weltlichen 
Reichsfürsten auch nach 1555 noch in Aus- 
übung ihres Reformationsrechtes landsässi-
ges Kirchengut einziehen oder war ihnen 
dies für die Zukunft verwehrt?

Die geistliche Gerichtsbarkeit der rö-
misch-katholischen Kirche wurde gegen-
über  den  Ständen  der  Augsburger  Kon-
fession suspendiert (§ 20). Dies war not-
wendig,  weil  die  Bistumssprengel  nicht
identisch waren mit den territorialen 
Grenzen der Hochstifte; nur in den Hoch- 
stiften im engeren Sinne war der Bischof 
zugleich weltlicher Landesherr, während 
der Diözesanbezirk und damit die geist-
lichen Kompetenzen eines Bischofs weit 
darüber hinausreichten und sich auch auf
die Gebiete fremder Herrschaften er-
streckten; diese geistliche Jurisdiktion 
wurde nun ausgesetzt, soweit sie auf das 
Territorium protestantisch gewordener 
Reichsstände ausgri�.24 Für das Bistum 
Würzburg zum Beispiel bedeutete dies, 
dass es de jure die kirchliche Zuständig-
keit für schätzungsweise zwei Drittel sei-
nes Diözesanbereichs einbüßte.25

Die Reichsritterschaft wurde insgesamt 
namentlich in den Religionsfrieden ein-
bezogen (§ 26). Von den Reichsstädten 
wurden dagegen ausdrücklich nur dieje-
nigen erwähnt, in denen beide Konfessio-
nen anzutre�en waren. Sie sollten bikon-
fessionell bleiben (§ 27). Inwieweit die 
anderen Reichsstädte, die ja die Masse der 
reichsständischen Kommunen ausmach-
ten, ein Reformationsrecht besaßen, war 
in der Zukunft umstritten. Dabei ging es 
darum, ob die Reichsstädte überhaupt als 
Reichsstände quali�ziert seien. Denn das 
Reformationsrecht wurde durch den Re-
ligionsfrieden ja ausdrücklich den reichs-
ständischen Obrigkeiten zugesprochen.
Wer aber bildete in den Reichsstädten die 
Obrigkeit? Bürgermeister und Magistra-
te der Reichsstädte gingen in irgendeiner 
Weise, etwa durch Wahl oder Kooptati-
on, aus der Stadtbevölkerung hervor und 
amtierten mancherorts nur auf Zeit; sie 
unterschieden sich damit fundamental 
von den Fürsten, die ihre Herrschaft aus 
dem Erb- und Geburtsrecht ableiteten.
Wenn also das Reformationsrecht im 
Augsburger Religionsfrieden an die Ob-
rigkeiten gebunden wurde, war dies für 
die Reichsstädte angesichts ihrer beson-
deren inneren verfassungsrechtlichen Si-
tuation höchst problematisch.26

Der Religionsfrieden galt nur für die 
Stände der alten Religion und diejenigen 
der Augsburger Konfession. Alle anderen, 
die diesen beiden Glaubensrichtungen 
nicht anhingen, waren in diesen Frieden 
nicht einbezogen, sondern sollten gänz-
lich ausgeschlossen sein (§ 17). Sie unter-
lagen einem sogenannten Sektenverbot.
Dass hierin angesichts der vielfältigen 
konfessionellen Spaltungen, die die Refor-
mation hervorgebracht hatte, ein erheb-
liches Kon�iktpotential lag, versteht sich 
von selbst.27
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Zu fragen ist nach der räumlichen Gel-
tung des Augsburger Religionsfriedens.
Hier ist hervorzuheben, dass er in den 
deutschen Ländern Kaiser Karls V., also 
in den habsburgischen Niederlanden, die 
als sogenannter burgundischer Reichskreis 
ja ein Teil des Reiches waren, keine Gel-
tung erlangte. König Ferdinand fehlte für 
ein solches Zugeständnis die Einwilligung 
des Kaisers. So blieb die Todesstrafe gegen 
‚Ketzer‘ in den habsburgischen Nieder-
landen, die gerade jetzt an Karls Sohn, 
Philipp II. von Spanien, übergingen, er-
halten. Dagegen galt der Augsburger Re-
ligionsfrieden in den österreichischen Län- 
dern, die als Territorien des Reiches den 
österreichischen Reichskreis bildeten und 
in denen Ferdinand selbst Landesherr war.
Er erstreckte sich jedoch nicht auf das Kö-
nigreich Böhmen und seine Nebenländer 
einschließlich Schlesiens, die ebenfalls Fer- 
dinand gehörten und in lockerer Verbin-
dung zum Reich standen.28

Bemerkenswert ist, wie die zeitliche Gel- 
tung des Religionsfriedens umschrieben 
wurde. Der Religionsfrieden sollte „biß 
zu Christlicher, freundlicher und endlicher 
Vergleichung der Religion und Glaubens-
Sachen“ gelten (§ 25); die religiöse Wie-
dervereinigung wurde mithin als Fernziel, 
ja geradezu als „Verfassungsauftrag“ ange-
strebt.29 Der Religionsfrieden hatte inso-
fern auf den ersten Blick interimistischen 
Charakter. Als Wege zu einem Vergleich 
wurden ein Generalkonzil, eine National-
versammlung, ein Kolloquium oder eine 
Reichsversammlung vorgesehen. Sollte je-
doch die Glaubenseinheit durch Vergleich 
nicht erzielt werden können, so sollte der 
Religionsfrieden als „ein beständiger, be-
harrlicher, unbedingter, für und für ewig 
währender Fried“ weiterhin wirksam blei-
ben (§ 25). Er war also im Gegensatz zu 
früheren Friedständen letztlich auf Dau-
erhaftigkeit angelegt.

Versuchen wir, den Augsburger Reli-
gionsfrieden abschließend zu bewerten.
Wichtig für die Langzeitwirkung des Re- 
ligionsfriedens ist zunächst Folgendes: In-
dem der Religionsfrieden die Kirchenho-
heit der protestantischen Fürsten aner-
kannte und katholischen wie protestan-
tischen Ständen das Recht erteilte, nach 
ihrem eigenen Bekenntnis dasjenige ihrer 
Untertanen zu bestimmen, schnitt er das 
Reich von der Entwicklung einer eigenen 
Religionshoheit ab. Der Staat der frühen 
Neuzeit, so hat es ein moderner Histori-
ker zugespitzt formuliert, „ist als Konfessi-
onsstaat angetreten“.30 In Deutschland gilt 
dieser Satz für die Ebene der Territorien, 
nicht für die des Reiches. Dem Reich fehl-
te seither ein wesentliches Merkmal früh-
neuzeitlicher Staatlichkeit. Wo der Kaiser 
die Konfession seiner Untertanen be-
stimmte, tat er dies nicht als Reichsober-
haupt, sondern als Landesherr in den ihm 
unmittelbar gehörenden Territorien.

Die Führung in den Religionsangele-
genheiten lag nun eindeutig und rechtlich 
gesichert bei den deutschen Fürsten. Sie 
erlebten einen nachhaltigen Macht- und 
Autoritätsgewinn. Langfristig stärkte der 
Religionsfrieden darum die partikularis-
tischen Strukturen der politischen Ord-
nung Deutschlands insgesamt. Zwar be-
gründete der Religionsfrieden auf der po- 
litischen Ebene des Reiches ein bikonfes-
sionelles System; doch auf der Ebene der 
einzelnen Reichsstände sicherte er ein ge-
radezu entgegengesetztes System konfes-
sioneller Uniformierung rechtsförmlich 
ab.31 Der Religionsfrieden zeigt mithin ein 
Doppelgesicht: Mit dem konfessionellen 
Föderalismus auf Reichsebene korrespon-
dierte schro�e religiöse Intoleranz in den 
Ländern. Indem die Länder allein die Re-
ligionshoheit übertragen bekamen, wurde 
zudem der konfessionelle Gegensatz als 
Regulativ für die Gestaltung ihrer Au-
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ßenbeziehungen verstetigt – und dies war 
einer friedlichen Zukunft in Deutschland 
nicht dienlich.

Sodann hat man hervorzuheben, dass 
der Augsburger Religionsfrieden ausge-
sprochenen Kompromisscharakter trug.
Er hatte manche Probleme ausgespart 
oder durch bewusst mehrdeutige Formu-
lierungen überspielt, um das 1555 beiden 
Religionsparteien vorrangige Ziel einer 
vorläu�gen Befriedung des Reichs zu er-
reichen. Beim Geistlichen Vorbehalt, bei 
der Deklaration Ferdinands zugunsten der 
landsässigen protestantischen Ritterschaf-
ten und Städte in den geistlichen Fürsten-
tümern, bei der Stichjahrsregelung für den
Besitz des säkularisierten mittelbaren Kir-
chenguts und beim religionsrechtlichen 
Status der Reichsstädte springen die Un-
klarheiten unmittelbar ins Auge. Fraglich 
war aber auch, was denn mit der Augsbur-
ger Konfession eigentlich gemeint sei, die
nun im Reich zugelassen war: die ur-
sprüngliche, von den Reichsständen 1530 
dem Kaiser vorgelegte sogenannte „inva-
riata“ oder die „variata“ von 1540? Er-
schwert wurde die Lage ferner noch da-
durch, dass im Protestantismus nach Lu-
thers Tod erbitterte Lehrstreitigkeiten aus-
gebrochen waren und es an einer Autorität 
fehlte, sie einzudämmen. Dies war höchst 
gefährlich, weil der Begri� der Augsburger 
Konfession, auf den sich die Rechtsgewäh-
rungen des Religionsfriedens an die Pro-
testanten bezogen, konturlos zu werden 
drohte.32 Immer akuter wurde folglich das 
Problem, wer überhaupt die Kompetenz 
besaß, zu bestimmen, wer der Augsburger 
Konfession angehörte und deshalb den 
Schutz des Religionsfriedens beanspru-
chen konnte.33 Mehrere Optionen kamen 
dafür in Betracht: der Reichstag, weil auf 
ihm der Frieden vereinbart worden war? 
Doch der Reichstag hatte immer noch 
eine katholische Mehrheit. Oder die Re-

ligionsparteien im interkonfessionellen 
Dialog? Oder die Protestanten allein im 
innerprotestantischen Gespräch? Oder 
sollte auf dem Rechtsweg darüber ent-
schieden werden, weil die Religionsfragen 
durch den Augsburger Religionsfrieden 
verrechtlicht worden waren, so dass sie 
vor die obersten Reichsgerichte gehörten? 
Wie man mit solchen Lücken und Zwei-
felsfragen umging, musste ausschlagge-
bend dafür werden, ob der Religionsfrie-
den Bestand haben könne. Da war es nun 
von Bedeutung, dass der Religionsfrieden 
eigentlich nicht auf einer irenischen Ge-
sinnung der Parteien beruhte, sondern 
auf ihrer Ermattung. Alle Verhandlungen 
über den Religionsfrieden waren deshalb 
von der abgrundtiefen Abneigung erfüllt, 
welche zwischen Parteien besteht, die sich 
gegenseitig keine Daseinsberechtigung zu-
billigen wollen. Sowohl die Katholiken als 
auch die Protestanten waren von dem Be-
wusstsein durchdrungen, dass ihr jeweili-
ges Bekenntnis das allein seligmachende 
sei. Sie erhoben Absolutheitsanspruch für 
ihr jeweiliges Bekenntnis. Man hatte sich 
deshalb in zweideutige Begri�e und Re-
gelungen ge�üchtet, die jeder der beiden 
Konfessionen für die Zukunft die Aus-
legung des Friedens nach Maßgabe ihres 
eigenen Bekenntnisses ermöglichen sollte.
Nicht begri�iche Klarheit, sondern vor-
läu�ge Verschleierung von längerfristigen 
Zielsetzungen bestimmten den Verhand-
lungsgang. Die Halbheiten des Religions-
friedens gingen also nicht auf Unvermö-
gen der jeweiligen Verhandlungsführer zu- 
rück. Der Augsburger Religionsfrieden ist 
vielmehr durch und durch von der Taktik 
des „Dissimulierens“ geprägt, der absicht-
lichen Verunklärung von Sachverhalten 
und Rechtspositionen.34

Dann gab es noch einen weiteren Brand- 
herd: Die Glaubensspaltung wurde im 
Religionsfrieden, wie gezeigt, nicht über-
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wunden. Man versuchte vielmehr, sie zu 
kanalisieren, indem man sie in die Rechts-
ordnung des Reiches einband. Die konfes-
sionelle Spaltung sollte in der Reichsver-
fassung aufgefangen werden. Damit aber
stellte sich seither das Problem, ob die In-
tegrationskraft  der  Reichsverfassung  aus-
reichte, den Konfessionsgegensatz zu über- 
brücken, oder ob im Gegenteil der Kon-
fessionsgegensatz die Reichsverfassung auf-
sprengen würde.35 Höchst bedenklich war
dabei, dass es an einer anerkannten Rechts-
norm fehlte, nach der man den Religions- 
frieden hätte auslegen können. Nach ka-
tholischer Au�assung gewährte der Reli-
gionsfrieden dem Augsburger Bekenntnis 
keine Gleichberechtigung, sondern nur 
Duldung. Er schuf demnach lediglich ein 
Ausnahmerecht, das aus einer Notlage her-
aus entstanden war. Deshalb war der Frie-
den nach katholischer Ansicht restriktiv 
auszulegen. Nach lutherischer Au�assung 
indessen war der Religionsfrieden aus ei-
ner freien Vereinbarung der protestanti-
schen und katholischen Stände hervor-
gegangen. Die Protestanten legten ihrer 
Deutung folglich das Prinzip der Gleich-
heit zugrunde. Der Religionsfrieden galt 
in ihrer Sicht als ein neues ‚Grundgesetz‘, 
das die Religionsverhältnisse endgültig re-
gelte. Diese unterschiedlichen Ansätze bei 
der Interpretation des Augsburger Religi-
onsfriedens wurden für die weitere Ent-
wicklung von größter Bedeutung.36

Für  eine  angemessene  Beurteilung  ist
schließlich noch eine weitere Tiefenschicht 
des Religionsfriedens aufzudecken. Man 
versuchte, wie mehrfach gesagt, die Reli-
gionskon�ikte einzuhegen, indem man sie 
in die Rechtsordnung des Reiches einfüg-
te. Dies klingt für uns zunächst sehr plau-
sibel, erweist sich aber bei näherem Hinse-
hen als höchst problematisch. Denn nach 
der Vorstellung der Zeit konnte es über-

haupt kein autonomes, von der Religion 
abgelöstes weltliches Recht geben. Das 
weltliche Recht galt vielmehr selbst als Be-
standteil der göttlichen Ordnung.37 Zer-
brach die Einheit im Glauben, so zerbrach 
folglich auch die Einheit des Rechts. Für 
die Protestanten war entsprechend dem 
lutherischen Schriftprinzip das weltliche 
Recht, und zwar einschließlich ausgehan-
delter Verträge, nur so weit gültig, wie 
es mit der Heiligen Schrift in Einklang 
stand; sie fühlten sich an keine „constituti-
on“ gebunden, die „ihrer wahren cristlichen 
lehr, glauben und gewissen zuwider“ sei, 
und interpretierten nach diesem Grund-
satz ausdrücklich auch den Augsburger 
Religionsfrieden selbst.38 Nicht weniger 
religiös unterfüttert war die Position, die 
die Katholiken einnahmen. Dabei �el be-
sonders ins Gewicht, dass die Katholiken 
der kirchlichen Tradition und dem Kir-
chenrecht eine der Heiligen Schrift gleich-
rangige Bindewirkung zusprachen.39 Die 
Konfessionen bildeten folglich in Rück-
bindung an ihr jeweiliges Glaubensver-
ständnis unterschiedliche Rechtsvorstel-
lungen und Rechtsordnungen aus. Waren 
etwa Mönchtum und Kirchenbesitz gott-
gewollt und durch das Herkommen legiti-
miert, so waren sie von der weltlichen Ge-
walt zu schützen; widersprachen sie aber 
dem Evangelium, so mussten sie mit Hilfe 
der weltlichen Gewalt beseitigt werden.
Die weltliche Gewalt musste dazu aus 
Sicht beider Parteien ihren Arm leihen, 
um den rechten Glauben durchzusetzen; 
denn alle weltliche Gewalt kam von Gott, 
ja, der Fürst war Amtmann Gottes.40 Die 
Problematik kann auch noch einmal an 
einer ganz konkreten Bestimmung des Re-
ligionsfriedens  verdeutlicht  werden:  War
der Geistliche Vorbehalt unter allen Um-
ständen zu verteidigen, weil er die von Gott 
selbst eingesetzte Kirche schützte? Oder 
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verstieß der Geistliche Vorbehalt gegen 
Gottes Wort, so dass er bekämpft werden 
musste, weil nämlich Papsttum und kirch-
liche Hierarchien in den Evangelien nicht 
vor�ndlich waren und weil durch ihn die 
Verbreitung des wahren Glaubens verhin-
dert wurde? Solche theologischen Über-
legungen standen, zumeist unausgespro-
chen, hinter den verbissenen juristischen 
oder verfassungsrechtlichen Streitigkeiten, 
die in der Folgezeit über den Religions-
frieden entbrannten.41 Bei allem uns heute 
kleinlich erscheinenden Streit um Rechts-
positionen ging es letztlich also immer um 
grundlegende religiöse Problemstellungen.
Selbst wenn es in der zweiten Hälfte des 16.
Jahrhunderts nicht mehr so o�en zu Tage 
trat wie in der Reformationszeit: Trotz des 
Religionsfriedens blieben die Auseinander-
setzungen der Konfessionsparteien auch 
nach 1555 weiterhin entscheidend für die 
Geschicke des Reiches.

burg 1500–1650“
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Bodenstein war ein reformatorischer Vor-
denker und zunächst ein enger Wegge-
fährte und treuer Anhänger des älteren 
Martin Luther. Lange stand er im Schat-
ten Luthers und wurde später von evan-
gelischer Seite als Schwärmer, Eiferer und 
Bilderstürmer di�amiert.

Anders als Luther blieb er jedoch sei-
nen reformatorischen Grundüberzeugun-
gen treu und trieb in seiner Funktion als 
Dekan der Universität die Veränderungen 
in Wittenberg konsequent voran. Sehr 
bald stieß er auf Widerstände der Obrig-
keit und verlor dadurch die Unterstützung 
Luthers, der einen eher pragmatischen 
Weg der Reformation ging.

Herkunft und Elternhaus  

Andreas Rudol� Bodenstein wurde 1486 
in Karlstadt am Main geboren. Seine Fa- 
milie gehörte der bürgerlichen Führungs-

schicht der Stadt an, denn sein Vater Pe-
ter Bodenstein, von Beruf Weinhändler, 
Meister der St. Nikolaus- und St. Urbanus-
Bruderschaft, ist 1481 als Bürgermeister 
beurkundet. Andreas wuchs in einem Haus 
auf, das dem Würzburger Domkapitel ge-
hörte. Dieses Gebäude stand „in foro“, also 
am Markt. Es handelte sich wahrscheinlich 
um das im Schatten des Rathauses gelege-
ne, spätere Gasthaus „Zum Ochsen“, das 
im Erdgeschoss als Markthalle diente. Das 
Haus in der Alten Bahnhofstraße 4 wurde 
1961/62 abgerissen.

Das Wappen der Familie, das Andreas 
Bodenstein später auch im Himmel- und 
Höllewagen eindrucken ließ, deutet dar-
auf hin, dass die Vorfahren ihre Herkunft 
auf die in �üringen ansässige Landadels-
familie von Bodenstein zurückführten.
Die Mutter von Andreas war Anna Kathe-
rina Bodenstein und kam aus der Ham-
melburger Familie Demudt. Ihr Bruder 
Nikolaus Demudt war Augustinermönch 
im Kloster Neuwerk bei Halle und 1519 
Propst und Archidiakon. Aus der Ehe von 

Wolfgang Merklein

Andreas Bodenstein, genannt Dr. Carlstadt

Abb. 1: Andreas Bodensteins Geburtshaus.
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Katherina mit Peter Bodenstein gingen 
noch weitere Kinder hervor: Leonhard, 
Andreas, Michael, Jodokus, Konrad und 
eine Tochter.

In der oben genannten, recht umfang-
reichen Urkunde bestätigte der Anwalt 
Conrad Weygant, dass die Eheleute Claus 
Weygant und seine eheliche Hausfrau Ka- 
tharina nach ihrem Ableben der Urbanus- 
und Nikolaus-Bruderschaft sechseinhalb 
Morgen Wiesen schenken wollten. Dabei 
verp�ichtete sich die Bruderschaft, jedes 
Jahr am St. Nikolausabend eine Messe zu 
halten. Die Bruderschaftsmeister wurden 
angehalten, jedes Jahr für 2 Gulden Tuch 
zu kaufen, um damit die Armen der Stadt 
zu kleiden. Die Aufsicht über die Stif-
tung erhielt der Rat zu Karlstadt und die 
Bürgermeister Peter Bodenstein und Mar-
tin Brant. Außerdem wurde dieser Vertrag 
auf den Kanzeln der Stadt Karlstadt, dem 
Dorf Karlburg und der Stadt Gemünden 
bekannt gemacht.

Lateinschule in Karlstadt, 
Studium in Erfurt und Köln

Die Schultradition in Karlstadt ist urkund- 
lich bereits für das Jahr 1331 nachweisbar.
Bodenstein besuchte die Lateinschule, 
die anders als die Deutsche Schule ihre 
Schüler auf einen geistlichen Beruf oder 
ein späteres Studium an einer Universität 
vorbereitete und vor allem Latein unter-
richtete.

In Karlstadt stand die Lateinschule im 
ummauerten Bereich des alten Kirchhofs 
nördlich des Chors der St. Andreas Kirche 
und wurde im 19. Jahrhundert abgerissen.
Die genaue Lage ist jedoch heute noch im 
rechten Kellerteil des Anwesens Kirch-
platz 2 nachweisbar. Aus dieser Zeit ist die 
Deutsche Schule erhalten, heute im Volks-
mund „Arche“ genannt. Der bestehende 
Fachwerkaufbau geht auf das Jahr 1560 
zurück. Das Haus diente dem schulischen 
Zweck bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.

Abb. 2: Die Karlstadter Lateinschule (Rekonstruktion).
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1499 wechselte Bodenstein im Alter 
von 13 Jahren zum Studium an die Uni-
versität Erfurt. Dort war bereits 1494 der 
aus Karlstadt stammende Johann Schöner 
immatrikuliert. Vier Jahre später erhielt 
Bodenstein den Grad eines Baccalaureus 
und schrieb sich an der Universität Köln 
ein, wo er sich mit den Lehren des �o-
mas von Aquin vertraut machte.

Dekan in Wittenberg und 
Doktorvater von Martin Luther

Nach Köln führte ihn sein Weg schließlich 
im Jahr 1505 an die Universität Witten-
berg. Dort in der kursächsischen Provinz 
wurden junge Wissenschaftstalente für die 
erst drei Jahre vorher gegründete neue Uni-
versität gesucht. Bodenstein erkannte die 

beru�ichen Chancen, die sich ihm dort bo-
ten, und nutzte diese zielstrebig. 1507/08 
war er Dekan an der Artistenfakultät und 
seit 1508 ebenfalls niederer Kanoniker.

Als Magister verfasste er zunächst Lehr- 
bücher, wurde schließlich am 1. Dezem-
ber 1510 zum Doktor der �eologie pro-
moviert und dann zum Priester geweiht.
Nach der Priesterweihe führte sein erster 
Weg zurück in die Heimatstadt nach Karl-
stadt am Main. In Eußenheim machte er 
bei seiner Schwester, die dort verheiratet 
war, Station. Zwischen Eußenheim und 
Karlstadt wurde er 1511 in der soge-
nannten „Höul“ (Hohlweg der ehemali-
gen Eußenheimer Straße) überfallen und 
schwer verwundet. Hier legte Bodenstein 
das Gelübde zu einer Romreise ab, die er 
1515 antrat.

Abb. 3: Der Friedhof 
um St. Andreas, Rekon-
struktion nach den Aus-
grabungen von 2008.
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Nach der Rückkehr habilitierte er sich 
in Wittenberg und übernahm das gut do- 
tierte Amt des Archidiakons am Allerheili-
genstift zu Wittenberg. In humanistischer 
Tradition nannte er sich nun nach seiner 
Heimatstadt „Doktor Carlstadt“.

Er war jetzt Professor für �eologie an
der Universität Wittenberg. In dieser Funk- 
tion promovierte er 1512 Martin Luther.
1515 erfolgte schließlich seine Romfahrt.
Dort wurde er zum Doktor beider Rechte 
(Kirchenrecht/Römisches Recht) promo-
viert und kehrte nach Wittenberg zurück.

In Bodensteins Abwesenheit wechselten 
jedoch viele Studenten in die Vorlesungen 
und Seminare Martin Luthers. Dieser be-
schäftigte sich mit den Lehren des Augus-
tinus und vertritt damit eine ‚modernere‘ 
Auslegung der Bibel als die mittelalterli-
chen Scholastiker, zu denen damals auch 
noch Bodenstein gehörte.

Karlstadt und Luthers 
reformatorisches Wirken 

Nach Bodensteins Rückkehr aus Rom 
wurde das Verhältnis zwischen ihm und 
Luther immer angespannter. Neidisch re-
agierte Luther auf Bodenstein: „Carlstadt 
war vermessen, dass er auch zu Rom in den 
fürnehmsten Collegio, in dome Sapientiae, 
hat dürfen disputieren. Kam mit großer Hof-
fart wieder in Deutschland wohl gekleidet.“

Zum echten theologischen Zusammen- 
stoß von Bodenstein und Luther kam es 
am 25. September 1516 während der 
Promotion des Studenten Bartholomäus 
Bernhardi. Luther berief sich in der Dis-
putation auf Augustinus und wandte sich 
damit von der mittelalterlichen Scholas-
tiklehre ab. Bodenstein war überrascht.
Luther forderte ihn daraufhin auf, sich nä- 
her mit den Schriften des Kirchenlehrers 
Augustinus zu beschäftigen.

Um Luthers neue �eologie zu verste-
hen, kaufte sich Carlstadt 1517 in Leipzig 
die Werke des Augustinus, zunächst al-
lerdings in der Absicht, Luther zu widerle-
gen. Nach der Lektüre und dem Studium 
wurde er dann aber zum bekennenden 
Anhänger des Augustinus.

In einer Art Bekehrungserlebnis wech-
selte er nun die Fronten. Bereits am 26.
April 1517, ein halbes Jahr vor Luther, 
trat er mit 152 �esen, die auf dem au-
gustinischen Gedanken „Die Natur, das 
Gesetz und die Gnade“ basierten, an die 
Ö�entlichkeit.

Mit überraschender Klarheit und Stren- 
ge formulierte er seine zukünftige �e-
ologie. Zentral ist das neue Verständnis 
von „Gnade und menschlichem Willen“.

Abb. 4: Bodensteins �esen, Auszug der ersten 
beiden Seiten.
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Damit stellte er sich an die Spitze der re-
formatorischen Bewegung an der Univer-
sität Wittenberg.

Luther formulierte am 31. Oktober 
1517 mit der Verö�entlichung seiner 
�esen die reformatorischen Gedanken, 
die er und andere Gelehrte an der Univer-
sität Wittenberg diskutierten, und geriet 
damit namentlich ins Visier der kirchli-
chen Obrigkeit. Seine �esen verbreiteten 
sich schnell in ganz Deutschland.

Dr. Eck, ein Vertreter der katholischen 
Amtskirche, forderte in mehreren Schrei- 
ben gegenüber den reformatorischen Be-
strebungen in Wittenberg und vor allem 
gegenüber Luther eine papsttreue Posi-
tion. Bodenstein verteidigte Luther in 
112 �esen und wandte sich damit gegen 
Dr. Eck.

Dabei formulierte er wie bereits in der
Vorlesung 1519 „De impii iusti�catio-

ne“ die Unfähigkeit des Menschen zum 
Guten, wenn diesem nicht von Gott al-
lein die rechtfertigende Gnade zukäme.
Der theologische Streit endete erst drei 
Jahre später in der sogenannten „Leipziger 
Disputation“. Im Zentrum der Gespräche 
standen die Stellung des Papstamtes und 
der kirchlichen Lehrautorität sowie die 
menschliche Willensfreiheit im Verhältnis 
zur göttlichen Gnade und die Möglichkeit 
des Ablasses.

Auf Veranlassung von Dr. Eck persön-
lich erließ Papst Leo X. am 15. Juni 1520 
die Bulle „Exsurge Domine“, die Luther 
als Ketzer verurteilte. Da Dr. Eck eigen-
mächtig auch den Namen Bodensteins 
unter das Dokument setzte, wurden beide, 
Luther und Bodenstein, als „vogelfrei“ er-
klärt. Damit war auch für Bodenstein der 
Zeitpunkt gekommen, mit dem Papsttum 
zu brechen. In der Schrift „Von päpstlicher 
Heiligkeit“, die im Oktober 1520 erschien, 
rechtfertigte Dr. Carlstadt seine Haltung.

Bodenstein als Reformator 
in Wittenberg 

Die Reformation in Wittenberg wurde 
nach dem Wormser Reichstag 1521 für 
den Kurfürsten Friedrich zum Politikum.
Um Luther vor den Folgen der Reichs-
acht zu schützen und zur Beruhigung bei- 
zutragen, schickte er ihn im Mai 1521 auf 
die Wartburg.

Bodenstein wurde nach Kopenhagen 
beordert, um in die Dienste Christians II.
zu treten. Er kehrte jedoch zwei Wochen 
später nach Wittenberg zurück, wo er sein 
reformatorisches Wirken unbeirrt fortsetz-
te. Am 24. Juni 1521 erschien die Schrift 
zur Abendmahlslehre. Am Weihnachtsfest
1521 feierte Dr. Carlstadt die erste evange-
lische Messe auf Deutsch. Im gleichen Jahr 
erschien das Traktat: „Von Gelübden Un-Abb. 5: Deckblatt „Von päpstlicher Heiligkeit“.
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terrichtung“, das sich gegen das Mönchs-
gelübde richtete, sowie am 27. Januar 
1522 die Schrift: „Vom Abtun der Bilder 
aus der christlichen Stadt Wittenberg“.

Gemeinsam mit anderen �eologen 
der Universität setzte er als Dekan die Re-
formbewegung fort. Diese Veränderungen 
führten zu Unruhe und Missstimmung in 
der Bevölkerung. Um die Lage in Witten-
berg zu beruhigen, rief der Kurfürst Mar-
tin Luther von der Wartburg zurück. Lu-
ther riss die Zügel der Reformbewegung 
an sich, predigte gegen den Aufruhr und 
nahm alle Reformen zurück. Carlstadt 
wurde verp�ichtet, die Messe wieder im 
Ornat und in alter Tradition zu halten.

Di�erenzen mit Luther nach dessen 
Rückkehr von der Wartburg über Art und
Durchführung von Reformen und die 
eingeleiteten Zensurmaßnahmen der Wit-
tenberger Universität gegen ihn bewogen 
Carlstadt zu einem Rückzug aus der öf- 
fentlichen Tätigkeit. Missmutig und ent-
täuscht über diese Erniedrigung, aber mit 
einer tiefen „Gelassenheit“  und innerlich 
ungebrochen im reformatorischen Geist, 
reifte bei ihm der Entschluss, die akade-
mische und klerikale Karriere in Witten-
berg zu beenden. Konsequent ging Carl-
stadt diesen Weg, zog sich in seine Pfar-
rei nach Orlamünde an der Saale zurück, 
wurde Bauer und nannte sich „Bruder 
Andres“.

In der anonymen Flugschrift „Triumph 
der Wahrheit“, die einige Jahre nach den 
Reformen Bodensteins in Wittenberg 
1525 gedruckt wurde, steht Dr. Carlstadt 
in der Meinung des Volkes gleichberech-
tigt neben Luther. Eine Abbildung darin 
zeigte, Christus Salvator, der auf dem von 
Evangelistensymbolen gezogenen Wagen 
sitzt. Links und rechts vor dem Wagen 
schreiten die beiden Wittenberger Profes-
soren Carlstadt und Luther. Ulrich von 

Hutten auf dem Pferd führt den Zug an, 
dahinter die in Ketten gefangenen luther-
feindlichen �eologen. Etwas seitlich ver-
setzt wird der Schrein mit der Heiligen 
Schrift vorangetragen. Kinder streuen Blu- 
men und Bürger breiten ihre Mäntel aus.
Der Urheber des Drucks sah in Boden-
stein den Reformator, der Luthers Werk, 
den Kampf gegen den Papst und die römi-
sche Kirche, fortführte.

Die Heirat mit Anna von Mochau

Am 19. Januar 1522 heiratete Bodenstein 
das junge Mädchen Anna von Mochau 
und zog 1523 als Gemeindepastor nach 
Orlamünde an der Saale, einer seinem 
Wittenberger Archidiakonat inkorporier-
ten Pfarrei. Wie oben erwähnt, ließ er sich 
dort „Bruder Andres“ nennen und versuch- 

Abb. 6: „Vom Abtun der Bilder aus der christli-
chen Stadt Wittenberg“.
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te, den Lebensunterhalt seiner Familie mit 
landwirtschaftlicher Arbeit selbst aufzu-
bringen.

Bodenstein und seine Zeitgenossen

Bodenstein, Professor und Archidiakon 
in Wittenberg, Doktor beider Rechte, 
unterhielt, wie es damals üblich war, zu 
vielen Gelehrten und Künstlern der Zeit 
wissenschaftliche Kontakte. Ein wichtiger 
Freund war Georg Spalatin, der seit 1512 
als Verwalter der Universitätsbibliothek im 
Schloss Wittenberg wirkte. Spalatin, ein 
Franke aus Spalt bei Nürnberg, studierte 

zunächst in Erfurt Rechte und �eolo-
gie und wurde nach seiner Priesterweihe 
1508 Erzieher des späteren Kurfürsten Jo-
hann Friedrich. 1514 ernannte Friedrich 
ihn zu seinem Hofkaplan und dann zu 
seinem Geheimschreiber an der Univer-
sität Wittenberg. Spalatin war seitdem als 
Beichtvater des Kurfürsten dessen vertrau-
tester Diener, begleitete ihn zu fast allen 
Reichstagen und fungierte als Bindeglied 
zwischen dem Fürst und der Reforma-
tionsbewegung in Wittenberg.

Bodenstein beschloss in Meißen 1518 
nach einer Auseinandersetzung mit einem 
Landsmann aus Ochsenfurt, der die Re-

Abb. 7: Hochzeitsbild der Anna von Mochau und Andreas Bodenstein, Lucas Cranach d.Ä. Bekannt 
als Bildnisse eines jungen Mannes und seiner Frau, 1522, Öl auf Holz, männliches Bildnis: 57,6 x 
39,9 cm, weibliches Bildnis: 58 x 39,8 cm, National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection, 
Washington USA.
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formbewegung ablehnte, eine Bildsatire 
drucken zu lassen, den Himmel-und Höl- 
lewagen. Dazu schrieb er am 20. Oktober 
1518 an Spalatin: „Ich habe mir vorgenom-
men, zurückzustechen, aber aus Lieb zu den 
Wissenschaften. Ich habe nämlich den Plan 
gefaßt, zum Scheine weder Titel noch Na-
men zu nennen, alles aber ganz so zu treiben, 
daß jeder merkt, daß sie gebissen sind, wenn 
sie ins Innere blicken.“ In der Tat schickte 
ihm Dr. Carlstadt am 20.März 1519 auch 
einige Exemplare des Himmel-und Hölle-
wagens mit handschriftlicher Widmung 
und dem Ziel, seine Position darzulegen.

�omas Müntzer und Bodenstein wa-
ren seit ihrer gemeinsamen Zeit in Wit-
tenberg gut befreundet. Von 1517 bis 
1519 weilte Müntzer öfter in Wittenberg 
und verfolgte die Reformationsbestrebun-
gen. Es entwickelte sich ein lockerer Brief-
wechsel, seit �omas Müntzer 1523 in All-
stedt als Pfarrer tätig war und Bodenstein 
ab Juni des gleichen Jahres in Orlamünde 
wirkte. Müntzer hatte in der Bilder- und 
Abendmahlsfrage ähnliche Au�assungen 
wie Bodenstein.

Am 19. Juli 1524 schickte Müntzer zwei 
Briefe nach Orlamünde, einen direkt an 
Bodenstein, um ihn und seine Gemeinde
für den Beitritt in den reformatorischen 
„Allstedter Bund“ zu gewinnen. Der Rat 
und Dr. Carlstadt erteilten ihm jedoch 
eine Absage.

Ende Februar 1525 wird Müntzer zum 
Pfarrer der Marienkirche in Mühlhausen 
gewählt. In den Auseinandersetzungen 
zwischen Bauern und Adel schlug er sich 
auf die Seite der Bauern und wurde deren 
Leit�gur im Freiheitskampf gegen die Ob-
rigkeit in �üringen. Am 15. Mai 1525 
wurde er nach der Schlacht bei Franken-
hausen, die in einer völligen Niederlage 
des von Müntzer zusammengerufenen 
Bauernhaufens endete, gefangen genom-

men und am 27. Mai vor den Toren der 
Stadt Mühlhausen enthauptet.

Bodenstein jedoch lehnte auch weiter-
hin Gewalt als Mittel zur Durchsetzung 
der Reformation und der Forderungen der
Bauern ab. Seine Kirchengemeinde in Or-
lamünde verhielt sich während der Bauern- 
unruhen entsprechend passiv.

Philipp Melanchthon stammte aus 
Bretten unweit von Heidelberg. Er wurde 
am 16. Februar 1497 geboren und starb 
am 19. April 1560 in Wittenberg. Nach-
dem Martin Luther im Oktober 1517 
seine 95 �esen verö�entlicht hatte, fand 
am 26. April 1518 an der Heidelberger 
Universität eine Disputation über die 
Grundlagen seiner Forderungen statt, die
bei dem jungen Melanchthon einen prä-
genden Eindruck hinterließ. Er begab sich 
daher im Mai 1518 mit seinen Studien-
kollegen nach Wittenberg, um die An-
sichten Luthers besser verstehen zu kön-
nen. Fortan stand Melanchthon dem re-
formatorischen Gedankengut aufgeschlos-
sen gegenüber.

Er bewarb sich an der Universität Wit-
tenberg, wo er eine Anstellung erhielt.
Er lehrte griechische Grammatik und las 
antike Autoren. 1519 begleitete Melan-
chthon Bodenstein und Luther zur Leip- 
ziger Disputation. In den Folgejahren ist 
die  Zusammenarbeit in theologischen 
Fragen zwischen Dr. Carlstadt und ihm 
sehr intensiv und fruchtbar. So ist es nicht 
verwunderlich, dass Bodenstein Melan-
chthon am 30. September 1521 die Schrift: 
„De legis litera sive carne et spiritu“ (Über 
den Buchstaben des Gesetzes oder über 
das Fleisch und dem Geist) widmete. Im 
Vorwort pries er Melanchthon als „primus 
dux“ („vorderster Anführer“) in der Witten- 
berger Reformgemeinde und lobte dessen 
Urteilsvermögen sowie seine Begabung für 
Sprachen, Dialektik und Rhetorik.



Frankenland Sonderheft • 2017

Lucas Cranach der Ältere wurde um 
den 4. Oktober 1472 in Kronach geboren 
und starb am 16. Oktober 1553 in Wei-
mar. Er war in jener Zeit neben Dürer einer 
der bedeutendsten deutschen Maler und 
Graphiker der beginnenden Renaissance.
1505 bekam er eine Anstellung als Hof-
maler bei Kurfürst Friedrich dem Weisen 
von Sachsen in Wittenberg. Neben zahl-
reichen Altarwerken und allegorischen 
Gemälden fertigte er mit seiner Werkstatt 
vor allem auch eine große Zahl an Porträts 
seiner Dienstherren sowie der Reformato-
ren Martin Luther und Philipp Melan-
chthon. Bodenstein schätzte Cranach sehr 
und nannte ihn gemeinsam mit Scheurl 
1509 in einem Lobgedicht „amicos ami-
cissimos“ („Liebste Freunde“). Er rühmte 
Cranach als erfolgreichen Maler und be-
wunderte die räumliche Tiefenwirkung in 
dessen Bildern und den augentäuschenden 
Lichtglanz der Gesichter. 1518 beauftrag-
te Bodenstein Cranach d.Ä. mit der Ferti-
gung des Himmel- und Höllewagens, des 
ersten reformatorischen Flugblattes, das 
1519 beendet und gedruckt wurde. Seit 
der Cranach-Ausstellung im Städel Muse-
um Frankfurt 2007/08 glaubt man, dass 
zwei bisher nicht namentlich bezeichnete 
Bilder Cranachs Andreas Bodenstein und 
seine junge Ehefrau Anna von Mochau 
darstellen.

Albrecht Dürer war wohl der bekann-
teste deutsche Künstler seiner Zeit. Er leb-
te und arbeitete in Nürnberg. In seinem 
Werk prägte er entscheidend den Über-
gang von der Spätgotik zur Renaissance.
Dürer wurde am 21. Mai 1471 in Nürn-
berg geboren und starb ebenda am 6. April 
1528. Kaiser Maximilian I. war sein Gön-
ner und Auftraggeber. Bodenstein lernte 
Dürer zwar niemals persönlich kennen, 
sandte jedoch freundschaftlich verbunden 
ein Exemplar seines Himmel-und Hölle-

wagens an ihn sowie an Christoph Scheurl 
nach Nürnberg. Dürer dankte Bodenstein 
dafür in einem Brief Scheurls vom 1. Au-
gust 1519: „Dürer und ich haben deine Wa-
gen und die Kommentare dazu als Ausdruck 
deiner Freundschaft und deines Wohlwol-
lens mit dankbaren Gefühlen erhalten. […] 
Dieser (Dürer) lässt Dank sagen, ich be-
danke mich einstweilen auch.“ Am 1. No-
vember 1521 widmete Bodenstein Dürer 
seine Abendmahlsschrift „Von Anbetung 
und Ehrerbietung der Zeichen des Neuen 
Testaments.“

Bodenstein und die reformatorische 
Propaganda des Himmel- 

und Höllewagens

Die Verwendung von beweglichen Lettern 
ab 1450 veränderte die herkömmlichen 
Methoden der Buchproduktion und löste 
in Europa eine Medienrevolution aus. Mit 
Gutenbergs Buchdruck konnten die Ideen 
der Reformation und die Gedanken der 
Renaissance schnell in Deutschland und 
Europa verbreitet werden. Insbesondere 
die Guttenberg-Bibel, die zwischen 1452 
und 1454 entstand, zählt wegen ihrer ho-
hen ästhetischen und technischen Qualität 
zu den Meisterleistungen der Buchdruck-
kunst. So ist auch der Erfolg der späteren 
Bibelübersetzung Martin Luthers zu er-
klären. 1522 wurde sie in Wittenberg in 
ca. 3.000 Exemplaren gedruckt und war 
schon nach drei Monaten vergri�en.

Auch Bodenstein nutzte 1519 in der 
Auseinandersetzung mit Dr. Johannes 
Eck dieses Medium und gab einen Holz-
schnitt bei Cranach d.Ä. in Auftrag, den 
Himmel- und Höllewagen. Kernmotiv 
ist die Darstellung eines bußfertigen Sün- 
ders, der hinter dem Kreuz und dem ste-
henden auferstandenen Christus zu sehen 
ist, während andererseits ein die eigene 
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Willenskraft predigender �eologe in die
Hölle fährt. Die dann nachträglich einge-
druckten Texte beschäftigen sich inhalt-
lich mit der „Unfähigkeit des Menschen 
zum Guten ohne eine ihm allein von Gott 
zukommende und rechtfertigende Gnade“, 
wie er seine Gedanken schon in der Vor-
lesungsschrift „De impii iusti�catione“ 
(„Von der Rechtfertigung der Heiden“)
dargelegt hatte.

Gemeindereformen in Orlamünde

Bodenstein zog, nachdem er alle seine Äm-
ter in Wittenberg niedergelegt hatte, im 
Juni 1523 mit seiner Familie nach Orla-
münde, kaufte dort ein Haus, erwirtschaf- 

tete seinen Lebensunterhalt selbst und setz- 
te nun an seiner neuen Wirkungsstätte das 
Reformmodell des Laienchristentums um.
Er konnte dabei auf die aktive Unterstüt-
zung der Bürger zählen.

Er entfernte Bilder und Skulpturen aus 
der Kirche, verzichtete auf Zehntabgaben 
an die Kirche und führte zur Vertiefung 
des Glaubens gemeinsame Gespräche zur 
Auslegung der Bibel ein. Die Kleinkind-
taufe wurde abgescha�t. Er zelebrierte 
die Feier des Abendmahls mit Brot und 
Wein als zeichenhafte Erinnerung an Jesu 
Leiden am Kreuz.

Luther war empört, dass Bodenstein in 
Orlamünde eigenständig die Kirche refor-
mierte und informierte den Landesherrn 

Abb. 8: Himmel- und Höllewagen. Reformatorisches Flugblatt des Andreas Bodenstein von Karlstadt 
von 1519, 29,8 x 40,5 cm. Deutsches Historisches Museum, Berlin.
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über die „Ungeheuerlichkeit“ der Schrif-
ten Bodensteins. Die Bestrebungen Lu-
thers und des damaligen Rektors der Uni- 
versität Wittenberg, Philipp Melanchthon, 
Bodenstein möge seine Stelle in Orla-
münde aufgeben und nach Wittenberg 
zurückkehren, endeten nach langem Hin 
und Her im Befehl des Kurfürsten. Dem 
musste Bodenstein Folge leisten. Am 4.
April 1524 verfasste der Rektor der Uni-
versität Melanchthon eine vertragliche, 
auch �nanzielle Vereinbarung über die 
Rückkehr Bodensteins an die Universität, 
die jedoch vonseiten der Obrigkeit nicht 
eingehalten wurde.

Bodensteins Bruch mit Luther

Bodenstein blieb somit als Pfarrer in Or-
lamünde. Auf Anordnung des Kurfürsten 
schaltete sich Luther während einer Visi-
tationsreise durch das Saaletal mit der 
Maßgabe ein, die reformatorische Bewe-
gung in Orlamünde, Jena, Kahla und in 
Neustadt/Orla aufzuhalten. Deswegen tra-
fen sich am 22. August 1524 Luther und 
Bodenstein in Jena zu einer Aussprache, 
nachdem Luther ihn vorher in einer Pre- 
digt als Aufrührer beschimpft hatte. Zwei 
Tage später kam Luther nach Orlamünde, 
wo ihn die aufgebrachten Bürger in einer 
o�enen Disputation attackieren und sich 
der Abberufung ihres Pfarrers verweigern.
Luther muss unverrichteter Dinge nach 
Wittenberg zurückkehren und berichtete: 
„Karlstadt hat hinter dem Rücken der Ob-
rigkeit mit eigener Faust und Frevel Bilder 
gestürmt oder Kirchen gebrochen. Diesen 
frevlerischen Schwärmer und rottischen 
Gesichtern muss Einhalt geboten werden. 
Allen voran Doktor Karlstadt mit seiner 
Rotte, die seine Rotterei noch rechtfertigen 
und verteidigen will und sich nicht weisen 
lassen will.“

Kurz darauf am 22. September 1524 
wurde Bodenstein vom Kurfürsten des 
Landes verwiesen. Jeder Versuch, ihn um-
zustimmen, scheiterte. Bodenstein musste 
sein Haus verlassen, die Existenzgrund-
lage war ihm genommen. Frau und Kin-
der ließ er zurück und �oh.

Fränkischer Bauernkrieg 

Für Bodenstein und seine Familie begann 
nun eine schwere Zeit. Er war auf der 
Flucht, getrennt von seiner Familie. Bald 
jedoch musste auch diese die Heimat ver-
lassen, da sich Anna weigerte, ihr 1525 
geborenes Kind taufen zu lassen. Mittellos 
zog sie hinter Bodenstein her. Dieser ge-
riet mehr und mehr zwischen die Fronten 
des Bauernkrieges.

Wo immer er auftauchte, folgte alsbald 
ein Brief Luthers, in dem er als Mitstreiter 
von Müntzer bezeichnet wird. 1524 war 
Bodenstein mit der Familie heimlich in 
Rothenburg vereint. O�zielles Asyl wurde 
ihm durch Landgraf Kasimir von Bran-
denburg-Ansbach nicht gewährt, sodass er 
sich bei Freunden verstecken musste.

Die aufständischen fränkischen Bauern 
unter der Führung Florian Geyers forder-
ten den Rothenburger Rat auf, sie mit 
Wa�en zu unterstützen. Dem kam der 
Rat am 10. Mai 1525 nach. Kurz dar-
auf erschien Bodenstein wieder in der 
Ö�entlichkeit und war am 14. Mai im 
Bauernlager, um die Aufständischen zu 
ermahnen, keine Wa�en einzusetzen. Das 
stieß auf Ablehnung. Es kam zu Tumulten 
und Bodenstein musste mit seiner Familie 
aus Rothenburg nach Schweinfurt �iehen.

Bodenstein in seiner Heimatstadt

Auf dem Landtag der fränkischen Bauern 
in Schweinfurt am 1. Juni 1525 mahnte 
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Bodenstein vergeblich zum Einlenken 
und zur Gewaltfreiheit. Auch hier spürte 
er den Zorn und Widerspruch der Bau-
ern. Er �oh deshalb über Würzburg nach 
Karlstadt zu seiner Mutter und predigte 
P�ngsten, am 4./5. Juni 1525 in der Pfarr- 
kirche St. Andreas. Vermutlich rief er da-
bei erneut die Bauern zur Gewaltlosigkeit 
und zum Verhandeln auf, denn auch hier 
wurde er angegri�en und bedroht.

Inzwischen wurden die fränkischen 
Bauernheere am 4. Juni 1525 in Ingol-
stadt (bei Würzburg) vom Schwäbischen 
Bund vernichtend geschlagen. Die Sache 
der Bauern in Franken war verloren und 
Bodenstein musste um sein Leben fürch-
ten, denn zwischenzeitlich wurde er auch 
vom Würzburger Bischof steckbrie�ich ge-
sucht. Er verließ bereits nach einer Woche 
Karlstadt und zog zu seinem Schwager 
nach Frankfurt. Doch auch dieser hatte 
Probleme mit der Obrigkeit, da er ein 
Anhänger der Reformation war. Boden-
stein konnte mit seiner Familie dort nicht 
bleiben.

Überall im Land fanden nun Strafge-
richte gegen die Aufrührer statt. Im Au-
gust 1525 wurden in Karlstadt neun Bür- 
ger, die für die Sache der Bauern und Auf-
ständischen eingetreten waren, auf Befehl 
Bischof Konrads von �üngen auf dem 
Marktplatz hingerichtet.

Resignation und Leben als Bauer

Die Lage Bodensteins und seiner Familie 
war verzweifelt. Ohne Einkommen und 
stets auf der Flucht musste er jederzeit da-
mit rechnen verhaftet zu werden. Durch 
seine Frau, Anna von Mochau, nahm er 
mit Martin Luther erneut Kontakt auf.
Sie reiste um den 12. Juni 1525 mit den 
Kindern nach Wittenberg, um Luther 
einen Bittbrief zu übergeben. Darin ver-

suchte Bodenstein, durch die Vermittlung 
Luthers eine Einreise- und Aufenthaltser-
laubnis für Kursachsen zu erwirken. Die 
Antwort Luthers war versöhnlich, denn 
bereits 14 Tage später traf Bodenstein mit 
Familie in Wittenberg ein. Er fand sogar 
vorübergehend Wohnung bei Luther. Ihm 
wurde aber auch klar, dass er vor Luther, 
der die Sache der Reformation in Witten-
berg kontrollierte, kapitulieren musste, 
um in Ruhe leben zu können. Bereits am 
24. Juni erscheint seine Schrift „Entschul-
digung D. Andres Carlstats des falschen na-
mens der Au�rur“. Bodenstein widerrief da- 
rin auf Drängen Luthers seine bisherigen 
Lehren, jedoch nicht seine Auslegung des 
Abendmahles.

Er siedelte mit Familie nach Kemberg 
um und lebte erneut als Bauer in ärmlichs-

Abb. 9: Steinkanzel in der Pfarrkirche Sankt 
Andreas in Karlstadt. Arbeit aus der Werkstatt 
Tilman Riemenschneiders 1523. 

Photo: Alfred Dill.
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ten Verhältnissen. Die Not der Familie 
war inzwischen so groß, dass seine Frau 
und seine Kinder betteln gehen mussten.
Trotz strenger Kontrolle konnte er mittels 
Briefen und Besuchern die Kontakte zu 
Gleichgesinnten aufrechterhalten.

1528 beklagte er sich in einem heimli-
chen Brief an Kaspar Graf von Schwenk-
feld, der in Schlesien die Reformation 
einführen wollte: „Sie wollen also, dass ich 
hier bleibe. Aber niemand wird von Mitleid 
bewegt. Ich verkaufe alles: Betten, Kleider, 
Trinkgeschirre und was ich sonst an Haus-
gerät besitze.“ Der Brief wurde von Spit-
zeln des Kurfürsten abgefangen, und Bo-
denstein entzog sich der Verhaftung er-
neut durch Flucht.

Lehrtätigkeit und Anerkennung

Carlstadt blieb seinen eigenen reformato-
rischen Vorstellungen treu und zog auf der 
Suche nach einer Anstellung über Müns-
ter nach Straßburg. Dort wollte man sich 
das Wohlwollen der Wittenberger in re-
formatorischen Fragen nicht verscher-
zen und wies Bodenstein ab. Über Basel 
kam er 1530 nach Zürich und traf dort 
Zwingli, der die Lehre Bodensteins zum 
Abendmahl teilt. Auf dessen Vermittlung 
wurde Bodenstein als Diakon im Spital 
und als Prediger am Großmünster in Zü- 
rich angestellt.

Vier Jahre später erhielt Bodenstein ei- 
ne Berufung als Professor an die Univer-
sität Basel. Hier hielt er ganz im Sinne 
eines umfassend gebildeten Humanisten 
Vorlesungen auch über Botanik, Geogra-
phie und Heilkunde. Er hatte nun für 
sich und seine Familie ein gutes Auskom-
men und fand erneut Anerkennung. So 
schrieb Heinrich Bullinger, der Vorste-
her der reformierten Kirche in Zürich, 
an seinen Freund Myconius nach Basel: 
„Du brauchst nicht zu fürchten, der Mann 
[Carlstadt] wäre so wie Luther ihn gezeich-
net hat. Er ist verträglich, bescheiden, de-
mütig und in jeder Hinsicht einwandfrei.“ 
Weihnachten 1541, genau 20 Jahre nach-
dem er in der Schlosskirche zu Wittenberg 
den ersten evangelischen Gottesdienst ge-
halten hatte, starb Bodenstein an der Pest.

Bodenstein, ein bedeutender Publizist 
der Reformation

Etwa 70 gedruckte Werke in über 200 
Ausgaben in lateinischer Sprache oder 
deutscher Übersetzung bezeugen seinen 
Ein�uss als �eologe und Publizist der 
Reformation. Unter den Autoren, die wäh- 
rend der Jahre 1518 bis 1525 durch die 

Abb. 10: „Entschuldigung D. Andres Carlstats 
des falschen namens der Au�rur“.
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Er stellte Fragen nach dem Verhältnis zur 
Obrigkeit und Gehorsam, Bildung und 
Wissen, Vernunft und Spiritualität, Ge-
sellschaft und Familie. Kaum ein anderer 
Reformator wurde in der Umsetzung sei-
ner reformatorischen Ziele so oft missver-
standen und zu Unrecht verurteilt.

Erst seit den 1970er Jahren veränderte 
sich der Blick aus wissenschaftlicher und 
kirchengeschichtlicher Sicht auf Andreas 
Bodenstein. Er ist nun nicht mehr der 
Schwärmer und Bilderstürmer, sondern 
der Autor reformatorischer Impulse, die 
innovativ in die unterschiedlichen evange- 
lischen Denkschulen hineinwirken.

Anstöße dazu erfuhr die Forschung vor 
allem durch Ulrich Bubenheimers Schrif-
ten über Bodenstein, durch die Festschrift 
der Stadt Karlstadt von 1980 und die Pu-
blikationen von Stefan Oehmig und Ul-
rich Bubenheimer in der Folge des wissen-
schaftlichen Kolloquiums 2000 in Karl-
stadt. Eine kritische Gesamtausgabe der 
Schriften und Briefe Andreas Bodensteins 
von Karlstadt, Teil I (1507–1518) von 
�omas Kaufmann ist bereits erschienen.
Deren zweiter Teil wurde in Göttingen am 
26. April 2017, am Jahrestag der �esen-
verö�entlichung Bodensteins, vorgestellt.

Herausgabe von Druckschriften für die 
Verbreitung der reformatorischen Bewe-
gung tätig waren, steht Dr. Carlstadt nach 
Luther an zweiter Stelle.

Einige Jahre nach dem Beginn der Re-
formation in Wittenberg war in der Ge-
burtsstadt Andreas Bodensteins die Mehr- 
heit der Bevölkerung evangelisch. Erst 
durch die Gegenreformation unter dem 
Würzburger Bischof Julius Echter (1573–
1617) wurden die Bewohner in Karlstadt 
mehr und mehr wieder katholisch. Am 20.
April 1618 erklärte sein Nachfolger Gott-
fried von Aschhausen, die Karlstädter hät-
ten dem Protestantismus abgeschworen.

Dr. Carlstadt als echter Reformator

Carlstadt sah die Reformation nicht nur 
als eine Reform der Kirche an Haupt und 
Glieder, sondern betrachtete sie als ganz-
heitliches Modell, das beim Menschen 
beginnt. Das zeigte auch sein eigener Le-
bensweg, wenn er auf Zehntabgaben der 
Gläubigen verzichtete und seinen Lebens-
unterhalt als Bauer verdiente. Er stellte 
sich auf gleiche Stufe mit dem Kirchen-
volk und nannte sich Bauer Andres. Er 
setzte als Pfarrer gegen den Willen Martin 
Luthers das Reformmodell des Laienchris-
tentums um. Er legte das Messgewand ab 
und zelebrierte die Messe im einfachen Ge-
wand. Er feierte das Abendmahl mit Brot 
und Wein (Laienkelch) als zeichenhafte 
Erinnerung an Jesu Leiden am Kreuz. Er 
führte Gesprächskreise zur Vertiefung des 
Glaubens und zur Auslegung der Bibel 
ein. Er ließ Bilder und Skulpturen aus der 
Kirche entfernen. Er scha�te die Kinder-
taufe ab und heiratete Anna von Mochau.

Für Bodenstein war der reformatori-
sche Gedanke ein ganzheitliches Konzept.
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Zu den maßgeblichen Wegbereitern der 
Reformation in Franken2 zählt der mark- 
grä�iche Kanzler Georg Vogler.3 Gemein-
sam mit Lazarus Spengler brachte Vogler 
einerseits die Brandenburg-Nürnbergische 
Kirchenordnung von 1533 auf den Weg, 
andererseits war seine Position am Hof des 
Markgrafen von Brandenburg-Ansbach 
nicht unumstritten. Wie Martin Luther 
1534 feststellte, ist, wer regieren will, auf 
Leute angewiesen, denen er vertrauen 
kann. Für die Nahbeziehungen an Fürsten-
höfen des 15./16.Jahrhunderts geht Jan 
Hirschbiegel (2015) von interpersonalem 
Vertrauen aus, also von Vertrauen das ein 
Mensch in den anderen setzt, um die hier-
archisch aufgebaute Herrschaft langfristig 
zu sichern.4 Beim Kanzler Georg Vogler 
und den zollerischen Regenten in Fran-
ken sieht er eine derartige Wechselbezie-
hung gegeben.5 Jedoch zeigen Zäsuren 
und Krisen in der Karriere des eigenwil-
ligen bürgerlichen Spitzenbeamten, dass 

diese Strukturen gestört sein können.
Insbesondere sein Eintreten für die neue 
Glaubenslehre schuf mitunter Loyalitäts-
kon�ikte im Dienst für seinen Herrn.
Denn 1521 hatte Vogler auf dem Wormser 
Reichstag Martin Luther erlebt und war 
von dessen Reformideen beeindruckt.6

Während Markgraf Kasimir gegenüber 
der reformatorischen Bewegung eine in-
di�erente Haltung einnahm, setzte sich 
sein Sekretär Georg Vogler konsequent für 
die Umsetzung der Reformation ein. Dies 
musste zu Spannungen mit etablierten, 
altkirchlichen Kräften am markgrä�ichen 
Hof führen, die schließlich 1526 zu seiner 
Entlassung und Inhaftierung führten. Ge-
meinsam mit Stadtpfarrer Rurer und dem 
bambergischen Hofmeister Johann von 
Schwarzenberg protestierte Georg Vogler 
gegen die Anordnung des Landesherrn, 
zwar rein und laut zu predigen, jedoch 
nach altem Kultus.7 Erst nach einem 
Wechsel an der Spitze der Herrschaft kam 
es unter dem reformatorisch gesinnten 
Markgraf Georg, der später den Beinamen 
„der Fromme“ erhalten sollte, zur Rehabi-
litierung des Kanzlers.

Zu den ein�ussreichen Gegnern Voglers 
zählten Markgrä�n Susanna, eine Tochter 
Herzog Albrechts IV. von Bayern sowie 
Friedrich von Brandenburg, Dompropst 
von Würzburg und Bruder des regieren-
den Markgrafen, der von der älteren For- 
schung als „Totfeind“ Voglers (Schorn-
baum, 1906) bezeichnet wurde. Jüngere 
Untersuchungen zur Elite in der Reforma-
tionszeit sehen in Vogler einen Exponen-
ten, der aufgrund religiöser Überzeugung 

Wolfgang F. Reddig

Festungshaft gegen Reformwillen – 
der markgrä�iche Kanzler Georg Vogler1
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oder mangelnder Kompromissbereitschaft 
scheiterte.8 Als Dompropst Friedrich 
1536 überraschend starb, fand Vogler ge-
genüber Markgraf Georg heftige Worte 
für seinen Widersacher: „so ist der gedachte 
Euer Fürstlichen Gnaden unbruderlicher, 
ja ganz widerwertiger bruder ain unver-
schemter, o�entlicher, bei i[h]m selbst hoch-
gerumter verachter und verfolger des ainigen 
rechten gottis, seins heiligen, reinen allein 
seligmachenden worts und desselbe getreuer 
diener, ja aller frommen christen gewest 
und nach seinem vermogen me[h]r dann 
der babst und alle papisten, als niemand 
laugnen und widersprechen kann.“ Mit sei-
nem Schreiben ho�te Vogler wieder in die 
Nähe des Markgrafen zu gelangen, doch 

hatte sein Regierungsstil als Kanzler das 
Verhältnis getrübt. Sicherlich nutzte Vog-
ler seine Position, um ein reformfreudiges 
Klima zu scha�en und in seinem Sinn 
personelle Entscheidungen herbeizufüh-
ren. Dies machte ihn angreifbar, so dass 
er einige Male in Misskredit bei seinem 
Herrn �el. Beispielsweise ermahnte ihn 
Markgraf Georg 1532 in strengem Ton: 
„Wiß Jorg Vogler, das ich Deines spitzigen 
schreibens bisher genug hab gehört und ver-
nomen und ist zeit, das Du aufhörst, dann 
mein bruder [Albrecht] mich vermögt hat, 
solchs Gott zu ergeben, das ich gehton hab. 
So Du aber ye nit willt aufhören, so muß 
ich mich halten als der, der herr sein und 
pleiben will.“ 9 Klar wird hier die Hierar-

Abb. 1: Luther-Bibel mit Widmung an Georg Vogler, Wittenberg 1535. 
Photo: Bad Windsheim, Stadtbibliothek.
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chieebene benannt, auf der sich Vogler im 
Dienstverhältnis zu bewegen habe. Zu-
dem erfahren wir aus diesem Zitat auch 
etwas von der Ein�ussnahme Herzog Al-
brechts von Preußen, der als Bruder des 
Markgrafen und protestantischer Fürst 
zu den Stützen Voglers zählte. Eins wird 
deutlich: Vogler polarisierte, denn einer-
seits signierte Martin Luther für ihn in 
Wittenberg 1536 eine Bibel und nannte 
ihn „amicissimo fratri“,10 andererseits hatte 
er �uchtartig 1530 mit Hilfe Nürnberger 
Gesandter den Reichstag zu Augsburg 
verlassen müssen, weil er um sein Leben 
fürchtete. Im Jahr 1533 bekräftigte Dom-
propst Friedrich seine Anschuldigung, 
dass Vogler käu�ich sei, mit dem Hinweis, 
er (Vogler) habe „itzund wider ein silberen 
becher genumen von Wilibaldo Zeller, u� 
das er im soll helfen, das er probst zu Sol[n]
hofen soll werden …“11 Als Markgraf Georg 
versuchte, eine Versöhnung zwischen den 
beiden Kontrahenten herbei zu führen, 
blieb Vogler aus Krankheitsgründen der 
Zusammenkunft in Schlesien fern. Dies 
veranlasste seinen Herrn zum Kommentar, 
„müssen also gedencken, das er villeicht nit 
gern frid oder ruhe haben“ wollte.12 Längst 
war Vogler ein entschiedener Exponent 
der protestantischen Partei geworden.13

Kämpferisch gab er sich 1529 in einem 
Schreiben an seinen Markgrafen Georg, 
wenn er über den Kaiser und den Papst 
schreibt: „von K[aiserlicher] M[ajestät] 
hort man nichts, dann das man sagt, der 
babst und die pfa�en überreden, das s.M. 
gein Rom ziehen, sich von der bestia kronen 
lassen soll. Got erleucht sein plindhait“.14

Sein konsequentes Eintreten für die 
Reformation brachte Vogler in der histo-
rischen Forschung zahlreiche Attribute 
ein: man sprach vom „Hort der Reforma-
tion am markgrä�ichen Hof“ (Schuhmann 
1980), „Lutheranhänger“ (Endres 1995) 

und „entschiedenen Förderer der reforma-
torischen Lehren“ (Osiander 2008), vom 
„stürmisch drängende[n] Motor“ (Seyboth 
1997) und unter dem Eindruck seiner In- 
haftierung gar vom „Märtyrer“ (Foresta 
2007). Wohlwollend kommt Huber 
(2008) zum Schluss, der „Vorkämpfer der 
Reformation“ sei als Kanzler „immer dem 
Wohl der gesamten Herrschaft verp�ichtet“
gewesen und treu zur Herrschaft gestan-
den.15 Im Folgenden wollen wir skizzen-
haft den Lebensweg des streitbaren Protes-
tanten und klugen Ratgebers bürgerlicher 
Herkunft betrachten.

Geboren wurde Georg Vogler 1486/87 
in Kulmbach,16 und bereits sein Vater 
dürfte in markgrä�ichen Diensten gestan-
den haben. Zeit seines Lebens führte Vog-
ler keinen akademischen Titel, weswegen 
anzunehmen ist, dass er lediglich die 
Kulmbacher Lateinschule besucht hatte.
Die Eintragung „Georgius Fogeler Culm-
bachensis“ in den Matrikeln der Univer-
sität Leipzig dürfte sich auf einen gleich-
namigen Bruder beziehen. Das erste Mal 
in markgrä�ichen Diensten nachweisbar 
ist Georg Vogler im Jahr 1503. Bereits 
1509 war er zum Privatsekretär Markgraf 
Kasimirs aufgestiegen. Seine Tätigkeit als 
Sekretär ließ ihn 1513 in ersten Kontakt 
mit dem Nürnberger Ratsschreiber Lazarus
Spengler und dem Bambergischen Land-
hofmeister Johann von Schwarzenberg 
treten, die wichtige Personen für seine spä-
tere Karriere werden sollten. Durch seine 
Heirat mit Maria Cleophe Claus war Vog-
ler ab 1510 Mitglied einer Familie gewor-
den, die leitende Funktionen bei fränki-
schen Fürsten und Städten innehatte. Sein 
Schwiegervater war der markgrä�iche 
Kanzleiverwalter Christoph Claus, sein 
Schwager Johann Claus sollte als Kulm-
bacher Landschreiber die Reformation 
begünstigen. Der erweiterte Familienkreis 
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weist Stadt- und Kanzleischreiber in Bay- 
reuth, Schwabach, Amberg, Nürnberg 
und Augsburg auf, ein Netzwerk, dass Vog-
ler sicherlich zu Gute kam.17 Eine wich-
tige Weichenstellung in der beru�ichen 
Laufbahn Voglers vollzog sich 1515, als 
Markgraf Friedrich entmachtet wurde 
und die Verwaltung auf Kasimir und seine 
Brüder Georg und Albrecht überging.
Wie erwähnt, traf der 35jährige Sekretär 
Vogler im markgrä�ichen Gefolge auf 
dem Reichstag zu Worms 1521 auf Mar-
tin Luther. Über das Zusammentre�en 
schrieb er dem Landschreiber Tettelbach: 
„Ich haett Euch viel zu schreiben, was gue-
ter, gottseliger Reden er [Luther] mit mir 
gewest, und wie ein holdselig Person er ist“.18

In den nächsten Jahren spielte Vogler, der 
nun Oberster Sekretär war, zusammen mit
Spengler eine wichtige Rolle auf den Nürn- 
berger Reichstagen. Der päpstliche und 
kaiserliche Titel eines Hofpfalzgrafen er-
hob ihn in das Amt eines Notars, zudem 
erhielt er einen kaiserlichen Freibrief.

Um 1524 hat sich Georg Vogler als 
38jähriger Sekretär des Markgrafen Ka-
simir porträtieren lassen.19 Das Bild zeigt 
Vogler mit massiger Gestalt, kurzgeschnit-
tenem Haupthaar und großem Bart, mit 
hoher Stirn und kleinen grauen Augen.
Seine Bekleidung mit Wams und pelzbe-
setzter Schaube, geschlitzten Ärmeln, auf 
dem Kopf ein aus Silber- und Goldfäden 
gestricktes Haarnetz und ein schwarzes, 
ausgeschlitztes, schräg sitzendes Barett ent- 
spricht der zeitgenössischen, gehobenen 
Mode. Der Schmuck mit goldener Glie-
derhalskette und goldenem Wappenring 
weist ihn als Angehöriger der Oberschicht 
aus. Nach Grünenwald (1950) herrschte 
bei dem Maler der Donauschule, Wolf 
Huber, eine „Befangenheit in der Darstel-
lung des Kanzlers, die in den Gesichtszügen 
und besonders in der fast peinlich wirken-

den Geziertheit der Handhaltung zum 
Ausdruck kommt.“ 20 Die abgebildeten 
Wappen gehören zur Familie Vogler und 
Claus. Das noch heute im Schlossmuse-
um Neuenstein vorhandene Porträt zeigt 
Vogler als selbstbewusstes Mitglied der 
fürstlichen Hofkanzlei.

Inwieweit Vogler zu dieser Zeit noch 
traditionellen Formen der Stiftungsfröm-
migkeit verhaftet war, zeigt, „inn diesen 
geverlichenn letzten Zeitten fur alles anlie-
gend der heiligen christlichen kirchenn, das 
die inn rechter erkanntnus gottes stee, gemert, 
und ewiglich erhalten wird“,21 die Stiftung 
eines Vater-unser-Läutens bei der Ansba-
cher Pfarrkirche St. Johannis um jährliche 
15 �. sowie von zwei Almosenschüsseln, 
die er jeweils zusammen mit seiner Ehe-
frau Maria Cleophe tätigte.22 Doch längst 
standen die Zeichen auch in der markgräf-
lichen Residenzstadt auf Wandel.23 1525 
las der neue Stadtpfarrer, Johann Rurer,24

erstmals die Messe in deutscher Sprache.
Als Ausdruck seiner reformatorischen Ge- 
sinnung heiratete er und ließ einen Ge-
meinen Kasten einrichten. Dazu war Ru-
rer auch als Beichtvater tätig, nämlich für 
Georg Vogler. Zwar predigte Rurer gegen 
den Bauernkrieg, doch sollte der Aufstand 
gegen die Obrigkeit die Fronten verhärten.
Rigoros ging Markgraf Kasimir gegen die 
Bauernhaufen vor. Dazu kam die äußere 
Bedrohung der Türkenkriege. Als Mark-
graf Kasimir in habsburgischen Diensten 
zur Verteidigung Ungarns aufbrach,25 setz-
te man 1526 gleich eine ganze Reihe von 
Personen aus dem Umfeld Voglers fest.
Ihn selbst, ebenso seinen Schwager Johann 
Claus und seinen Ne�en, den Bayreuther 
Prediger Georg Schmalzing. Auch Johann 
Rurer musste aus Ansbach an den Fürsten-
hof von Liegnitz �iehen. Fast anderthalb 
Jahre verbrachte Vogler auf Schloss Neuen- 
muhr bei Veit von Lentersheim, was ein 
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deutliches Zeichen dafür war, dass er 
nach 17jährigem Dienstverhältnis nicht 
mehr das Vertrauen seines markgrä�ichen 
Herrn besaß.26 Darüber hinaus wurde er 
sogar einer reformerischen Gruppe zuge-
rechnet, die möglicherweise geeignet 
war, die Herrschaft in Abwesenheit zu 
destabilisieren.

Der „religiöse Schwebezustand der Mark- 
graftümer“ endete 1527 mit dem Tod Kasi-
mirs.27 Auf seinem ersten Landtag ordnete 
Markgraf Georg die Predigt des Evange-
liums allein auf der Grundlage der Hei-
ligen Schrift an. Vertriebene evangelische 
Pfarrer und der inhaftierte Vogler wurden 
rehabilitiert. Mehr noch, Markgraf Georg 
machte Vogler zu seinem Vizekanzler.

Damit stieg der bürgerliche Berater in 
eine der „Schaltzentralen der Herrschafts-
ausübung im sich ausbildenden frühmoder-
nen Staat“ 28 auf. Ein kurzer Blick auf die 
Entwicklung von Territorium und Kon-
fessionsbildung der wettinischen Linien 
zeigt übereinstimmend: „Mit der Entwick- 
lung des Flächenstaats im 15. und 16. Jahr-
hundert wird somit deutlich, wie sich der 
Kanzler und die von ihm geleitete Kanzlei 
in beiden wettinischen Territorien zum zen- 
tralen territorialstaatlichen Vollzugsorgan, 
aber auch zum Ausgangspunkt einer sich 
immer weiter au�ächernden Landesverwal-
tung entwickelt haben.“ 29

Als Vorläufer einer gemeinsamen Kir- 
chenordnung der Markgrafschaft Bran-

Abb. 2: Kanzler Georg 
Vogler, um 1524. 

Photo: Fürstlich-
Hohenlohische Kunst-
sammlungen, Schloss-
museum Neuenstein.
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denburg-Ansbach und der Reichsstadt 
Nürnberg gilt der Schwabacher Kon-
vent, an dem im Juni 1528 Vizekanzler 
Vogler und der Ratsschreiber Spengler 
teilnahmen. Beiden war bewusst, dass die 
Etablierung der neuen Lehre maßgeblich 
von guten Pfarrern und deren Ausbildung 
abhing. In diesem Sinne hieß es in der 
1533 verö�entlichten Brandenburgisch-
Nürnbergischen Kirchenordnung zur Tau- 
fe: „die prediger sollen das volk gutlich un-
terweisen“.

Mit der Aufnahme des Kleinen Kate-
chismus in die Kirchenordnung wurde er 
zum verbindlichen Lehrbuch,30 dazu ka-
men regelmäßige Visitationen. Denn die 
Praxis in den Gemeinden wies zu dieser 
Zeit noch allerlei Missbräuche auf.31 So 
gab es Geistliche, die sich für den Empfang 
des heiligen Sakraments extra bezahlen 
ließen. In der Beichte sollte „nichts unge-
schikts, geferliches oder arkwenigs fragen“ er-
folgen, sondern man die Beichtkinder „zu 
erkanndtnuß yrer Sünden führen“. In Klei-
dung und Verhalten sollten die Geistli-
chen ein züchtiges Leben führen und sich 
von Konkubinen und „verdechtlich Weibs-
person“ fern halten. Dagegen wurden 
„erlich verheiratete Priester“ unterstützt.
Ferner hatten die Gesitlichen leichtfertige 
Gesellschaft zu meiden und sich des über-
mäßigen Besuchs von Wirtshäusern zu 
enthalten. Im Negativen werden wir hier 
von einem Alltag unterrichtet, der nicht 
dem Ideal des neuen, reformatorischen 
Geistlichen entsprach.32

Der Briefwechsel des Jahres 1529 zwi- 
schen Markgraf Georg und Martin Lu-
ther thematisiert die Umwandlung von 
Klöstern und Stiften in hohe Schulen, in 
denen neben der Heiligen Schrift auch 
Jura, Medizin, Mathematik, Grammatik, 
Dialektik und Rhetorik unterrichtet wer- 
den sollten. Dies geschah mit dem Ziel, 

dass man daraus „gelerte leute nehmen 
kündte zu predigern, pfarherrn, schreiber, 
Rethe für das gantze furstenthum“.33 Hier-
aus wird der Gewinn der Säkularisierung 
für den frühmodernen Staat überdeut-
lich. In der Praxis regte sich aber in Stadt 
und Land Widerstand gegen die neuen 
Glaubensvermittler. Das fürstliche Man-
dat von 1531 „zum Gehör Göttlichen Worts 
und Christlicher Zucht“ klagt Missstände 
bei der Durchsetzung der neuen Lehre an, 
da „ein grosser teyl unser unterthanen in den 
Steten und au� dem Land solche Christli-
che heylsame lere, Gottes worts, als ir eynig 
ewig heyl und seligkeyt“ nicht annehmen 
und protestantische Pfarrherren und Pre-
diger geschmäht, verspottet und verachtet 
würden. Gleichzeitig würden auch „unser 
Ambtleute als ir ordenliche von Gott ver-
ordnete Obrigkeyt“ missachtet, d.h., das 
landesherrliche Kirchenregiment wurde 
in Frage gestellt.34 Hier gilt, was Heinz 
Schilling in Bezug auf fürstliches Handeln 
im säkularen und religiösen Wandlungs-
prozess der Reformationszeit feststellte: 
„Die Frage, ob die Fürsten […] primär poli-
tischen oder religiösen Interessen folgten, ist 
nicht relevant. Das waren im 16.Jahrhun-
dert nicht Alternativen, sondern strukturell 
gekoppelte Bereiche fürstlichen Handelns. 
Und so ist den Fürsten zuzugestehen, dass sie 
auch dann im Handeln für die Organisation 
der Landeskirche und das religiöse Heil ihrer 
Untertanen ihrem Gewissen folgten, wenn 
sie damit zugleich ihren Staatsinteressen dien- 
ten.“ 35 Vor diesem Hintergrund ist auch in 
Franken das Agieren der protestantischen 
Fürsten und ihrer Berater zu sehen.36

Zum endgültigen Bruch zwischen Kanz-
ler Vogler und Markgraf Georg kam es 
durch die Verlegung des markgrä�ichen 
Hofes in das schlesische Jägerndorf. Zu 
dieser Zeit bewohnte das Ehepaar Vogler 
in Ansbach ein repräsentatives Bürgerhaus 
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am Markt, das sie vom Kloster Heilsbronn 
erworben hatten.37 In Ansbach sollten 
vier Statthalter zurückbleiben. Das Ent-
scheidungsrecht in strittigen Fällen ge-
stand Markgraf Georg ausgerechnet sei-
nem Bruder, Dompropst Friedrich, zu.
Daraufhin bat Kanzler Vogler 1531 um 
seine Entlassung, die aber nicht gewährt 
wurde. Stattdessen warf man ihm vor, das 
Verhältnis zum Kaiser verschlechtert zu 
haben und überhaupt „in vielerlei stucken 
und handlungen“ den Treueeid gebrochen 
zu haben. Mit gleicher Münze teilte Vog-
ler gegen den Dompropst von Würzburg 
mit „seinem gotlosen anhang“ aus, dem er 
„unaufhorlichen schendens, lesterns, bedro-
hens“ vorwarf.38

Indes war der Markgraf weniger an 
Vorwürfen gegen seinen Bruder interes-
siert, sondern um die Tilgung der Staats-
schulden bemüht.39 Kirchenschätze wur-

den eingezogen und wanderten in die 
Schwabacher Münze. Es wurden Vorwür-
fe gegen Vogler laut, er habe Georg zur 
Übernahme der Macht gedrängt, schade 
ihm aber aufgrund seiner Eigenmächtig-
keiten. Überhaupt würden sich seine In-
teressen nur auf die fränkische Herrschaft 
richten und die schlesischen Besitzungen 
außer Acht lassen. In der Krise distanzier- 
ten sich die übrigen Ansbacher Statthalter 
von Vogler. Der Vertrauensverlust zwi-
schen Kanzler und Fürst gipfelte in dem 
Vorwurf, Vogler sei ein „eigensinniger und 
eigenmächtiger Mensch“.40

Werfen wir kurz einen Blick auf eine 
vergleichbare, allerdings erfolgreich ver-
laufene Karriere.41 Am Hof Kaiser Maxi-
milians diente seit 1493 Niklas Ziegler, 
bürgerlicher Abstammung aus Nördlin-
gen. Auch er verfügte über kein Studium 
und hatte nur die Nördlinger Lateinschule 

Abb. 3: Markgraf Kasimir und seine Gemahlin Susanna, um 1518,          Photo: Stadtarchiv Ansbach.
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Tochter des reichsstädtischen Oberrichters 
Michael Bernbeck. Bereitwillig stand er 
seinem Schwiegervater bei Streitigkeiten 
mit dem Rat der Stadt Windsheim bei.
Weitere Auseinandersetzungen gipfelten 
1545 in der Gefangensetzung Voglers, der 
gegen Urfehde freigelassen wurde. Damit 
wurde ein Ortswechsel unumgänglich.

Wahrscheinlich waren es die verwandt- 
schaftlichen Beziehungen aus der ersten 
und der zweiten Ehe, die Vogler veranlass-
ten, nicht nach Nürnberg, sondern in die 
Reichsstadt Rothenburg zu übersiedeln, 
die 1544 reformatorisch geworden war.43

Mit kaiserlichen Privilegien ausgestattet, 
trat Vogler selbstbewusst gegenüber dem 
Rothenburger Stadtrat auf. Eine Beteili-
gung im Rat lehnt der 59jährige Ex-Kanz-
ler mit dem Hinweis ab, er sei ein „alter, 
zuvor abgearbetter schwacher man“.44 Doch 
Voglers Ruf war ihm vorausgeeilt. Vor der
Aufnahme ins Bürgerrecht bot er an, zu- 
nächst probeweise hier zu wohnen, „das 
ein erbar rethe und gemeine burgerschaft in 
der zeit augenscheinlich sehen und erkennen 
könne, das mein wesen, handeln, thon und 
lassen meniglich unbeschwerlich sei.“ 45 Der 
Neubürger von 1545 gehörte bald der 
städtischen Elite an. Enge Kontakte p�egt 
er zum Rothenburger Bürgermeister Johan- 
nes Hornburg und zum Superintendenten 
Oswald Ruland. Als Kaiser Karl V. 1546 
durch Rothenburg kam, beherbergte Vog-
ler unter anderem Markgraf Albrecht Al-
kibiades von Brandenburg sowie weite-
re Grafen und Adelige. Das Testament 
Voglers sah Legate für seine drei, eben-
falls Georg genannte, Brüder und deren 
Familien in Stadelschwarzach, Grub bei 
Nürnberg und Kulmbach vor. Leer ging 
der „ungeratene“ Sohn Heinz46 aus. Neben 
dem Vermögen erhielt die Universalerbin 
Helena auch Schmuck und Kleider aus 

besucht. Um 1497 Ratssekretär stieg er 
unter Karl V. zum Vizekanzler auf. Nach-
dem er sein Amt aufgegeben hatte, wurde 
er 1510 in den Adelstand erhoben und 
war ab 1517 Landvogt in Schwaben. Eine 
Laufbahn, wie sie auch Georg Vogler ange- 
strebt haben könnte. Zur Grundmaxime 
seines Lebens sollte jedoch das Bekenntnis 
zur Lehre Martin Luthers gehören.

Erst 1533 wurde ein neuer Kanzler be- 
rufen, und Vogler zog sich nach Winds-
heim ins Exil zurück. Von hier aus versuchte 
er wieder, in die Dienste des Markgrafen 
zu treten, wurde aber bei Neubesetzungen 
übergangen. Dass dennoch die Nähe zum 
Fürsten gewahrt blieb, zeigt etwa Voglers 
Teilnahme an einer Reise nach Branden-
burg. Im Oktober 1536 traf er in Witten-
berg ein zweites Mal mit Martin Luther 
zusammen, der ihm die erwähnte Bibel 
schenkte. In Windsheim zurück führte 
Vogler einen umfangreichen Schriftwech-
sel mit Lazarus Spengler, Andreas Osian-
der, Adam Weiß in Crailsheim, Andreas 
Althammer und Johannes Rurer, um nur 
einige zu nennen. Wie Schnurrer (1992) 
feststellte, wurde Vogler in der Korrespon-
denz mit dem Markgrafen immer „schär-
fer, ungeduldiger, anklagender“. So forderte 
er Georg zum stärkeren Einsatz für be-
drängte evangelische Pfarrer und Schulleh- 
rer auf oder warnte vor der Ausbreitung 
der Wiedertäufer.42

In der kleinen Reichstadt Windsheim, 
die den überregional agierenden Ratgeber 
nur ungern beheimatete, bereitete er mit 
dem dortigen Pfarrer Peter Büttner einen 
Ratschlag für den Tag von Schmalkalden 
(1537) vor und gab mit dem „Auszuge aus 
etlichen den jungsten Reichshandlungen“
(1538) seine einzige Druckschrift heraus.
Nach dem Tod seiner ersten Frau Cleo-
pha heiratete Vogler 1542 mit Helena die 
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erster Ehe. Unter den drei deutschen Bi-
beln der Bibliothek durfte die Witwe eine 
als Eigentum auswählen.47 Die Vergabe 
einer Stipendiaten-Stiftung und die Über-
gabe der umfangreichen Bibliothek an die 
Stadt Rothenburg waren an die Bedingung 
geknüpft, dass man beim protestantischen 
Glauben verbleibe. Unter deren 900 refor-
matorischen Kleinschriften be�nden sich 
allein 275 Einzeltitel Martin Luthers, ge-
folgt von Karlstadt, Melanchthon, Rhegi-
us, Zwingli, Linck und vielen anderen.48

Inhaltlich reicht die Spannbreite der Bi-
bliothek von Predigten und Exegesen, über 
Abendmahl, Ablass, Beichte, Buße, Got-
tesdienst bis zum Papsttum und der Pries-
terehe. Damit stellte Voglers Sammlung 
eine wichtige Ergänzung der Rothenburger 
Stadtbibliothek von 1537 dar, die später 
als Konsistorialbibliothek �rmierte.49 Wie 
der Leiter des Rothenburger Reichsstadt-
museums Hellmuth Möhring (2016) fest-
stellte, hat sich „nicht zuletzt wegen dieses 
Erbes […] der evangelische Glaube tief in 
das Wesen der Tauberstadt verwurzelt“.50

Am 30. April 1550 starb Georg Vogler im 
Alter von 64 Jahren. Bis Anfang des 19.
Jahrhunderts erinnerte in St. Jakob ein To-
tenschild an den markgrä�ichen Kanzler 
und streitbaren Protestanten.51

Das Lebensbild Georg Voglers zeigt in 
der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine 
typische Karriere in fürstlichen Diensten, 
deren lange Dauer (17 Jahre) von fachli-
cher Kenntnis und persönlicher Nähe ge-
kennzeichnet sind. Neben den Markgrafen 
schätzten Bürger, Adelige und Geistli-
che den juristischen und politischen Rat 
des Sekretärs, Vizekanzlers und Kanzlers.
Auch nach seiner Verabschiedung aus den 
hö�schen Diensten �nden wir Vogler auf 
Reisen an der Seite seiner Dienstherren.

Konsequent steht er zur Lehre Martin 

Luthers und setzt dessen Vorstellungen, 
etwa bei der Vergabe von Priesterstellen 
oder der Säkularisierung von Kirchengut 
in die Praxis um. Im wahrsten Sinne des 
Wortes kann man ihn als einen Wegberei-
ter der Reformation in Franken bezeich-
nen. Über politische Schranken hinweg, 
gelingt es ihm mit Spengler, eine Kirchen-
ordnung für ein ungleiches Paar zu erstel-
len, für die Markgrafschaft Brandenburg-
Ansbach und die Reichsstadt Nürnberg.
Streitbar war er nicht nur in persönlichen 
Belangen, wie die Auseinandersetzungen 
in Windsheim und Rothenburg zeigen, 
sondern auch im Kampf mit altkirchli-
chen Kräften. Sein Scheitern und seine 
Inhaftierung war nicht nur seiner expo-
nierten Position als Streiter für die neue 
Lehre geschuldet, sondern dem Widerpart 
gehobener adeliger Kreise, allen voran des 
markgrä�ichen Bruders und Domprops-
tes Friedrich. Denn nicht Talent, sondern 
Abstammung bestimmten letztlich in der 
Reformationszeit Struktur und Norm des 
protestantischen Fürstenhofs Branden-
burg-Ansbach.
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modische Gewandstück der beginnenden 
Neuzeit des frühen 16. Jahrhunderts, und 
sie vergegenwärtigt die komplexe Bedeu-
tung unseres Habits in all seinen Facetten.

Zeitgeist und Mode

Kleidung war und ist bis heute ein Spie-
gelbild der jeweiligen historischen Ebene, 
der soziokulturellen Normen und des in-
dividuellen Rollenverhaltens in Abhän-
gigkeit von Ort, Zeit und Funktion. So 
spiegelt die Schaube ebenso wie das Barett 
die reformgeprägten geistigen Strömun-
gen des Humanismus wider. In einem 
langsam sich steigernden Entwicklungs-
prozess verbreitete sich schon während 
des 15. Jahrhunderts ein neuer Geist, der 
in klassischen Denkschemata der Antike 
die verkrusteten Formen der politischen 
und geistlichen Welt des Mittelalters auf-
brach. Dies kam in der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts auch in der Mode zum 
Ausdruck.

Schaube und Barett äußerten sichtbar 
die Überwindung der einseitigen „himmli-
schen Verklärungen“ im gottgewollten Or-
dogedanken. Die humanistische Idee mit 
ihrem Ansatz zur gesellschaftlichen Gleich-
stellung zeigte sich beispielsweise in der 
modischen Adaption dieser Kleidungsstü-
cke für beide Geschlechter, auch wenn sie 
innerhalb der sozialen Stände durch Klei- 
derordnungen in Form, Material und 
Auszier zur Eindämmung der „Ho�art“
schnell wieder reglementiert wurden. Sie 
sind untrennbar mit dem Bild der Renais-
sance verknüpft.

„Es sol auch der pfarrherr solches allweg, so 
es also breuchlich gewest, in einem chorrocke 
tun; denn es will sich gezimen, das er anderst 
in der kirche stehe und gehe, wenn er Gottes 
ambt verwiset, denn er sonst auf der gassen 
oder im haus gehet.“ 1 Dieses Zitat aus dem 
Agendenbüchlein des Veit Dietrichs, das 
die  umfangreiche  Kirchenordnung  von
1533 zur Glaubensverkündung der pro-
testantischen Lehre, zur Gestaltung von 
Gottesdienst und Schulwesen sowie die 
Verwaltung der Kirche in praxisorientier-
te Worte für die Pfarrer auf dem Land 
zusammenfasst, stellt sehr deutlich den 
meist unterschätzten Stellenwert von Klei- 
dung auch im Bereich der Kirche dar. Die 
Bezeichnung ‚Chorrock‘ meint hier aller-
dings nicht den schwarzen Talar, mit dem 
heute allgemein die liturgische Gewan-
dung der evangelischen Geistlichen ver-
bunden wird, sondern eine Art weißes, 
weites Leinenhemd über der schwarzen 
sog. ‚Gelehrtenschaube‘.

Martin Luther tauschte seine abgetra-
gene Mönchskutte2 am 9. Oktober 1524 
gegen die Gelehrtenschaube und erhob 
diese damit zum charakteristischen Sym-
bol der Reformationszeit. Sie wird vielfach 
sogar als „Protestkleid der Reformation“ be-
zeichnet. Die Schaube, aus der sich der Ta-
lar kostümhistorisch entwickelte, war das 

Evelyn Gillmeister-Geisenhof

Die Kleidung der evangelischen Pfarrer 
nach der Reformation in Franken
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schen Glaubensgemeinschaft die Einbür-
gerung mit allen Rechten und P�ichten.
Sie waren nun nicht mehr ein gesonderter 
Stand neben den Ständen, sondern ein 
Stand unter den Ständen.

Für die einstmals katholischen Pfarrer, 
die zum evangelischen Glauben konver-
tierten, veränderte sich ihre Lebenslage 
auch �nanziell grundlegend. Bis dato pro-
�tierten sie von den Pfründen der katho-
lischen Kirche, nun erhielten sie ein zu ver-
steuerndes Gehalt mit zusätzlich verein-
barten Naturalabgaben von der Gemein-
de. Im Markgrafentum Brandenburg-Ans-
bach war der Markgraf oberster Entschei-
dungsträger.

Die Geistlichen durften nun eine Fa-
milie gründen, die zwar die Pfarrtätigkei-
ten unterstützte, aber auch mit von dem 
spärlichen Einkommen lebte. Darüber 
hinaus mussten die Pfarrer ihre Kleidung 
ebenfalls von ihrem Verdienst bezahlen, 
während die katholischen Amtstrachten 
Eigentum der Kirche waren.

Diese häu�g angespannte �nanzielle Si-
tuation trug sicher auch dazu bei, dass die 
Kirchenbesucher vielfach besser gekleidet 
waren als ihr Pfarrer. Durch die einheitli-
che Kleidung, die obendrein häu�g auch 
noch in einem schlechten Zustand war, 
entstanden bei den Gemeindemitgliedern 
zuweilen Irritationen, die wohl auch zu ei-
nem erheblichen Autoritätsverlust führten.

Ruf nach einer Amts- 
und Standestracht 

Im Gegensatz zu anderen reformierten 
Glaubensgemeinschaften, beispielweise 
den Zwinglianern und Calvinisten, die 
ganz bewusst im Sinne der Stellung des 
Pfarrers nach der neuen Lehre jegliche 
spezi�sche Gewandformen ablehnten, 
zählte Martin Luther das Tragen der ka-

Die Entwicklung der Schaube geht auf
das 15. Jahrhundert zurück, als lange wal- 
lende Obergewänder üblich waren, die zu 
Beginn des folgenden Jahrhunderts mo-
disch abgewandelt und verkürzt in die 
bürgerliche Mode ein�ossen. Die huma-
nistischen Gelehrten trugen die modernen 
Schauben weiterhin in der langen Form 
bis zum Knöchel und unterstrichen damit 
ihren Stand. Neben dem zeittypischen 
Terminus Schaube wird für ein langärme-
liges Männeroberteil noch die Bezeich-
nung Rock verwendet, der sich im Schnitt 
wohl nicht grundsätzlich unterschied.
Allerdings scheint nach der Auswertung 
von Nachlassinventaren die Schaube aus 
hochwertigeren Materialien gefertigt und 
vermutlich den festlichen Anlässen vorbe-
halten gewesen zu sein. Auch wurden die 
Schalkrägen und weiten Ärmel bei der 
Schaube gelegentlich noch ausladender 
gestaltet.

Die Kleiderfrage

In der Anfangsphase der Reformation, in 
den 1520er Jahren, gab es im Verhalten 
der Geistlichkeit in allen Bereichen gro-
ße Unsicherheiten, so auch in der Klei-
derfrage. Mit der zentralen Aussage der 
neuen Lehre galt der evangelische Pfarrer 
gegenüber seinem katholischen Kollegen 
nicht mehr als direkter Vermittler zwi-
schen Gott und der Gemeinde, sondern 
als Stellvertreter der Gemeinde, der er das 
Wort Gottes in deutscher Sprache verkün-
dete und erklärte. Die Predigt rückte in 
den Mittelpunkt des Gottesdienstes. Aus 
diesem Religionsverständnis heraus hiel-
ten viele evangelische Pastoren erst einmal 
den Gottesdienst in ihren profanen Klei-
dern, die nun gleichzeitig Standes- und 
Amtskleidung darstellten. Zudem erfolgte 
mit dem o�ziellen Übertritt zur evangeli-
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tholischen liturgischen Kleidung zu den 
Adiaphora, den Mitteldingen, die weder 
gut noch böse seien. Die Brandenburg-
Nürnbergische Kirchenordnung von 1533 
formuliert hierzu: „Die andern zusetz eu-
ßerlicher, leiblicher ding als meßgewand, al- 
tardeck, silbrein und güldein gefeß, lichter 
etc. sein aller ding frei, geben und nehmen 
dem glauben und gewissen nichts. Darumb, 
dieweil sie vorhin verhanden und gezeuget 
sein, soll man sie behalten und brauchen, 
sunderlich die klaider darum, das die diener 
der kirchen nicht allweg in iren aigen klai-
dern also gestalt sein, das sie darinnen dapfer 
und eerlich der gemein möchten dienen.“ 3

Noch deutlicher äußert sich zu diesem 
�ema 1548 das Auctuarium, die Ergän-
zung zur Kirchenordnung von 1533 nach 
dem ‚Interim‘, und bringt das Kleiderpro-
blem der Pfarrer gegenüber ihrer Gemein-
de auf den Punkt: „So und wann dann 
auch die priester in der kirchen andere ire 
actus ecclesiasticos uben, es sei mit predigen, 
taufen, vesper und metten halten, soll dero 
ein jeder, er sei ein pfarher oder caplon, ein 
gewöhnlichen chorrock antragen, damit sie 
ihres ampts halben von andern zu erkennen 
und zu unterschaiden sein.“ 4

Zeitgenössische Darstellungen vom 16.
bis ins 18. Jahrhundert zeigen im Mark-
grafentum Ansbach und in der Freien 
Reichstadt Nürnberg einen evangelisch-
lutherischen Geistlichen entweder in sei- 
ner Standestracht, der schwarzen Gelehr-
tenschaube, oder in seinem Amtshabit mit 
dem weißen Chorhemd über der Schau-
be. In selteneren Fällen sind protestanti-
sche Pfarrer mit Alba und Kasel oder an-
deren katholischen Kleidungsstücken ab-
gebildet. Aus dem 17. und 18. Jahrhun-
dert sind Trachtenstiche bekannt, die auf 
einem Blatt alle drei Kleidungsvarianten 
darstellen. Diese Bildnisse erzählen kei-
ne längst vergangenen Praktiken und die 

evangelischen Priester trugen auch nicht 
nur die alten noch vorhandenen Klei-
dungsstücke aus der katholischen Zeit auf.
Noch im 18. Jahrhundert stifteten gläubi-
ge Protestanten nachweislich beispielswei-
se in Nürnberg und Weißenburg vollstän-
dige neue Messgewänder mit Kasel und 
Alba.

Johann David Tyro�s Nürnberger 
‚Trachtenbüchlein‘5 von 1766 schildert 
sehr anschaulich das Kleidungsverhalten 
der protestantischen Geistlichen in Nürn-
berg aufgegliedert nach den unterschied-
lichen Anlässen: Standestracht, „Kirchen-
verrichtungen“, Abendmahl und Hochzeit.

Abb. 1: „Ein Nürnbergischer Geistlicher“ in sei-
ner Amtstracht. 

Kolorierter Kupferstich aus: Tyro�, Johann: 
Deutliche Vorstellung der Nürnbergischen 

Trachten von 1766.
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Die Titelseite hebt explizit hervor, dass der 
Autor die Erklärungen aktuell zu dieser 
Verö�entlichung der kolorierten Kupfer-
stiche erst „kürzlich versehen“ hat, so dass 
vermutlich die Beschreibungen zeitgemäß 
sind wie auch seine konkreten Angaben 
über Zahl und Verteilung der Kirchen 
in der Stadt und im Umland mit insge-
samt 115 Geistlichen ohne die Stadt- und 
Landvikare, deren Zahl „unbeständig“ wä-
re. Interessant ist auch, dass die Geistlich-
keit in dieser Verö�entlichung die erste 
Stelle vor dem Magistrat, den „Rathsher-
ren“, einnimmt.

Standestracht

„Ein Nürnbergischer Geistlicher. Er er-
scheint im schwarzen Priesterrocke, im Kra-
gen und dem runden Biret auf dem Kopfe, 
welches die Nürnbergische Stadt-Geistlichen 
ordentlich zu führen, und, obwohl nur beim 
Regen, sich damit zu bedecken p�egen.“ 6

Die evangelischen Pfarrer übernahmen 
die schwarze Gelehrtenschaube als Stan-
destracht, die schon bald nur noch die Be-
zeichnung ‚Priesterrock‘ führte. Die Geist-
lichkeit repräsentierte im Priesterrock 
sichtbar ihren Berufsstand bei allen ö�ent-
lichen und o�ziellen Anlässen außerhalb 
der Kirche. Der Priesterrock verharrte in 
seiner Grundform über die Jahrhunderte, 
die heute noch im Talar erkennbar ist.

Nach dem Ende des Alten Reiches ver-
ordnete 1843 ein königlich-bayerischer 
Erlass die verbindliche Einführung eines 
einheitlichen Talars als Amtskleidung für 
die protestantischen Gemeinden. Zu die-
sem Zeitpunkt mutierte der Priesterrock 
als Standeskleidung zum Talar als Amts-
kleidung. Bemühungen um eine neue 
Standeskleidung waren mit nur wenig 
Erfolg gekrönt. Zu o�ziellen Anlässen 
erscheinen heute kirchliche Repräsentan-

ten zuweilen im sog. ‚Lutherrock‘. Der 
schwarze Priesterrock, die Standestracht, 
gehörte jedoch immer unter die verschie-
denen Gewänder zu den unterschiedli-
chen kirchlichen Amtsausführungen.

Amtstracht

Die protestantischen Geistlichen, insbe-
sondere in den heutigen mittelfränkischen 
Gebieten, funktionierten anhand der Vor-
schriften in den Kirchenordnungen ab den 
1530er Jahren die katholischen Kirchen-
gewänder zu ihrer Amtstracht um. Diese 
katholischen Kleidungsstücke durchwan-
derten bis zu ihrer liturgischen Funktion 
und Form einen Jahrhunderte langen Ent-
wicklungsprozess. Alba, Kasel, Pluviale 
etc. lassen sich auf die profane, spätantike 
Alltagskleidung der Anfangszeit des Chris- 
tentums zurückverfolgen7 ebenso wie der 
evangelische Priesterrock und spätere Ta-
lar sich aus der modischen langen Schau-
be entwickelte. Desgleichen verweigerten 
sich die frühen Christen aus ihrem tiefen 
christlich-religiösen Verständnis heraus ve- 
hement einer Kultkleidung, wie diese von 
den sog. heidnischen Priestern zur Göt-
zenverehrung und zu Opferfeierlichkei-
ten getragen worden sind.8 Hier zeigt sich 
wiederum eine Parallele zum liturgischen 
Kleidungsverhalten der evangelischen 
Geistlichen unmittelbar nach der Refor-
mation sowie der grundsätzliche Ansatz 
Luthers, keine Neuerungen einführen zu 
wollen, sondern zur Urkirche des Chris-
tentums zurückzukehren.9

Die meisten, der wenigen erhaltenen 
mittelalterlichen Paramente sind der Auf-
bewahrung und dem Gebrauch in den pro- 
testantischen Kirchen geschuldet. Eine alte 
Vorschrift in der katholischen Kirche be-
sagt, dass geweihte Paramente und deren 
Teile, die durch Veralterung oder durch 
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Schädigung nicht mehr brauchbar waren, 
durch Verbrennung vor einer Profanie-
rung geschützt werden sollten.10 Aus dieser 
Argumentation erfolgte noch im 19. Jahr-
hundert vielfach die Bestattung katholi-
scher Geistlicher in zum Teil mittelalter-
lichen Gewändern. Viele Paramente wur-
den zudem während der Säkularisation zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts zerstört.

Nach preußischen und bayerischen 
Verfügungen und Verboten zum Tragen 
von katholischen Messgewändern und 
Chorhemden zu protestantischen Gottes-
diensten bewahrten nur noch wenige Ge-
meinden die historischen Kleidungsstü-
cke auf. So versteigerte die Freie Reichs-
stadt Weißenburg als Eigentümerin der 
Kirchenstiftung die liturgischen Ornate 
zur Aufbesserung ihrer schlechten Fi-

nanzlage 1801 laut Rechnungsmanual 
für 260,40 Gulden.11 Manch kunstvolle 
katholische Kleidungsstücke überlebten 
in den evangelischen Kirchen in umgear-
beiteter Form als Decken für Altäre, Tauf-
becken und Ähnlichem.

Chorrock oder Chorhemd

„In Kirchenverrichtungen wird über diesen 
schwarzen Priesterrock das weiße kurze Chor- 
hemd angezogen.“ 12 Zeittypische Bildquel-
len ab etwa der Mitte des 16. Jahrhunderts 
stellten am häu�gsten die evangelischen 
Pfarrer bei der Ausübung ihrer kirchlichen 
Ämter in weißen Chorhemden über ihren 
langen schwarzen Priesterröcken dar. Sie 
wurden zum Erkennungsmerkmal ihres 
Berufsstandes.

Abb. 2: Ausschnitt aus dem Nürnberger Hausaltarbild von 1524, das 1663 in die Kirche nach Roßtal 
gestiftet wurde. Durch Übermalung erhielten die beiden Pfarrer in der Predella weiße Chorhemden.
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Besonders interessant erscheint in die-
sem Zusammenhang das Gemälde eines 
Nürnberger Hausaltars der ratsfähigen 
Familie Dietherr von 1524 mit der sehr 
frühen Darstellung des Abendmahls in 
‚beiderlei Gestalt‘ (mit Brot und Wein für 
die Gemeinde) in einer Predella unterhalb 
einer Kreuzigungsszene, der zum Teil eine 
weitere Variante des Gnadenstuhlmotivs 
nach Dürer im evangelischen Sinngehalt 
zugeschrieben wird. Eine Nachfahrin der 
Familie Dietherr stiftete 1663 dieses Bild-
nis der nach einem Brand schwer beschä-
digten St. Laurentiuskirche in Roßtal. Die 
Stifterin verewigte sich hierbei durch ei-
nen Schriftzug mit Namen und Jahrzahl.
Gleichzeitig erhielten die beiden Geistli-
chen, die das Abendmahl nach evangeli-
scher Provenienz mit Oblaten und Wein 
ausgeben, weiße Chorröcke sowie die 
modischen Halskrausen des 17. Jahrhun-
derts.13 Die Übermalung der liturgischen 
Gewänder der beiden Pfarrer mit weißen 
Chorhemden verdeutlicht den Verände-
rungsprozess des Kleidungsverhaltens vom 
Beginn der Reformation in den 1520er 
Jahren bis ins 17. Jahrhundert hinein.

Auch im Kirchenstreit, der um 1550 
zwischen den Pastoren und den Kaplänen 
in Weißenburg ausbrach, ging es um das 
Tragen des Chorrocks. Pfarrer Sebastian 
Stieber schrieb an den Rat der Stadt, dass 
er sich – wie er es versprochen habe – an 

die Brandenburgisch-Nürnbergische Kir-
chenordnung einschließlich des Auctua-
riums von 1548 immer gehalten habe im 
Gegensatz zu den beiden Kaplänen Ge-
org Preisinger und Johann Albrecht. Er 
beschuldigte sie unter anderem, dass sie 
beispielsweise das Abendmahl an Sonn- 
und Feiertagen anderen reichten, ohne es 
selbst zu empfangen, dass sie verschiede-
ne Gesänge wegließen, aber auch dass sie 
beim Gottesdienst an Werktagen keinen 
Chorrock anlegen würden, sondern nur 
der eine, der im Stuhl lese etc. Die Kaplä-
ne rechtfertigten die Anschuldigungen in 
einem Antwortbrief von Punkt zu Punkt.
Den nicht durchgängigen Gebrauch des 
Chorrocks erklärten sie mit der Begrün-
dung, dass jeder nur einen Chorrock besä-
ße und wenn dieser in der Wäsche sei, so 
könne er selbigen nicht anziehen. Zudem 
bemerkten sie, dass der Pfarrer selbst oft 
keinen Chorrock tragen würde.14

Die Chorröcke als Amtstrachten ge-
hörten nicht den Pfarrern und Kaplänen, 
sondern waren Eigentum der Kirchen. So
geht aus der Heiligenrechnung von 1681 
aus Wettelsheim (heute Ortsteil von 
Treuchtlingen, Lkr. Weißenburg-Gunzen-
hausen) hervor, dass nach dem Antritt des 
kleinwüchsigen Pfarrers Johann Christoph 
Lindner die Kanzel erhöht und der Chor-
rock abgeschnitten werden musste.15

Die Stifterdarstellungen, die in der Re-
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gel am unteren Rand der Epitaphe ange-
ordnet sind, zeigen des Öfteren die Geist-
lichen im Familienverbund mit einem 
weißen Chorhemd als Erkennungsmerk-
mal. Auf dem Epitaph von 1627 in der 
Kirche St. Jakob in Rothenburg o.d. Tau-
ber knien neben dem verstorbenen �eo-
logen Jakob Hartmann seine sechs Söhne, 
von denen drei wie ihr Vater in ein eng-
gefälteltes Chorhemd gekleidet und somit 
sichtbar einem theologischen Beruf zuzu-
ordnen sind.

Spätestens zu Beginn des 19. Jahrhun-
dert verschwanden in den fränkischen 
Gebieten die weißen Chorhemden. Bei-
spielsweise �elen diese sechs Tage nach der 
Übernahme der Stadt Weißenburg durch 
die Preußen am 29. Januar 1804 der nun 
verbindlichen preußischen Kirchenord-
nung zum Opfer, die bis zu diesem Zeit-
punkt von den Geistlichen noch regelmä-
ßig getragen wurden.16

Die im 19. Jahrhundert nun nicht mehr 
benötigten Chorhemden wurden von den
Kirchengemeinden anderweitig genutzt 
oder umgearbeitet. So werden in einem 
Inventar von 1808 aus Röckingen im 
Landkreis Ansbach „2. weiße aus Corhem- 
den verfertigte Altartücher“  mit einem Gul- 
den taxiert.17

Messgewand

„… bey der Austheilung des Abendmahls 
aber und in den so genannten Tagämtern, 
die in beyden Haubt- und Pfarrkirchen zu 
St. Sebald und St. Lorenz, so wie zu St. Egi-
dien, gehalten werden, legen die Geistlichen 

über den Priesterrock die weiße Stola und 
über diese die Meßgewänder an, die meistens 
sehr kostbar sind, und nach dem Unterschied 
der Feste und Zeiten abgewechselt werden.“ 18

In etlichen protestantischen Städten und 
Gemeinden in Franken verteilten die 
Geistlichen das Abendmahl in ‚beiderlei 
Gestalt‘ im Messgewand nach ‚überlie-
fertem Brauch‘ und legten die Alben und 
Kaseln an, die sie nach der Reformation 
in den Kirchen vorfanden. Da es keine 
einheitlichen Anordnungen gab, prakti-
zierten die Geistlichen das Abendmahl je 
nach Anschauung in den verschiedenen 
liturgischen Gewändern. Um über dieses 
uneinheitliche Kleidungsverhalten einen 
Überblick zu erhalten, stellte beispielswei-
se 1536 das markgrä�iche Konsistorium 
in Ansbach bei der Kirchenvisitation unter 
Punkt 14 die Frage: „ob er ein meßgewand 
anlege und das heilig sacrament elevir.“ 19

Die nicht wirklich greifbaren Bestim-
mungen hierzu wurden in den Kirchen-
ordnungen je nach Leseart von den Pfar-
rern unterschiedlich ausgelegt. So bemüh-
te Veit Dietrich in seinem Agendenbüch-
lein sogar den Apostel Paulus20 sich auch 
bei dem Gebrauch der katholischen Klei-
dungsstücke im Sinne der sogenannten 
‚Mitteldinge‘ nicht eindeutig festlegen zu 
müssen: „Weil aber Paulus, wie gemeldet, 
sonder �eißig vermanet, was man in der Kir- 
chen tut, das es dem volk zur besserung die-
nen soll […] ein ergernus bringet, wo man 
vil neuigkeit in kirchen gebreuchen einfüret 
und immer ein pfarherr es anders denn der 
ander mit singen, kirchenkleidern und an-
dern machen will. Derhalb sol ein jeder kir-
chendiener […] es bei dem lassen bleiben, 
wie man es in andern kirchen desselben orts 
helt, in welchen die sacrament recht gehan-
delt werden.“ 21

Das Weißenburger Konfessionsbild 
von 1606 in der St. Andreaskirche ist 

 Abb. 3: Stifterfamilie des Epitaphs von 1628; 
St. Jakob in Rothenburg o.d.T. Der �eologe Ja-
kob Hartmann und drei seiner Söhne tragen ein 
weißes Chorhemd.
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eine herausragende Quelle zur Kostüm-
forschung22 und hier im Besonderen im 
Bezug auf die Priestergewänder. Das Mit-
telfeld des Gemäldes stellt einen Kirchen-
innenraum mit den verschiedenen geist-
lichen Handlungen wie Predigt, Beichte, 
Abendmahl, Taufe, Hochzeit, Christen-
lehre und Chorschule dar. Da der Maler 
Wol� Eisenmann nachweislich während 
der gesamten Entstehungszeit des Bildes in 
Weißenburg lebte, ist eine regionale und 
persönliche Ein�ussnahme der Auftrag-
geber anzunehmen, die sich vermutlich 
auf die gezeichnete Kleidung bis hin zur 
portraithaften Physiognomie der abgebil-
deten Personen ausgewirkt haben könnte.
Die sieben Stifter gehörten der Weißen-

burger Bürgerschaft an. Eisenmann setzte 
ihre vollständigen Namen unter die sehr 
detailliert ausgearbeiteten Figuren.

Auch der Namenszug des um 1606 am-
tierenden Pastors Georg Nuding, der im 
weißen Chorrock von der Kanzel herab 
predigt, bestätigt eine authentische perso-
nenbezogene Darstellungsweise. Als zen-
trales protestantisches Motiv ordnete der 
Maler die Abendmahlsszene im vorderen 
Bildbereich an. Rechts und links vom Al-
tar reichen zwei Pfarrer das Abendmahl 
‚beiderlei Gestalt‘ den Stiftern. Der Geist-
liche auf der linken Seite, der die Oblaten 
verteilt, trägt ein Messgewand mit Kasel 
und Albe über dem schwarzen Priester-
rock. Das Anlegen des Messgewandes er-

Abb. 4: Ausschnitt aus dem Weißenburger Konfessionsbild von 1606. Der evangelische Geistliche 
reicht das Abendmahl in ‚beiderlei Gestalt‘ in einer Kasel mit Astkreuz über einer Alba und dem 
schwarzen Priesterrock.                                      Photo: Munique, Weißenburg.
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laubten die Kirchenordnungen an Orten, 
an denen es allgemein üblich war.

Die Messgewänder, die Eigentum der 
Kirche waren und nach der Reformation 
in den Besitz der Weißenburger Kirchen-
stiftung übergingen, sind in regelmäßig 
geführten Inventaren aufgelistet. Die im 
Stadtarchiv erhaltenen Listen verzeichnen 
etwa 20 Messgewänder in unterschiedli-
chen Farben, Sto�qualitäten und ver-
schiedener Auszier. Das Verzeichnis von 
1548 beschreibt unter der Rubrik „Mer 
an schwartzer farb“ ein Messgewand, bei 
dem es sich möglicherweise um das auf 
dem Konfessionsgemälde abgebildete han- 
deln könnte: „Item mer ein Sammaten 
Meßgewandt mit einem cruci�x mit aller 
Zugehördt.“ 23

Die dargestellte Kasel zeigt auf einem 
in sich gemusterten schwarzen Samt ein 
erhabenes Astkreuz, das in einer Goldsti-
ckerei, vermutlich in Sprengtechnik aus-
geführt worden ist. Da die Form der Ka-
sel auf das 15. Jahrhundert verweist, fand 
vermutlich als Stickmaterial schon der 
‚neue‘ Metallfaden Verwendung, bei dem 
ein dünn gezogener vergoldeter Silber-
draht um einen gelben Seidenfaden, der 
sog. Textilseele, gesponnen wurde.

Das Stickmotiv in Form eines lateini-
schen Kreuzes mit Astansätzen am Längs-
arm, auch als Kruzi�xdarstellung gestaltet, 
war auf Kaseln weit verbreitet. Es gilt als 
soteriologische24 Allegorie des späten Mit-
telalters und der Neuzeit und symbolisiert 
den Baum des Lebens als Überwindung 
des Todes zum ewigen Leben.25

Das beliebte Astkreuzmuster mit Chris-
tusdarstellung be�ndet sich auch am Rü-
ckenteil einer im Germanischen National-
museum Nürnberg erhaltenen, sehr fragi-
len Kasel des 15. Jahrhunderts, die in der 
evangelischen Kirche in Poppenreuth im 
Knoblauchsland wohl auch noch nach der 

Reformation als liturgische Kleidung ge-
tragen worden ist. 26 Die beiden Wappen 
unterhalb des Kreuzes verweisen auf eine 
Stiftung von Johann Lö�elholz und seiner 
Frau Katharina, geborene Dintner. Das 
Astkreuz in Silberstickerei ist mit Leinen 
unterlegt und wurde unmittelbar auf den 
grünen Seidensto� der Kasel appliziert.
Die Schnitt�ächen der Astansätze sind 
mit roter Seide ausgestickt, was auf die 
soteriologische Auslegung im Sinne der 
Erlösung der Menschen durch den Süh-
netod Jesu hinweist.

Den Gebrauch von Kaseln im evange-
lischen Gottesdienst bestätigen auch die 

Abb. 5: Kasel mit Astkreuzstickerei, aus der 
evangelischen Kirche in Poppenreuth, 15. Jahr-
hundert. Germanisches Nationalmuseum Nürn-
berg Inv. Nr. KG 521, Photo GNM 1984.
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nachreformatorischen Schenkungen.
Noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
stiftete beispielsweise der Nürnberger Pa- 
trizier Leonhard Fürer eine rote Kasel 
aus Seidendamast mit einem aufgenäh-
ten Astkreuz und Christusdarstellung, 
die durch das Familienwappen und die 
eingestickte Jahreszahl 1714 bezeichnet 
ist.27 Auch das Weißenburger Inventa-
rium der St. Andreaskirche von 1729 
beschreibt „An Messgewandten […] Ein 
schwarz sammet ganz neues mit guldenen 
dreßporten besetztes, hat die Frau Grä�n 
von Picklar Hochgrä�iche Excellenz anno 
1710 legirt, sambt der Alben, deren in al-
len 14 Stück sind.“ 28

Die Kaseln schmückten in der Regel 
am Vorder- und Rückenteil lateinische 
Kreuzformen, häu�g ergänzt mit unter-
schiedlichen christlichen Darstellungen.
Etliche Kaselkreuzstickereien bilden am 
unteren Rand rechts und links des gekreu-
zigten Jesus Maria und Johannes, Maria 
und Magdalena etc. ab. Interessanterwei-
se stiftete der Nürnberger Patrizier Paulus 
Koler 1595 an die protestantische Kirche 

in Beerbach (heute Ortsteil von Lauf an 
der Pegnitz) ein Messgewand mit einer 
Mariendarstellung durchaus im Sinne des 
damaligen evangelischen Religionsver-
ständnisses: „Anno 1595 d. 15 Septbr hat 
Paulus Koler ein Messgewand von weisen 
Damaßkett mit einem Marienbild sampt 
Aller Andern Zugehörung in die Kirche 
zu Behrbach gestiftet. testis Philippus Cot-
ga dieser Zeit Pfarrer daselbsten.“ 29 Noch 
bis zur Verkündung des Dogmas über die 
‚unbe�eckte Empfängnis der Jungfrau 
Maria‘ durch Papst Pius IX. in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts lehnten 
die Protestanten zwar eine kultische Ver-
ehrung der Muttergottes ab, verehrten 
und schätzten sie jedoch als Vorbild im 
Glauben und als Beispiel menschlicher 
Demut und Reinheit.

Eine weitere evangelische Kasel ver-
dient unsere Aufmerksamkeit. Als Stif-
tung der Familie Tucher trugen die Pfarrer 
nach 1713 während der Begräbnisgottes-
dienste in der evangelischen Kirche in En-
gelthal im Landkreis Nürnberger Land die 
schwarze Samtkasel mit einem gestickten 
und applizierten Rückenkruzi�x, das am 
Kreuzfuß ein Totenkopfmotiv zeigt. Das 
Allianzwappen verweist auf Gottlieb Tu-
cher und seine Ehefrau Jacobina geborene 
Hardesheim, die 1687 heirateten.30

Auch die Messgewänder wurden zum 
Teil, wenn sie nicht mehr getragen wur-
den, in andere kirchliche Textilien um-
gearbeitet. Ein Beispiel ist eine Altarbe-
kleidung aus dunkelrotem Samt mit dem 
klassischen Granatapfelmuster des 15.
und 16. Jahrhunderts aus der Kirche St.
Jakob in Rothenburg ob der Tauber.31

Nähte und der Abdruck eines Astkreuzes 
im Samtgewebe weisen auf eine Zweitver-
wendung einer Kasel und vermutlich we-
gen des großen Sto�gebrauchs auch eines 
Pluviale seit dem 18. Jahrhundert hin.32

Abb. 6: Detail einer Altardecke in Zweitverwen-
dung. Der Abdruck des Astkreuzes im Samt ent-
stammt der Verwendung als Kasel im 15. Jahr-
hundert. Reichstadtmuseum Rothenburg o.d.T.
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Chormantel (Pluviale) 
und Kopuliermantel

Bey Trauungen führt man statt des Mesß-
gewandes einen besondern Copulirmantel, 
der über dem Priesterrock und das weiße 
Chorhemd umgehangen wird.33 Das Plu-
viale oder der Chormantel ist ein weiter, 
halbkreisförmiger Umhang, der sich aus 
der Urform der Kasel entwickelte. Die ka- 
tholischen Priester tragen ihn bis heute zu 
zeremoniellen Gottesdiensten ohne eucha- 
ristische Feier.

Die protestantischen Pfarrer nutzten 
den Chormantel nachweislich in Nürn-
berg und seinem Umland als feierliches li-
turgisches Kleidungsstück über dem Pries-
terrock und Chorhemd bei Trauungen 
zum sogenannten Kopuliermantel um.
Noch 1782 stiftete Paul Carl Welser der 
Kirche in Beerbach (heute Ortsteil von 
Lauf an der Pegnitz) einen neuen Chor-
mantel, um „solchen bey Copulationen zu 
gebrauchen“.34 Der damals amtierende Pfar- 
rer bedankte sich bei den „Hochfreiherrlich 
Gnaden“ für den „vortre�. recht apostoli-
schen Copulationsmantel“.35 In einer Auf-
listung und Eintaxierung der liturgischen 
Ornate in Beerbach ist um 1801 „ein sei-
dener Kopuliermantel aber sehr schadhaft 7 
Gulden.“ 36 vermerkt.

Der kleine Exkurs in das liturgische Klei-
dungsverhalten der evangelischen Pfar-
rer nach der Reformation zeigt den Ent-
wicklungsprozess von der modischen Ge-
lehrtenschaube des 16. Jahrhunderts als 
priesterlicher Standeskleidung bis zur ver-
bindlichen Einführung des Talars 1843 als 
Amtskleidung. Zum Teil bis in die zweite 
Hälfte des 18. Jahrhunderts nutzten die 
protestantischen Geistlichen die katho-
lischen Messgewänder als Amtskleidung 
im Gottesdienst, die auch immer wieder 
erneuert wurden.

Abb. 7: Nürnberger Pfarrer mit ‚Kopulierman-
tel‘ für die Trauung. Ausschnitt aus einem ko-
lorierten Kupferstich erschienen bei Martin En-
gelbrecht, Augsburg 1. Hälfte 18. Jahrhundert. 
Graphische Sammlung Nürnberg. 
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Rainer Leng: Unbekanntes Mainfranken. 
Von Burgen, Bildschnitzern und Brat-
würsten. München [Volk Verlag] 2014, 
ISBN 978-3-86222-091-5, 296 S., zahlr.
Farbabb., Karte, 19,80 Euro.

In Mainfranken mangelt es derzeit nicht 
an Reisebegleitern, die in höchst unter-
schiedlicher Qualität und Aufmachung 
wenig bekannte Ziele, außergewöhnliche 
Sehenswürdigkeiten oder geheimnisvolle 
Orte ansteuern und zu neuen Entde-
ckungen einladen. Von Klingenberg im 
Westen und den Haßbergen im Osten 
über Frauenroth im Norden und Grüns-
feldhausen im Süden reicht die Spann-
weite des reich bebilderten Reiseführers, 
der sich abseits der touristischen Attraktio-
nen und ausgetretenen Pfade bewegt und 
damit den aktuellen Trend aufgreift. Man 
muss die Vorliebe des Verfassers für das 
Motorradfahren nicht unbedingt teilen, 
seine Tourenvorschläge und kulinarischen 
Empfehlungen bringen dem Leser und 
Genießer jedoch die Vielgestaltigkeit und 
den Reichtum der fränkischen Kultur-
landschaft am Mittellauf des Mains auf 
sympathische Weise nahe. So vereinigt 
der an der Universität Würzburg lehrende 
Mediävist interessante Städtebilder wie 
beispielsweise zu Sommerhausen, Kitzin-
gen, Gerolzhofen oder Volkach mit ein-
drucksvollen Beispielen aus der bedeu-
tenden Burgen- und Schlösserlandschaft 
Mainfrankens. Man sollte sich die Zeit für 
Streifzüge durch die Bildstocklandschaft 
des Oberen Werntales, für das letzte Werk 
Tilman Riemenschneiders in Maidbronn, 
für eine Wanderung auf dem Schwanberg 
oder für einen Besuch des vermutlich in 
das 15. Jahrhundert zurückreichenden 
Judenfriedhofes in Rödelsee nehmen. In 
besonderer Weise gilt dies auch für die 
mainfränkischen Klöster wie die Kartause 

in Tückelhausen, das Prämonstratenser-
kloster Oberzell oder das Zisterzienserin-
nenkloster Mariaburghausen, um nur ei-
nige der fachlich versierten und gut lesba-
ren Beschreibungen herauszugreifen. Der 
Verfasser weist aber auch Wege zum Hom-
burger Weinfest, zur „Gochsumer Kerm“, 
zum kleinsten Dorfgasthaus Frankens in 
Donnersdorf sowie zu hausgemachten 
Kuchen und den berühmten Meterbrat-
würsten in Sulzfeld. Die Weinempfehlun-
gen könnten, dies sei angemerkt, noch 
weiter ausgebaut werden. Eine sinnvolle 
Ergänzung erhalten diese fränkischen Mi- 
niaturen, die man leider nicht mit dem 
entsprechenden Kartenmaterial ausgestat-
tet hat, durch Hinweise auf weitere loh-
nenswerte Ziele.

Johannes Schellakowsky

Stephanie Nomayo: Saufeder, Hirschfän-
ger und Federspiel. Waidwerk in Fran-
ken bis zum Ende der Feudaljagd.
Begleitband zur Sonderausstellung des 
Städtischen Museums Kitzingen 23.11.
2013–30.3.2014 (Schriftenreihe des Städ- 
tischen Museums Kitzingen, Bd. 7). Kit-
zingen [Verlag Hans-Dieter Sauerbrey] 
2014, ISBN 978-3-924694-31-9, 127 S., 
zahlr. Abb.

Die fränkische Jagdkultur, das Jagdrecht 
und die jagdliche Praxis vom frühen Mit-
telalter bis zum Ende der fürstlichen Jag-
den nach der Säkularisation und den Re-
formen des Jahres 1848 waren das �ema 
einer Sonderausstellung des Städtischen 
Museums in Kitzingen, die zu einer au-
ßergewöhnlichen Resonanz auch über die 
Stadt und den Landkreis Kitzingen hinaus 
geführt hat. Dies sollte umso mehr heraus-
gestellt werden, denn wer sich heute mit 
dem �ema Jagd beschäftigt, der muss 
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sprichwörtlich auf der Hut sein und darf 
Diskussionen nicht scheuen. Es ist daher 
das Verdienst der Ausstellung und des Be-
gleitbandes, auch in Zusammenarbeit mit 
den Tier- und Umweltschützern, diese in 
der fränkischen Landesgeschichte vielfach 
vernachlässigte �ematik aufgegri�en zu 
haben. Dabei wurden die Jagdausübung 
und die Jagdmethoden anhand zahlrei-
cher Exponate aus dem fränkischen Raum 
dargestellt und vielfach allgemein histori-
sche und überregionale Aspekte wie die 
rechtliche Entwicklung oder der mittelal-
terliche Landesausbau einbezogen. In der 
Frühen Neuzeit wurden die adeligen und 
fürstlichen Jagden durch landesherrliche 
Jagdverordnungen geregelt, archivalische 
Quellen wie die bekannte Casteller Wild-
bannkarte von 1629 oder die Gemeinde-
ordnung von Üschersdorf (Burgpreppach) 
von 1654 verdeutlichen die ausgedehnten 
Jagdbezirke der Grafen von Castell und 
die unterschiedlichen Formen des Jagd-
rechtes und der Waldnutzung in Franken.
Weitere interessante Beispiele aus dem 
Spessart, dem Nürnberger Land und dem 
Reichswald bei Weißenburg am Sand zeu-
gen von der Bedeutung der Jagd und des 
jagdlichen Brauchtums in Franken.

Schließlich bietet der mit zahlreichen 
Abbildungen ausgestattete und sehr an-
sprechend gestaltete Begleitband auch 
zahlreiche Anregungen für kleine Streif-
züge oder historische Exkursionen in 
die Jagdgebiete der Würzburger Fürstbi-
schöfe: Neben dem Gramschatzer Wald 
waren dies der Guttenberger Forst, wo 
sich die Ruinen des 1525 zerstörten Alten 
Schlosses Guttenberg, unweit des heuti-
gen Forsthauses Guttenberg, be�nden.
Wie die fürstliche Jagdleidenschaft und 
der Bau von kleineren Jagdhäusern unmit-
telbar von der Person des Regenten abhin-
gen, zeigt das Schicksal des 1724 von Bal- 

thasar Neumann geplanten Jagschlosses 
Mädelhofen, das in dem Band keine Er-
wähnung fand. So wurden dessen Bau-
arbeiten nach dem Tod von Fürstbischof 
Johann Philipp Franz von Schönborn ein-
gestellt und der Rohbau kurze Zeit später 
bis auf die Grundmauern abgetragen. Erst 
im Jahre 1990 entdeckte man bei einem 
Routine�ug der Autobahnpolizei das in 
Vergessenheit geratene Areal, das heute 
unter Denkmalschutz steht und besichtigt 
werden kann.          Johannes Schellakowsky

Werner Eberth: Julius Kardinal Döpfner 
(1913–1976). Band 2: Eine Nachlese zu 
seinem 100. Geburtstag 2013 (Beiträge 
zur Geschichte von Hausen und Klein-
brach, Bd. 5). Bad Kissingen [�eresien-
brunnen-Verlag] 2015, geb., 17 × 22 cm, 
88 S., 170 Abb.

Rechtzeitig zum 100. Geburtstag hatte 
Werner Eberth in seinem Verlag ein ge-
schichtliches Lesebuch über Julius Kardi-
nal Döpfner vorgelegt. Im Vorwort dieses 
Buches beklagte der Verleger und Autor, 
dass nicht von allen, die um einen Beitrag 
gebeten worden waren, die erwarteten 
Antworten eintrafen. Nun sah sich Eberth 
veranlasst, eine Nachlese zu verö�entli-
chen; denn genau in ihr kommen die Wür- 
denträger zu Wort, deren Stimme für eine 
umfassende Antwort wichtig war.

Es sind dies: Bischof Friedhelm Hof-
mann aus Würzburg, zeitlich der 3. Nach-
folger Döpfners in Würzburg, Reinhard 
Kardinal Marx, Erzbischof von München, 
ebenfalls dessen 3. Nachfolger in Mün-
chen. Einen besonderen Charakter erhält 
das Buch weiterhin durch zwei Beiträge 
aus dem Münchner Klerus. Davon ist der 
umfangreichere von Döpfners letztem Se- 
kretär Erwin Obermeier, der andere ist die 
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Vor einiger Zeit erschien als Heft 1 der 
Schriftenreihe der Kulturagentur des Land-
kreises Rhön-Grabfeld eine bemerkens-
werte und sehr interessante Arbeit des 
Kreisheimat- und Archivp�egers Reinhold 
Albert. Nach einem Inhaltsverzeichnis, 
einem Grußwort von Landrat �omas 
Habermann, einem Vorwort zur neuen 
Schriftenreihe von Dr. Astrid Hedrich-
Scherpf von der Kulturagentur sowie ei-
nem knappen Geleitwort des Verfassers 
der Arbeit erfolgt eine kurze Einführung 
in die Geschichte der Juden im Landkreis 
Rhön-Grabfeld, in der darauf hingewiesen 
wird, dass die meisten Juden Bayerns in 
Unterfranken wohnten, wo aber immer ein 
latenter Antisemitismus vorhanden war, 
der dann von 1933 ab mit der Herrschaft 
des Nationalsozialismus seinem Höhe-
punkt zustrebte und 1945 im Holocaust 
und der Auslöschung aller jüdischen Ge-
meinden des heutigen Landkreises ende-
te. Auch auf die jüdischen Gemeinden in 
Unterfranken nach 1945 wird hingewie-
sen. Sehr eindrucksvoll wird festgestellt, 
dass die jüdischen Friedhöfe der Region 
ein Stück Heimat darstellen. Äußerst an-
schaulich wird ebenfalls der Umgang mit 
Tod und Trauer im Judentum erläutert – 
sowohl die Bestattung als die letzte große 
Ehre als auch die Inschriften auf den heu-
te noch vorhandenen Grabsteinen, wobei 
die Grabsteininschrift von Abraham ben 
Zwi auf dem jüdischen Friedhof von 
Kleinbardorf (übersetzt von Herrn Micha- 
el Trüger) exemplarisch für die vielen an-
deren Grabsteine vorgestellt wird.

Im Anschluss daran wird der ehemali-
ge jüdische Bezirksfriedhof – der größte 
in Unterfranken und zweitgrößte in Bay-
ern – sehr einprägsam in Wort und Bild 
dem Leser nahegebracht. Eingegangen 
wird nicht nur auf die Tatsache, dass heu-
te ein ö�entlicher Wanderweg quer durch 

Predigt von Domkapitular Josef Obermai-
er, der uns einen tiefen Eindruck von Döpf- 
ners Persönlichkeitsstruktur vermittelt.

Aus allen Texten wird ersichtlich, mit 
welcher inneren Energie Döpfner an die 
ihm gestellten Aufgaben herangegangen 
ist, und wie er persönlich in bewusster 
Christusnachfolge an den schweren Las-
ten und Schwierigkeiten einer ehrlichen 
Glaubensvermittlung litt. Was ihm fern 
lag, war die Verherrlichung einer „ecclesia 
triumphans“. 

Dankbarkeit verdient die Verö�entli-
chung eines Briefwechsels, den der Autor 
des Buches mit seiner früheren Klassen-
kameradin Agathe Schwinn, der ältesten 
Tochter des seinerzeitigen evangelischen 
Dekans in Würzburg, über die Vorkomm-
nisse anlässlich der Einweihung der Zu-
ckerfabrik in Ochsenfurt führte. Von der 
gängigen Darstellungen wird damit eini-
ges zu revidieren sein. Die Schwierigkei-
ten beim Verteilen des Nachlasses sind ein 
anderes Kapitel, das eigentlich den Verstor- 
benen nicht mehr betri�t.

Der Band der Nachlese erhält aber sein 
eigentliches Gewicht durch eine geneh-
migte Verö�entlichung des Briefwechsels, 
den der Autor und Herausgeber mit Papst 
emeritus Benedikt XVI. führte. Alles in 
allem: der erste Band von 2013 bedurfte 
dringend der Ergänzung durch den Nach-
folgeband. Er ist ein wesentlicher Be-
standteil für die Gesamtwürdigung Julius 
Kardinal Döpfners.    

Dr. Ernst-Günter Krenig †

Reinhold Albert: „Jüdische Friedhöfe im 
Landkreis Rhön-Grabfeld“ (Schriften-
reihe der Kulturagentur des Landkreises 
Rhön-Grabfeld 1). Mellrichstadt 2015, 
ISBN 978-3-942112-178, 68 S., 4,80 
Euro.
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das Friedhofsgelände führt, es wird auch 
klar, dass die Begräbnisstätte für viele Ge-
meinden aus Unterfranken und z.T. auch 
aus �üringen nur durch einen beschwer-
lichen, sehr steilen Aufstieg zu erreichen 
ist, dass man hier in der Mitte der Fried-
hofs�äche ein Denkmal für die im Ersten 
Weltkrieg gefallenen jüdischen Soldaten 
der zum Friedhof gehörenden Kultusge-
meinden �nden kann, aber auch die trau-
rige und beschämende Tatsache, dass in 
den Jahren 1925, 1957 und 1977 Schän-
dungen nicht nur durch Angehörige des 
RAD, sondern auch andere antisemitisch 
eingestellte Leute erfolgten.

Der äußerst einprägsamen und liebe-
voll gestalteten Beschreibung des Bezirks-
friedhofes von Kleinbardorf schließt sich 
eine sehr beeindruckende Übersicht über 
alle gegenwärtig noch vorhandenen jüdi-
schen Friedhöfe im heutigen Landkreis 
Rhön-Grabfeld an: in Oberwaldbehrun-
gen, Sulzdorf an der Lederhecke, Mell-
richstadt, Weimarschmieden, Ipthausen, 
Unsleben und Neustädtles/Willmars. Ein- 
gegangenen wird auch auf die urkundlich 
erwähnten, heute aber nicht mehr vor-
handenen jüdischen Friedhöfe – den „Ju-
denkirchhof“ in Bischofsheim, den Fried-
hof in Roth bei Hausen, an den immer 
noch der Name einer Flurgemarkung er-
innert sowie an den Friedhof bei Sulzfeld, 
dessen Standort bis heute unbekannt ist.
Eine in Wort und Bild sehr anschauliche 
Übersicht über Grabsteinsymbole auf jü-
dischen Friedhöfen, ein ausführliches Lite-
ratur- und Quellenverzeichnis sowie eine 
Landkarte des heutigen Kreises Rhön-
Grabfeld runden die exzellente Arbeit har- 
monisch ab.

Reinhold Albert und seinen Helfern ist 
es in der Tat gelungen, mit seinem Werk 
über die jüdischen Friedhöfe im Landkreis 
Rhön-Grabfeld an die jüdische Vergangen- 

heit seiner Region recht einprägsam zu er-
innern. Dafür gebührt ihm und allen sei-
nen Mitarbeitern der tiefe Dank und die 
größte Hochachtung all‘ derer, denen der 
ehrliche Umgang mit der Geschichte ihrer 
fränkischen Heimat ein Herzensanliegen 
ist.                                        Israel Schwierz

Werner Eberth: Das Kurtheater im Bade 
Kissingen (1778–1905) mit Beiträgen 
von Peter Ziegler. , Bad Kissingen [�ere-
sienbrunnen-Verlag] 2015, 180 S., zahlr.
s/w- und 12 Farbabb., 20 Euro.

Die fränkische �eaterlandschaft ist – um 
es mit �eodor Fontane zu sagen – ein 
weites Feld. Vom Städtebundtheater Hof 
über das Coburger Landestheater reicht 
das Spektrum bis zu den Stadttheatern in 
Fürth i.Bay., Schweinfurt, Erlangen und 
Ascha�enburg, wobei das Staatstheater 
Nürnberg, das E.T.A. Ho�mann-�ea-
ter in Bamberg sowie das Mainfranken 
�eater in Würzburg nicht vergessen wer-
den dürfen. Die �eater in Ansbach, das 
�eater Schloss Maßbach und die Studio-
bühne Bayreuth komplettieren das Ange-
bot – und wenn man ein wenig über die 
bayerischen Landesgrenzen hinausblickt – 
kann man auch noch das Südthüringen-
sche Staatstheater in Meiningen mit ein-
beziehen.

Ein �eater fehlt allerdings bei dieser 
Aufzählung: Das Kurtheater Bad Kissin-
gen. Es gehört ohne Zweifel in den Kreis 
der fränkischen �eater, ja durch seine 
badetypische Ausprägung bildet es einen 
markanten Akzent im Reigen der fränki-
schen Musentempel. Dieses �eater hat 
nun für die Zeit von 1778 bis 1905 in 
einer auf zwei Bände angelegten Editi-
on durch Werner Eberth seine verdiente 
Würdigung erfahren. Band II soll die Zeit 
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von 1905 bis heute und damit die Ge-
schichte des neuen Kurtheaters von Max 
Littmann vorstellen.

Der hier anzuzeigende Band I führt 
dem Leser vor allen Dingen vor Augen, mit 
welchen administrativen, bautechnischen, 
wirtschaftlichen und personellen Proble-
men die Versuche zu kämpfen hatten, in 
Kissingen eine �eaterbühne ins Leben 
zu rufen. Erste Spuren zu einem Kissinger 
Kurtheater werden im Jahre 1778 greif-
bar, als unter Fürstbischof Adam Friedrich 
von Seinsheim in der sogenannten „Alten 
Burg“ im Nordosten der mittelalterlichen 
Stadtbefestigung eine „Schau-Bühne“ ein-
gerichtet wurde. Ihr war nur ein kurzes 
Leben von etwa einem Jahr beschieden, 
denn 1779 starb Seinsheim und sein sit-
tenstrenger Nachfolger Franz Ludwig von
Erthal schloss sofort alle �eater im Hoch-
stift. Was im Jahre 1778 in Kissingen ge-
spielt wurde, ist leider nicht überliefert, 
aber man darf wohl davon ausgehen, dass 
eine Wanderbühne leichte Muse für den 
Kurbetrieb geboten hat.

Von diesen Anfängen ausgehend schil-
dert Eberth die in den Jahren 1830 bis 
1834 erkennbaren Bemühungen, ein kom-
munales �eater auf die Beine zu stellen.
Die dafür von Friedrich Donlé gezeichne-
ten Pläne sind erhalten, sie wurden aber 
damals von den Münchner Behörden ab-
gelehnt. Sie entsprächen weder den Regeln 
des guten Geschmacks noch den Erforder-
nissen einer zweckmäßigen Einrichtung 
im Inneren. Eberth hat eruiert, dass dieses 
�eater mit seiner Fassade zur heutigen 
Ludwigstraße hin gestanden und dass das 
Bühnenhaus im ehemaligen Stadtgraben 
seinen Platz gefunden hätte. Es wurde aber 
nichts daraus, und nachdem auch weitere 
Vorschläge für einen städtischen �eater-
bau im Sande verliefen, begrub man 1834 
schließlich die Baupläne.

Mit Friedrich von Gärtner betrat ein 
neuer Akteur die Bühne. Auch er plante 
einen �eaterneubau, wahrscheinlich soll-
te er auf dem Gelände der damaligen Kur-
gärtnerei entstehen. Auch dieses Projekt 
scheiterte.

Was die ö�entliche Hand nicht zuwe-
ge brachte, schuf private Initiative. 1835 
gelang der Bau des ersten �eaters in 
„Hirschheims Garten“, später „Daburgers 
Restauration“ genannt. Dort sollte nun 
von Mai bis Oktober gespielt werden, was 
von 1835 bis 1855 auch gelang. Verschie-
dene Schauspielgesellschaften traten auf, 
in der Regel boten diese leichte, erheitern-
de Lustspiele, die nicht allzu lang waren.
Eberth spürt den einzelnen Schauspieldi-
rektoren nach, erhellt deren nicht selten 
enge Finanzlage und zeichnet das dauern-
de Auf und Ab dieser Einrichtung, häu�g 
geprägt von diversen Stellungnahmen der 
zuständigen Behörden und von theaterge-
neigten und -ablehnenden Aktivitäten der 
einzelnen Akteure.

Die Wende kam 1854. Damals schlug 
der �eaterdirektor Friedrich Spielberger 
aus Würzburg vor, die Spielbetriebe in 
Würzburg (im Winter) mit einem Som-
mertheater in Kissingen zu kombinieren.
Dieser Vorschlag setzte sich schließlich 
durch und führte dazu, dass der vom Würz- 
burger Stadtbaumeister Joseph Scherpf 
(1822–1894) erstellte �eaterbauplan auf 
dem ehedem Castendykschen Garten tat-
sächlich umgesetzt wurde. Es entstand ein 
staatliches Kurtheater in Holzbauweise 
mit gut 250 Sitzplätzen, einem Schweizer 
Landhaus ähnelnd, mit Tympanon und 
Akroter, aber ohne Toiletten. Die waren 
wegen der Geruchsbelästigung außerhalb.
Alles in allem eine alpenländisch-helleni-
sche Melange. Am 25. Mai 1856 wurde 
das �eater mit einer Jubelouvertüre er-
ö�net.
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Eberth schildert anschließend nahezu 
alle Ereignisse, die mit dem �eaterge-
bäude, aber auch mit seinen mittelbaren 
und unmittelbaren Akteuren überliefert 
sind. Das reicht vom unrühmlichen En-
de der Ära Spielberger im Jahre 1858 über 
die Rückkehr des �eaterdirektors Anton 
Bömly, der bereits das �eater im „Hirsch-
heims Garten“ betrieben hatte und dann
elf Jahre lang das neue �eater erfolgreich 
leitete, bis zum neuen �eaterdirektor 
Eduard Reimann, dem 1871 die Inten-
danz des Kurtheaters übertragen wurde.
Ein Jahr zuvor hatte er das Würzburger 
Stadttheater übernommen. Beide Inten-
dantenposten behielt Reimann in Perso-
nalunion fast 30 Jahre lang bis zu seinem 
Tode 1898. Alles, was unter seiner Lei-
tung an Bemerkenswertem geschah, bei-
spielsweise Probleme mit der Kurkapelle 
oder Fürst Otto von Bismarck im �eater, 
kommt zur Sprache. Sein Nachfolger in 
der Kissinger �eaterleitung wurde übri-
gens sein Sohn Otto Reimann. Der Ab-
bruch des alten �eaters 1904/05 been-
dete eine Ära in Bad Kissingen, die heute 
weitgehend unbekannt ist und die Eberth 
dankenswerter Weise wieder ans Licht ge-
holt hat.

Peter Ziegler hat in einem knappen Ab-
riss einige berühmte Gäste aus der �ea-
ter- und Literaturszene (Clara Ziegler, 
die wohl auch als Schauspielerin agierte, 
Ernst Possart, Paul Heyse, �eodor Fonta-
ne) beschrieben, die als Kurgäste das Kis-
singer �eater besuchten und es sich dort 
gut gehen ließen.

Werner Eberth hat mit seinem Buch 
nicht nur ein Stück Kissinger �eaterge-
schichte lebendig werden lassen, er hat zu-
gleich in vielen Passagen Kissinger Stadt-
geschichte mit eingearbeitet. In diesem 
Zusammenhang wäre es vielleicht für den 
nicht-Kissinger Leser hilfreich, wenn dem 

Buch noch ein Plan der Stadt beigegeben 
würde, um die zahlreichen Straßennamen 
und sonstigen Örtlichkeiten richtig ein-
ordnen zu können. Eberths Darstellung 
basiert in großem Umfang auf archivali-
schen Quellen, die er in tagebuch-ähn-
licher Form aufgearbeitet hat. Auf diese 
Weise ist ein bisher weitgehend unent-
decktes Kapitel der Kissinger �eaterge-
schichte mit vielen interessanten Einzel-
heiten bekannt geworden, die der Verfas-
ser zu einem in sich geschlossenen Ganzen 
zu verarbeiten verstand. Vor allem die bei-
gegebenen Bilder und Pläne sind hervor-
zuheben, die dem Leser eine willkomme-
ne Hilfe bei der Einordnung der diversen 
Projekte bieten. Was in dem Buch weniger 
zur Sprache kommt, ist eine Aussage dar-
über, was eigentlich gespielt wurde. Das 
hängt zum einen mit der dürftigen Quel-
lenlage zusammen, ist aber zum anderen 
auch nicht besonders schlimm. Wer inter-
essiert sich heute noch für beispielsweise 
„Des Uhrmachers Hut“ (ein Lustspiel von 
W. Friedrich) oder für die Posse mit Ge-
sang „Namenlos“ (von D. Kalisch und E.
Pohl)? Es waren überwiegend leichte, an-
spruchslose Unterhaltungsstücke, die da-
mals geboten wurden und die heute längst 
aus dem Au�ührungskanon unserer �ea-
ter gestrichen sind. Jeder, der sich für Kis-
singer �eatergeschichte interessiert, wird 
gerne in den Band II blicken, der dieses 
�ema bis in die Gegenwart fortführt.

Peter Kolb

Käpplinger, Jakob: Die Särge der frän-
kischen Hohenzollern zu Ansbach und 
Bayreuth 1603–1791. Studien zum 
Prunksarg des Barock. Regensburg [Ver-
lag Schnell & Steiner] 2015, ISBN 978-
3-7954-2948-5, geb., 21 x 28 cm, 384 S., 
250 s/w u. 14 Farbabb., 76 Euro.
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Als die Bayreuther Stadtkirche nach lan- 
ger Renovierung wieder erö�net wurde, 
galt einem Raum ein besonderes Interesse: 
die Markgrafengruft. Seit dem ersten Ad-
vent 2014 zählt sie wieder zu den wichtigs- 
ten historischen Räumen der Bayreuther 
Markgrafenzeit, die nicht mehr im Ver-
borgenen schlummern. Dass die Särge der 
hier bestatteten fränkischen Hohenzollern 
bedeutend sind, hat man geahnt. Warum 
und wie sie ihre Bedeutung erlangt haben, 
kann man nun endlich in einer vorbildli-
chen Publikation nachlesen und -schauen.
Jakob Käpplinger hat seine reich bebil-
derte Dissertation über die Särge der Ho-
henzollern in Ansbach und Bayreuth als 
multidisziplinäre Arbeit angelegt, in der 
sich Kunst- und Mentalitätsgeschichte, po-
litische und Handwerksgeschichte, Landes-
und Stadtgeschichte begegnen. Bedenkt 
man, dass die Bayreuther Gruft unge-
fähr gleich viele Särge wie die Ansbacher 
Fürstengruft (25 zu 26 Objekte) aufweist 
und darüber hinaus noch drei hohe Herr-
schaften in der Bayreuther Schlosskirche 
zur letzten Ruhe gebettet wurden (und 
in Himmelkron weitere fünf Särge, u.a.
vom Vater Markgraf Friedrichs des „Viel-
geliebten“, stehen), wird die historische 
Bedeutung der lange vernachlässigten Bay- 
reuther Markgrafengruft schon statistisch 
belegt.

Angesichts des de�zitären Forschungs-
standes war die Arbeit, in deren Zentrum 
die „(Über)-Särge der fränkischen Mark-
grafen der jüngeren Linie“ und deren Erb-
begräbnisse betrachtet werden, überfällig.
Stehen Särge auch meist in einer dunklen, 
nicht immer einsehbaren Gruft, so sind 
sie doch ein „Bindeglied gesellschaftlicher 
Gruppen“, ja: ein „Identität stiftendes Me-
dium“ (S. 18), das zu den Herrschaftszei-
chen gehörte, das uns, gleichsam über den 
Tod hinaus, Wesentliches über repräsen-

tative und dynastische Attitüden mitteilt.
Eine Grablege war kein vergessener Raum, 
sondern ein elementarer Bestandteil der 
Residenz, die auch der Erinnerung an die 
gloriose Dynastie zu dienen hatte.

Die ausdrückliche Unlust der Wilhel-
mine von Bayreuth, sich an einem (meist 
aufwendig zelebrierten) Begräbnis und 
den dazugehörigen Trauerfeierlichkeiten 
zu beteiligen, konterkariert dabei merk-
lich den Prunk, der allenthalben entfacht 
wurde. Nur selten hat er sich jedoch in be-
merkenswerten Särgen wie dem des Mark- 
graf Christian Ernst oder im herausra-
genden Bayreuther Sarg Markgraf Georg 
Wilhelms, mit seinem militärischen Figu-
renbeiwerk, manifestiert. Beide mit Sym-
bolen und Skulpturen reich ausgestattete 
Werke zeigen überdeutlich, dass der Sarg 
wesentlich mehr war als ein aus Zinn be-
stehender Überzug für den Holzsarg, der 
den einbalsamierten Körper des verbliche-
nen Fürsten barg. Beide Särge wirken heu-
te noch als Denkmäler und als politische 
Zeichen.

Die Politik spielte bei der ‚Er�ndung‘ 
des barocken Prunksargs eine wichtigere 
Rolle als angenommen, denn als um 1600 
die Fürstengruft aufkam, ging es den Er-
bauern vordergründig um die „Repräsenta-
tion der Dynastie und die Dokumentation 
ihres Machtanspruchs“ (S. 105). Käpplin-
ger zeigt, wie sehr die dynastischen Inter-
essen, weniger wohl die konfessionellen 
Lager, an der Ausbildung des (vor allem 
in Mitteldeutschland verbreiteten) Prunk-
sargs beteiligt waren: auch im Gegenspiel 
von eigentlichem Sarg und Grabdenkmal, 
bis hin zum monumentalen Grabmal 
für Wilhelmine von Bayreuth und ihren 
Mann sowie ihre Tochter in der Bayreu-
ther Schlosskirche.

Es ist ein Verdienst dieser Arbeit, dass 
Käpplinger den Blick auf die fränkischen 
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Särge stets in einen gesamteuropäischen 
Blick integriert. So werden Besonderhei-
ten wie Abweichungen klar, die aus dem 
Bayreuther oder Ansbacher Sarg ein typi-
sches wie – gelegentlich – besonderes Werk 
machen, das auch einmal pure Avantgarde 
sein kann. Gilt der Ansbacher Sarg Mark-
graf Georg Friedrichs als erster überregio-
nal bedeutender Sarg, der nach 1703, also 
etwa zeitgleich mit der „Sarginkunabel“ 
von Schlüters Sarg Königin Sophie Char-
lottes entstand, so nimmt in Bayreuth 
der Sarg Markgraf Georg Wilhelms von 
1726 diese Position ein, nachdem schon 
1712 Markgraf Christian Ernst in einem 
prachtvollen, doch älteren Modellen ver-
p�ichteten Sarg bestattet wurde. Dass 
die Bayreuther Särge in der Stadtkirche 
gegenüber den Ansbacher Stücken in ih-
ren Formen und Applikationen insgesamt 
konservativer sind, liegt zum einen an der 
Regierungsdauer der barocken Herrscher –
und an der Tatsache, dass hier die Zinn-
gießerfamilie Dor über vier Generationen 
lang die Särge herstellte. Zudem erläutert 
Käpplinger an mehreren Fallbeispielen 
(aus dem Zeitraum 1646 bis 1723) mit 
ausführlichen Quellenzitaten die Produk-
tionsgeschichte eines Sarges vom Zinnguss 
zum Fertigungsprozess. Die Werkstätten 
geraten dabei ebenso in den Blick (die 
drei Ansbacher Zinngießer, der Kulmba-
cher Georg Appel d.Ä., die Bayreuther 
Familie Dor und schließlich die Marmor-
fabrik in St. Georgen, die die Särge für die 
Schlosskirche herstellte). Dem Katalog al-
ler existenten und nicht mehr erhaltenen 
Särge geht eine Typengeschichte des Ba-
rocksargs anhand der fränkischen Mark-
grafensärge voraus (samt Vorgeschichte[n] 
und di�erenzierter Erläuterung: vom gra- 
phisch ausgestatteten Metallsarg über Me-
tallsärge mit plastischen Applikationen 
zu den Prunksärgen mit szenischem Figu- 

renaufsatz und den Markgrafensärgen mit 
vollplastischer Szenerie, zu dem der Ans-
bacher Sarg Markgraf Wilhelm Friedrichs 
gehört). Dieser ist im Rahmen der ‚nor-
malen‘ Prunksärge ein Hauptwerk euro-
päischer (!) Sarggestaltung, an dem sich 
die Kunstgeschichte ebenso gut wie die 
Geschichte des Absolutismus ablesen lässt.
Es muss au�allen, dass im Lauf der Ent-
wicklung der Gattung Prunksarg das reli-
giöse Element stetig geringer und auch die 
Betonung der sehr irdischen Herrscher-
würde immer schwächer wurde – bis die 
nüchterne Aufklärung für schmucklose 
Särge sorgte. Davon zeugen auch die Sär-
ge der vorletzten Bayreuther Markgrafen, 
etwas weniger die des Friedrich Christian, 
der sich im sachsen-anhaltischen Wefer-
lingen eine Gruft mit einem reichen Au-
ßenportal hatte bauen lassen, obwohl er 
doch als Spartaner unter den Markgrafen 
in die Geschichte einging. An diesem Bei-
spiel lässt sich zeigen, dass der dynastische 
Anspruch o�ensichtlich stärker war als die 
persönliche Mentalität – und dass die po-
litisch motivierten Interessen der Nachfol-
ger für die Gestaltung und den Ort eines 
Begräbnisses oft ausschlaggebender waren 
als die Interessen der Verstorbenen.

Auch die letzten Bayreuther Markgra-
fensärge von Wilhelmine & Co. gehören 
zu den formal schlichteren Särgen, doch 
machen die Architektur und das Material 
aus dieser Anlage, die ihr Vorbild in ei-
ner nicht mehr bestehenden Fürstengruft 
in Anhalt-Zerbst haben, ein Werk von 
besonderem Rang – und die Ansbacher 
Grablege steht, „was die gestalterische Qua-
lität seiner prächtigsten Werke aber auch de-
ren Ende betri�t, auf einer Stufe mit Berlin 
und Wien, den bedeutendsten Grablegen des 
18. Jahrhunderts“ (S. 192). Nun also kann 
man, insbesondere im Fall Bayreuths, 
eigentlich erstmals – und besser als vor 
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Ort – die historisch kaum zu unterschät-
zende Markgrafengruft in der Stadtkirche 
besuchen, ausgerüstet mit einem ausführ-
lichen und präzisen Katalog, der Daten, 
Wappen, Inschriften, eine Skizze von Le-
ben, Tod und Beisetzung und eine genaue 
Beschreibung und Würdigung des jewei-
ligen Sargs (von 1646 bis 1733) enthält.

Vielleicht wird ja der heutige Besucher 
am Ende das emp�nden, was damals das 
„Volck von Fremden und Einheimischen“
empfand, das beim Begräbnis des däni-
schen Feldherren Hans Schack 1676 in 
die Kopenhagener Kirche strömte, wo 
man sich den „überaus schönen Sarg, von 
getriebener Arbeit“, mit Lust besah.

Frank Piontek

Wolfgang Kraus/Hans-Christoph Ditt-
scheid/Gury Schneider-Ludor� in Verbin-
dung m. Meier Schwarz (Hrsg.): „Mehr 
als Steine…“ – Synagogen-Gedenkband 
Bayern. Bd. III/1, Unterfranken. Erar-
beitet von Axel Töllner, Cornelia Berger-
Dittscheid, Hans-Christof Haas und 
Hans Schlumberger unter Mitarbeit von 
Gerhard Gronauer, Jonas Leipziger und 
Liesa Weber mit einem Beitrag von Ro-
land Flade. Lindenberg im Allgäu [Kunst-
verlag Josef Fink] 1. Au�. 2015, ISBN 
978-3-89170-449-6, geb., 916 S., ca. 900 
Abb., 49 Euro.

Vor einiger Zeit erschien im Kunstverlag 
Josef Fink der Synagogen-Gedenkband 
Bayern III/1 des Gedenkbuches der Syn-
agogen in Deutschland, begründet und 
herausgegeben von Meier Schwarz, Syn-
agogue Memorial Jerusalem. Nach einer 
Seite, in denen die zahlreichen Förderer 
des Synagogen-Gedenkbandes Bayern auf-
gelistet sind, einer bewegenden Deutung 
von Max Fleischmann zum Titelphoto, 

Geleitworten des Regierungspräsidenten 
von Unterfranken, Dr. Paul Beinhofer, 
der Regionalbischö�n des Kirchenkreises 
Ansbach-Würzburg, Gisela Bornowski, 
des Bischofs des Bistums Würzburg, Dr.
Friedhelm Hofmann und des Gemein-
derabbiners der Israelitischen Kultusge-
meinde Würzburg, Jaakov Ebert, einem 
Inhaltsverzeichnis sowie einem Vorwort 
der Herausgeber Wolfgang Kraus, Hans-
Christoph Dittscheid, Gury Schneider-
Ludor� und Meier Schwarz folgt eine 
äußerst eindrucksvolle Einführung in die 
Arbeit durch den bekannten Journalisten 
und Kenner der unterfränkischen jüdi-
schen Geschichte Roland Flade „Unter-
fränkische Juden – Teil der Gesellschaft“.

Die nächsten 833 Seiten der Arbeit 
sind dann den Jüdischen Gemeinden aus
der Stadt und den heutigen Landkreisen 
Ascha�enburg (Ascha�enburg, Alzenau-
Wasserlos, Goldbach-Hösbach, Großost-
heim, Hörstein und Schöllkrippen), 
Main-Spessart (Adelsberg, Arnstein, Burg- 
sinn, Gemünden, Heßdorf mit Höllrich, 
Homburg mit Erlenbach, Karbach, Karl-
stadt mit Karlburg, Laudenbach, Lohr mit 
Steinbach, Marktheidenfeld, Mittelsinn, 
Rieneck, �üngen, Urspringen und Wie-
senfeld), Miltenberg (Eschau mit Som-
merau, Fechenbach/Reistenhausen, Klein-
heubach, Kleinwallstadt, Klingenberg, 
Miltenberg und Wörth) und der Stadt 
sowie dem heutigen Landkreis Würzburg 
(Würzburg, Aub, Bütthard mit Allers-
heim, Estenfeld, Gaukönigshofen mit 
Acholshausen, Geroldshausen mit Kirch-
heim, Giebelstadt, Goßmannsdorf, Hei-
dingsfeld, Höchberg, Oberaltersheim und 
Unteraltertheim, Reichenberg, Rimpar, 
Sommerhausen, Tauberrettersheim und 
Veitshöchheim) gewidmet. Dabei werden 
bei jeder jüdischen Gemeinde nicht nur 
die „steinernen Zeugnisse“ ihrer Existenz – 
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also die früheren oder heute noch vor-
handenen Synagogengebäude, jüdischen 
Schulen, Lehrerwohnungen, Mikwaot, 
sonstigen o�ziellen oder auch privaten 
jüdischen Bauwerke und die Friedhöfe 
mit Taharahallen – sehr gründlich und be- 
eindruckend in Bild und Wort dokumen-
tiert, sondern darüber hinaus auch die 
Geschichten der jeweiligen jüdischen Ge-
meinde von ihrer Entstehung bis zu ihrem 
Ende (in Würzburg von der Wiederent-
stehung 1945 bis heute) und zusätzlich 
noch die Lebensläufe und wichtigen Er-
eignisse im Leben zahlreicher Mitglieder 
und Persönlichkeiten der dokumentierten 
jüdischen Gemeinden. Die vielschichtige 
Dokumentierung jeder einzelnen Kultus-
gemeinde wird übrigens stets durch eine 
Übersicht über die Anzahl der jüdischen 
Einwohner in den Jahren von der Entste-
hung bis zum Ende der Gemeinde, eine 
Literaturangabe, eine Übersicht über die 
benutzten Archivalien und eine umfas-
sende Au�istung der Anmerkungen wis-
senschaftlich ergänzt. Eine umfassende 
Übersicht über die verwendete Literatur, 
eine Au�istung der Online-Ressourcen, 
ein Abkürzungsverzeichnis, ein umfang-
reiches und äußerst gründlich erarbeitetes 
Glossar der hebräischen und jiddischen 
Fachausdrücke sowie ein Orts- und Perso-
nenregister und eine Gedenkseite schlie-
ßen diese einmalige Arbeit harmonisch ab.

Für den zweiten der beiden Unterfran-
kenbände wird übrigens bereits recher-
chiert. Er wird die Synagogen und Ge-
meinden der Stadt-und Landkreise Bad 

Kissingen, Haßberge, Kitzingen, Rhön-
Grabfeld und Schweinfurt umfassen, soll 
in etwa vier Jahren erscheinen und wird 
den Synagogengedenkband Bayern ab-
schließen.

Nicht unerwähnt bleiben sollte die äu-
ßerst erfreuliche Tatsache, dass die Evan-
gelisch-Lutherische Kirche in Bayern der 
Hauptsponsor des Projekts ist, dass die Fe-
derführenden unter den Herausgebern  – 
Prof. Dr. Wolfgang Kraus und Prof. Dr.
Gury Schneider-Ludor� – sowie drei der 
Mitarbeiter ihr als Pfarrer und �eologen 
eng verbunden sind und dass das Projekt 
eine der Bemühungen der Landeskirche 
darstellt, den Beschluss ihrer Landessyn-
ode zu konkretisieren, das Verhältnis der 
Kirche zu den Juden auf eine neue Grund-
lage zu stellen.

Sowohl den Herausgebern als auch den 
Mitarbeitern an diesem Band des Synago-
gen-Gedenkbandes Bayern ist es dank ih-
rer großen Hingabe und ihrer enormen 
und bewundernswerten Arbeitsleistung ge- 
lungen, nicht nur den ausgelöschten jüdi-
schen Gemeinden der vier dokumentier-
ten heutigen unterfränkischen Landkreise, 
sondern darüber hinaus auch noch ihren 
ermordeten bzw. verstorbenen Mitgliedern 
ein bleibendes, ewiges Gedenken zu be-
reiten. Dafür gebührt ihnen allen tiefster 
Dank und höchste Anerkennung all‘ jener 
Menschen, denen der ehrliche Umgang 
mit der Geschichte ihrer unterfränkischen 
Heimat ein Herzensanliegen ist.

Israel Schwierz


